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Einleitung 

Die Landwirtschaftliche Sozialversicherung (LSV) gehört zwar der Sozialversicherung 

an, macht aber im politischen Tagesgeschehen und in den Publikationen einen sehr ge-

ringen Anteil aus. Sie gehört sozusagen einer Nische an. Dennoch ist dieses Thema 

gerade vor dem Hintergrund des Strukturwandels in der Landwirtschaft hochspannend. 

Nicht nur aus diesem Grund habe ich diese Thematik gewählt, sondern auch aus dem 

Grund, da meine Familie einen Bauernhof hat. Dieser stellt jedoch mehr Liebhaberei dar 

als dass die ernstliche Absicht besteht, Gewinn zu erzielen. Trotzdem unterliegen auch 

wir der Versicherungspflicht in der Landwirtschaftlichen Unfallversicherung (LUV), so-

dass hier auch der Bezug zur Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gar-

tenbau (SVLFG) besteht. Dabei ist für uns vor allem die gestiegene Beitragsbelastung 

von Relevanz. Errichtet wurde sie durch das Gesetz zur Neuordnung der Organisation 

der landwirtschaftlichen Sozialversicherung – LSV-NOG vom 12. April 2012 (BGBl. I S. 

579). Damit sollten die Strukturen schlanker und effektiver werden. In dieser Arbeit 

möchte ich damit untersuchen, ob die mit diesem Gesetz beabsichtigten Ziele erreicht 

worden sind. 

Abschließend möchte ich mich bedanken für die Hilfe und Unterstützung während der 

schwierigen Zeit, in der ich diese wissenschaftliche Arbeit geschrieben habe. Dies sind: 

• allen voran Herr Küfner, für dessen Kommentare zu den Entwürfen dieser Arbeit 

und der ereignisreichen und anstrengenden Wanderung mit ihm in der Sächsi-

schen Schweiz, 

• Hartmut Fanck, Bereichsleiter Versicherung, Mitgliedschaft, Beitrag bei der 

SVLFG, der mir als Ansprechpartner diente,  

• meinen Großeltern, die mir mit ihren Kontakten zu Selbständigen und Bekannten 

in der Landwirtschaft geholfen haben, 

• Welf Quassowsky, Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Land Hadeln e.V. 

im Landvolk Niedersachsen – Landesbauernverband und dessen Eltern und 

• Helgard Wiegand, Sozialreferentin beim Bauernverband Sachsen-Anhalt e.V., 

und Cornelia Müller, Sozialreferentin beim Thüringer Bauernverband e.V., für die 

Bereitstellung von Satzungen sowie 

• meine restliche Familie für das Korrekturlesen. 
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1 Aussaat 

Der Strukturwandel in der deutschen Landwirtschaft ist allgegenwärtig. Gab es 1991 

noch über 540.000 Betriebe, betrug diese Zahl 2018 nur noch 266.000. Es kam somit 

fast innerhalb eines Vierteljahrhunderts zu einer Halbierung der landwirtschaftlichen Un-

ternehmen. Dies erfolgte bei nahezu gleicher landwirtschaftlich genutzter Fläche, sprich 

die Betriebe werden immer größer. Auch fast halbiert hat sich die Zahl der erwerbstäti-

gen Personen in Land- und Forstwirtschaft einschließlich der Fischerei von 1.167.000 

Personen 1991 zu 608.000 Personen 2018.1 Kennzeichnend ist auch, dass es in 

Deutschland mehr Betriebe mit mindestens 100 Hektar (ha) gibt, wohingegen weniger 

Betriebe unter 100 ha existieren. Weiterhin sind die meisten landwirtschaftlichen Unter-

nehmen Einzelunternehmen, also klassische bäuerliche Familienbetriebe, jedoch wer-

den diese zunehmend durch juristische Personen und Personengesellschaften ver-

drängt. Von den Einzelunternehmen werden etwa 48 Prozent haupterwerblich geführt, 

wobei deren Anzahl gleichfalls abnimmt.2 

Die Ursachen für den Strukturwandel sind vielfältig, sollen aber auch nicht Untersu-

chungsgegenstand dieser Arbeit sein. Gleichzeitig bedeutet dies auch, dass die Organi-

sationen, die mit der Landwirtschaft zusammenhängen, einem entsprechenden Reform-

bedarf unterliegen. Jenes betrifft die LSV bzw. die SVLFG. Sie besteht aus den vier 

Bereichen der Alterssicherung der Landwirte (AdL), der LUV, der Landwirtschaftlichen 

Krankenkasse (LKK) und der Landwirtschaftlichen Pflegekasse (LPK), wovon die letz-

tere der LKK angegliedert ist.3 Betroffen davon sind hauptsächlich die selbständigen, 

haupterwerblichen Bauern. Da zum einen die Versicherungspflicht nach § 2 Abs. 1 Nr. 

5 SGB VII durch gerichtliche Entscheidungen4 derart ausgedehnt wurde, dass die Reich-

weite der LUV nahezu alle Personen, denen nur ein Stück Wald, Wiese oder Feld gehört, 

erfasst. Zum anderen, da in der AdL und der LKK zwar grds. Versicherungspflicht für 

Klein- und Nebenbetriebe besteht, aber weitreichende Möglichkeiten bestehen, versi-

cherungsfrei oder befreit von der Versicherungspflicht zu sein.5 Die LSV beschränkte 

sich nur auf Westdeutschland, da in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) 

durch die Verordnung über die Sozialpflichtversicherung vom 28. Januar 1947 grds. Ver-

sicherungspflicht für selbständige Landwirte und Mitglieder von Landwirtschaftlichen 

Produktionsgenossenschaften (LPG) ab 01. Februar 1947 bestand. Abgewichen wurden 

 
1 Vgl. Statistisches Jahrbuch ELF 2019, S. 1 f.; 1991 wurden alle Betriebe mit einer Fläche von 2 ha erfasst, 
seit 1995 erst ab 5 ha Landfläche. 
2 Vgl. BMEL: Daten und Fakten, 2017, S. 7-10. 
3 Vgl. § 49 ALG, § 166 SGB V i.V.m. § 17 KVLG 1989, § 114 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB VII, § 46 Abs.1 Satz 
1 SGB XI. 
4 Vgl. BSG vom 28. September 1999, Az. B 2 U 40/98 R, Leitsatz; BSG vom 06. Mai 2003, Az. B 2 U 
37/02 R, Orientierungssatz; BSG vom 18. Januar 2011, Az. B 2 U 16/10 R, Leitsatz, Rn. 13. 
5 Vgl. § 2 SGB VII, §§ 2 f. ALG, §§ 3 ff. KVLG 1989. 
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davon nur in bestimmten Fällen wie bei Selbständigen mit geringen Mitarbeiterzahlen 

oder selbständiger Landwirtschaft vor Eintritt in die LPG.6 

Die Anfänge dieser vier Säulen reichen von 1886 mit der LUV, über 1957 mit der AdL 

bzw. der Altershilfe für Landwirte, zu 1972 mit der LKK und schließlich zur LPK 1995 

zurück. Bedingt durch den oben angesprochenen Strukturwandel unterlag die landwirt-

schaftliche Sozialversicherung nach der Jahrtausendwende bereits drei Organisations-

reformen.7 Mit dem Gesetz zur Neuordnung der Organisation der landwirtschaftlichen 

Sozialversicherung – LSV-NOG vom 12. April 2012 (BGBl. I S. 579; zuletzt geändert 

durch Artikel 13 des Gesetzes vom 23. Oktober 2012, BGBl. I S. 2246) wurden die bisher 

bestehenden Verwaltungsgemeinschaften (LSV Mittel- und Ostdeutschland, LSV Fran-

ken/Oberbayern, LSV Niederbayern/Oberpfalz/Schwaben, LSV Baden-Württemberg, 

LSV Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland, LSV Nordrhein-Westfalen, LSV Niedersachsen-

Bremen und LSV Schleswig-Holstein/Hamburg sowie die bundesweit tätige Sozialversi-

cherung für den Gartenbau und der Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialver-

sicherung) zur SVLFG zusammengefasst als selbstverwaltende, bundesunmittelbare 

Körperschaft des öffentlichen Rechts. Des Weiteren wurden die alten LSV-Träger zum 

Jahreswechsel 2012/13 aufgelöst.8 

Ziele des LSV-NOG sind  

• „die Modernisierung der Organisationsstruktur,  

• die Stärkung der Solidargemeinschaft,  

• die Verbesserung der Einwirkungsmöglichkeiten des Bundes und  

• die Beseitigung von Wettbewerbsverzerrungen.“9  

Damit einherging die Modifizierung der Hofabgabeklausel nach § 21 ALG a. F. an die 

geänderten Verhältnisse. Die Hofabgabeklausel war eine Voraussetzung für den Ren-

tenbezug nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte (ALG), wobei der 

Versicherte seinen bisher bewirtschafteten landwirtschaftlichen Betrieb abzugeben 

hatte. Vollzogen werden konnte dies durch Veräußerung, Verpachtung von mindestens 

9 Jahren, Nießbrauch für eine dritte Person oder Brachlegung der landwirtschaftlichen 

Flächen. Festgehalten sollte die Hofabgabe durch schriftlichen Vertrag. Unschädlich für 

den Rentenanspruch war dabei zuletzt ein Rückbehalt mit einem Wirtschaftswert von 

höchstens der Mindestgröße nach § 1 Abs. 5 ALG, also knapp 8 ha (§ 21 Abs. 7 ALG a. 

 
6 Vgl. Studientext der DRV, Nr. 10, Anerkennung von Beitragszeiten, 2019, S. 35 ff. 
7 Dies waren das Gesetz zur Organisationsreform der landwirtschaftlichen Sozialversicherung – LSVOrgG 
– vom 17. Juli 2001, das Gesetz zur Modernisierung des Rechts der landwirtschaftlichen Sozialversicherung 
– LSVMG – vom 18. Dezember 2007 und zuletzt das Gesetz zur Neuordnung der Organisation der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung – LSV-NOG – vom 12. April 2012. 
8 Vgl. Wolbeck, Möller: Landwirtschaftliches Arbeits- und Sozial(versicherungs)recht, 2016, S. 49 f. 
9 Gesetzesentwurf des LSV-NOG – BR-Drs. 698/11, S. 47. 
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F.).10 An ihr wurde vor allem festgehalten, da es sich dabei um „ein zentrales und zeit-

gemäßes Element der Agrarstrukturpolitik [handelt]“11 und deren Abschaffung „zu spür-

baren negativen Folgen in der Landwirtschaft sowie zu nachteiligen finanziellen Auswir-

kungen in der Alterssicherung der Landwirte [führt]“.12  

Das LSV-NOG wurde schließlich in geänderter Form als Bundestagsdrucksache 

17/7916 mit den Änderungen durch die Bundesratsdrucksache 698/11(B) bzw. die Bun-

destagsdrucksache 17/8616 am 09. Februar 2012 durch die Stimmen der CDU/CSU-

Fraktion und der FDP-Fraktion sowie der SPD-Fraktion angenommen13, und am 02. 

März 2013 stimmte der Bundesrat dem Gesetzesvorhaben zu. Zudem rief der Bundesrat 

den Vermittlungsausschuss nicht an.14 Am 01. Januar 2013 trat dieses Gesetz nach ei-

ner rein redaktionellen Änderung durch Artikel 13 des Pflege-Neuausrichtungs-Gesetzes 

vom 23. Oktober 2012 (BGBl. I S. 2246) in Kraft. 

2 Die Organisationsstruktur modernisieren 

Die Modernisierung der Organisationsstruktur sah vor, einen Bundesträger zu schaffen, 

der „die Aufgabenerledigung […] effizienter [gestaltet]“.15 Untersucht werden soll das an 

der Effektivität sowie die Qualität der Arbeit des Bundesträgers, der funktionalen Aufga-

benverteilung innerhalb der SVLFG, der Reduzierung von Verwaltungskosten, dem Per-

sonalabbau und den Übergangsregelungen zu den Selbstverwaltungsorganen. Alle 

diese Ziele hängen eng mit der Modernisierung der Organisationsstruktur zusammen. 

Gerade diese Ziele sollen untersucht werden, da sie der Gesetzesentwurf zum LSV-

NOG im Zusammenhang mit der Modernisierung nennt16 und damit beurteilt werden 

kann, ob diese Maßnahme erfolgreich durchgeführt wurde oder sich einige Punkte ne-

gativ entwickelt haben. 

Ergebnis dieser Maßnahme war die Geburtsstunde der SVLFG. Gegründet wurde sie 

aus den oben genannten LSVen und ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die 

bundesunmittelbar und selbstverwaltend ist. Die Selbstverwaltungsorgane bestehen aus 

dem Vorstand mit 15 Mitgliedern17 und der Vertreterversammlung aus 60 Mitgliedern18, 

davon sind nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV je ein Drittel Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-

vertreter sowie Vertretern von Selbständigen, die keine fremden Arbeitskräfte 

 
10 Vgl. Wolbeck, Möller: Landwirtschaftliches Arbeits- und Sozial(versicherungs)recht, 2016, S. 90 f. 
11 Gesetzesentwurf des LSV-NOG – BR-Drs. 698/11, S. 72. 
12 Ebd. S. 72. 
13 Vgl. Plenarprotokoll des BT 17/158, S. 18853 D. 
14 Vgl. Plenarprotokoll des BR 893, S. 74 D. 
15 Gesetzesentwurf des LSV-NOG – BR-Drs. 698/11, S. 47. 
16 Vgl. ders., S. 47-50. 
17 Vgl. § 35 Abs. 1 Satz 1 SGB IV i.V.m. § 43 Abs. 1 Satz 1 SGB IV und § 12 Satzung SVLFG in der Fassung 
des 27. Nachtrages. 
18 Vgl. § 33 Abs. 1 SGB IV i.V.m. § 43 Abs. 1 Satz 1 SGB IV und § 8 Satzung SVLFG in der Fassung des 
27. Nachtrages. 



 5 

beschäftigen. Daneben existiert noch die Geschäftsführung von drei Personen inklusive 

des Geschäftsführers.19 Die Wahlmodalitäten für Vorstand, Geschäftsführung und Ver-

treterversammlung regeln §§ 45 – 60, § 62 und § 65 SGB IV sowie § 5 Satzung SVLFG. 

Deren Aufgaben werden bestimmt durch § 29 Abs. 3, § 30 SGB IV i.V.m. § 2 Satzung 

SVLFG im Allgemeinen und im Speziellen 

• für den Vorstand § 35 Abs. 1, 2 SGB IV und § 13 Satzung SVLFG, 

• für die Geschäftsführung § 36 Abs. 1 SGB IV und § 19 Satzung SVLFG und 

• für die Vertreterversammlung § 33 Abs. 1, 2 SGB IV und § 9 Satzung SVLFG. 

Es existieren daneben auch noch besondere Fachausschüsse nach § 36a SGB IV und 

Erledigungsausschüsse nach § 66 SGB IV. Zu den besonderen Ausschüssen gehören 

der Widerspruchsausschuss und die Rentenausschüsse für Angelegenheiten der LUV 

wie auch die vier Fachausschüsse für Pflanzenbau, Tierhaltung, Forstwirtschaft und 

Jagd sowie Gartenbau. Aufgabe dieser Fachausschüsse ist die Beratung der Selbstver-

waltungsorgane. Die Erledigungsausschüsse bestehen aus dem Rechnungsabnahme-, 

dem Finanz- und dem Präventionsausschuss. Aufgabe des Rechnungsabnahmeaus-

schusses ist die Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung. Zuständig für das Fest-

stellen des Haushaltsplanes ist der Finanzausschuss. Förderung und Durchführung der 

Prävention sowie die damit zusammenhängenden Grundsatzfragen übernimmt der Prä-

ventionsausschuss. 20 

Als Grundlage zur Auswertung soll dazu der Bericht über die Entwicklung der Verwal-

tungs- und Verfahrenskosten sowie der Organisation der Sozialversicherung für Land-

wirtschaft, Forsten und Gartenbau mit Stellungnahme der Bundesregierung (BT-Drs. 

19/3383) von dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und 

dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) dienen. Grundlage dafür wie-

derum bildete ein Bericht der SVLFG, den diese bis Ende 201721 vorzulegen hatte nach 

§ 187a SGB VII, § 76 ALG und § 18a KVLG 1989. 

2.1 Effektivität 

Das erste untersuchte Ziel ist die Effektivität und damit die Anzahl an Leistungsanträgen. 

Unter Effektivität ist die Qualifikation zu verstehen, mit der eine Maßnahme ein gewähl-

tes Ziel erreichen kann.22 Bedeutet diese neue angestrebte Effektivität aber auch, dass 

mehr Anträge bearbeitet worden sind?  

 
19 Vgl. § 31 Abs. 1 Satz 1, 2 SGB IV i.V.m. § 4 Abs. 1 Satzung SVLFG in der Fassung des 27. Nachtrages; 
§ 36 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. Satz 1 SGB IV und § 2 SVLFGG. 
20 Vgl. § 14 Abs. 1, §§ 17 f. Satzung SVLFG in der Fassung des 27. Nachtrages. 
21 Der Gesetzesentwurf des LSV-NOG (BR-Drs. 698/11) spricht in der Begründung auf Seite 50 zwar vom 
31.12.2018, die § 187a SGB VII, § 76 ALG und § 18a KVLG 1989 aber vom 31.12.2017. 
22 Vgl. Amelung, Krauth, Mühlbacher, Thommen in: Gabler Wirtschaftslexikon: Effektivität. 
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Zu allererst lässt sich sagen, dass der gemeinsame Bericht vom BMEL und BMAS 

(SVLFG-Bericht) kein Wort über die neue Effektivität verliert. Wegen der fehlenden Aus-

wertung durch den Bericht sind die Statistiken der einzelnen Bereiche AdL, LKK und LPK 

heranzuziehen. Ausgenommen bleibt hierbei die LUV, da sie grds. von Amts wegen tätig 

wird nach §19 Satz 2 SGB IV und keine Statistik wie die anderen Träger der LSV erstellt. 

Dabei werden die Bereiche getrennt nach ihren Leistungen, beginnend mit 2012, wel-

ches als Referenzjahr dient, dargestellt. Hinzukommen noch die neu eingegangenen 

Anträge, die jeweils noch aus den Vorjahren vorhandenen Anträge und die erledigten 

Anträge eines Geschäftsjahres sowie die ins nächste Geschäftsjahr übertragenen An-

träge, wobei sich die noch nicht erledigten Anträge, ausgenommen 2012, aus der 

Summe der Anträge aus dem Vorjahr und den neuen Anträgen abzüglich der erledigten 

Anträge berechnen. Dies ergibt folgende Formel: 
("#$%ä'(	*+,	-(.	/0%1*ℎ% + #(+(	"#$%ä'() − 6#,'(,*.$	(%7(-6'$(#	"#$%ä'(

= #09ℎ	#69ℎ$	(%7(-6'$(#	"#$%ä'( 

Die Effektivität wird dabei aus dem Verhältnis der insgesamt erledigten Anträge zu dem 

Übertrag der Anträge aus dem Vorjahr und den neuen Anträgen ermittelt. Heraus kommt 

folgende Effektivitätformel: 
("#$%ä'(	*+,	-(.	/0%1*ℎ% + #(+(	"#$%ä'() − #09ℎ	#69ℎ$	(%7(-6'$(#	"#$%ä'(

"#$%ä'(	*+,	-(.	/0%1*ℎ% + #(+(	"#$%ä'(
∗ 100 

Die höchste Effektivität oder 100 Prozent wird erreicht, wenn alle neuen Anträge und die 

Anträge aus dem Vorjahr abgearbeitet worden sind. 

2.1.1 Effektivität der Alterssicherung der Landwirte 

Kommen wir nun zum ersten Bereich, der untersucht werden soll. Berücksichtigt wurden 

dabei in der AdL alle Arten von Renten sowie Überbrückungsgeld und Übergangshilfe, 

der Beitragszuschuss, Leistungen zur Teilhabe und Betriebs- und Haushaltshilfe. 
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Für die AdL 

Jahr Anträge 

aus dem 

Vorjahr 

neue  

Anträge 

erledigte Anträge noch nicht 

erledigte 

Anträge 

Effektivi-

tätsfaktor Bewilligung Ableh-

nung 

sonstige 

Gründe 

2018 5.170 54.578 41.963 8.820 2.228 6.737 88,72% 

2017 8.616 54.610 44.319 9.035 4.702 5.170 91,82% 

2016 8.237 60.898 47.982 10.566 2.061 8.616 87,54% 

2015 8.647 60.373 47.331 11.236 2.216 8.237 88,07% 

2014 7.303 69.534 48.313 15.636 4.235 8.653 88,74% 

2013 7.505 72.192 48.384 19.760 4.252 7.301 90,84% 

2012 7.304 80.796 49.379 26.448 4.768 7.505 91,48% 

Tabelle 1: Antragsstatistik AdL23 

An dieser Statistik ist erkennbar, dass bis 2017 die Tendenz der vorhandenen Anträge 

aus dem Vorjahr nach oben zeigte und 2017 eine große Anzahl von Anträgen abgear-

beitet werden konnte. Der Anstieg der noch nicht erledigten Anträge 2018 zu 2017 hängt 

eng mit dem Wegfall der Hofabgabeklausel am 09. August 2018 zusammen. 2012 lag 

die Effektivität bei 91,48 Prozent. Aufgrund der Umstrukturierungsmaßnahmen in Form 

von Standortschließungen und Personalabbau sankt dieser Wert bei gleichzeitigem An-

tragsrückgang auf den Tiefstand im Jahr 2016 von 87,54 Prozent. 2017 war dann ein 

Anstieg der Effektivität um 4,28 Prozent auf 91,82 Prozent zu verzeichnen. Sicherlich 

mag dafür der Antragsrückgang von 2016 auf 2017 um mehr als zehn Prozent und auch 

die größere Zahl an sonstigen erledigten Anträgen durch eine Systemumstellung der 

Statistiksoftware im Jahr 2017 eine Rolle gespielt haben. Eine nähere Definition der An-

träge, die auf sonstige Weise erledigt worden, unterlässt die SVLFG, aber darunter sind 

wahrscheinlich solche zu verstehen, bei denen ein anderer landwirtschaftliche Sozial-

versicherungsträger zuständig ist, der Antrag zurückgezogen wurde oder plötzlicher Tod 

des Antragsstellers vor Leistungsbeginn eintrat. Hier sei der Versuch einer Bereinigung 

der erhöhten Zahl an Anträgen, die in sonstiger Weise erledigt worden sind, angebracht:  

Würde man so zum Beispiel den Durchschnitt von 2015 und 2016 bei den sons-

tigen erledigten Anträgen bilden, käme 2.216+2.061=4.277 heraus, geteilt durch 

zwei ergibt das 2138,5, gerundet auf 2139. Nimmt man nun die Formel zur Be-

rechnung der noch nicht erledigten Anträge und das vorhergehende Ergebnis für 

4.702 einsetzt, ergibt das: 
(8.616 + 54.610) − 44.319 − 9.035 − 2.139 = 7.733 unerledigte Anträge 2017 

 
23 Vgl. Geschäfts- und Rechnungsergebnisse 2018 Teil 1: AdL; Geschäfts- und Rechnungsergebnisse 2016 
Teil 1: AdL, jeweils die Tabellen E307 und E308; für die Zusammenfassung der Zahlen siehe Anhang 1. 
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Um nun die Effektivität zu berechnen, nimmt man deren Formel und das ergibt 

folgendes Ergebnis: 
(8.616 + 54.610) − 7.733

8.616 + 54.610
∗ 100 =≈ 87,77% 

Somit verzeichnete man 2017 unter Berücksichtigung der Bereinigung einen leichten 

Anstieg der Effektivität zu 2016. Im Geschäftsjahr 2018 kam dann zwar wieder ein Ein-

bruch ungefähr auf das Niveau von 2014, aber langfristig gesehen ist ein Anstieg der 

Effektivität nicht unrealistisch und wäre auch im Sinne der Organisationsreform. Es kam 

zwar zu leichten Abweichungen zu den Geschäfts- und Rechnungsergebnissen der AdL 

im Jahr 2014 und damit im Übertrag in 2015, aber dies scheint ein kleiner Rechenfehler 

zu sein. 

Auffallend ist aber auch die hohe Zahl der Ablehnungen, die zumindest zur Hälfte, wenn 

nicht gar zu Dreivierteln, bei den abgelehnten Beitragszuschüssen liegt.24 Ersichtlich ist 

auch, dass die Anzahl der neuen Anträge insgesamt rückläufig ist. Zwar wurde eine Ef-

fektivitätssteigerung 2017 im Vergleich zum Referenzjahr bereits erreicht, aber diese 

wurde noch nicht langfristig auf dem neuen Niveau gehalten. 

2.1.2 Effektivität der Landwirtschaftlichen Krankenkasse 

Damit schließt sich auch schon der nächste Bereich an, der untersucht werden soll. Be-

rücksichtigt wurden in der LKK ambulante Vorsorgeleistungen in anerkannten Kurorten, 

stationäre Vorsorgeleistungen, medizinische Vorsorge für Mütter und Väter, ambulante 

Rehabilitationen, stationäre Rehabilitationsleistungen sowie medizinische Rehabilitatio-

nen für Mütter und Väter. 

Für die LKK 

Jahr Anträge 

aus dem 

Vorjahr 

neue  

Anträge 

erledigte Anträge noch nicht 

erledigte 

Anträge 

Effektivi-

tätsfaktor Bewilligun-

gen 

Ablehnun-

gen 

sonstige 

Gründe 

2018 3.074 21.078 18.599 925 1.754 2.874 88,10% 

2017 3.172 22.076 19.246 1.193 1.735 3.074 87,82% 

2016 3.126 22.622 19.657 1.281 1.638 3.172 87,68% 

2015 2.827 22.903 19.420 1.789 1.395 3.126 87,85% 

2014 2.369 24.318 20.090 2.133 1.637 2.827 89,41% 

2013 1.892 24.743 20.328 2.451 1.487 2.369 91,11% 

2012 1.409 21.587 20.577 1.852 1.164 -597 102,60% 

Tabelle 2: Antragsstatistik LKK25 

 
 

24 Vgl. Anhang 1, die Ablehnungen der Beitragszuschüsse stehen dabei im Verhältnis zu allen Ablehnungen. 
25 Vgl. Geschäftsergebnisse der LKK 2018 (Vordruck KG5), S. 8; Geschäftsergebnisse der LKK 2017 (Vor-
druck KG5), S. 8; Geschäftsergebnisse der LKK 2016 (Vordruck KG5), S. 132-139, 142 f. und 146 ff.;  
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Auch hier ist die Zahl der neuen Anträge rückläufig. Erlebte die Zahl der noch nicht erle-

digten Anträge bis 2016 einen Anstieg, ist sie in den letzten zwei Jahren ungefähr wieder 

auf den Stand von Ende 2014 zurückgegangen. Nicht möglich ist die Zahl der noch üb-

rigen Anträge in 2012, da keine negativen Anträge existieren können. Im Hinblick auf die 

im Jahr 2013 noch vorhandenen Anträge aus 2012 existiert ein Missverhältnis von etwa 

2.489 Anträgen (1.892 – -597). Diese Zahl könnte aus einem zu geringen Übertrag aus 

2011 resultieren oder aus zu wenig gezählten neuen Anträgen. Es ist auffällig, dass im 

Vergleich von 2012 bis 2013 ein Anstieg um 3156 Anträge zu verzeichnen ist oder die 

Versicherten entsprechend älter geworden sind und damit auch mehr Fälle von Leistun-

gen zur Teilhabe notwendig geworden sind. Somit kann auch der Effektivitätwert für 

2012 auch nicht der Wirklichkeit entsprechen. So sei auch hier der Versuch einer Berei-

nigung Effektivität 2012 angebracht: 

Mit dieser neuen Zahl von noch übriggebliebenen Anträgen Ende 2012 (2.489 

Anträgen) ergibt sich mithilfe der Effektivitätsformel folgender Wert: 
(1.409 + 21.587) − 2.489

1.409 + 21.587
∗ 100 =≈ 89,18% 

Mit diesem Wert als Vergleich ist die Effektivität von 2012 zu 2013 gestiegen, danach 

bis einschließlich 2016 gefallen und seither stetig gestiegen. Auch hier ist ein Anstieg 

der Effektivität zu erwarten. Das Ziel der Effektivitätssteigerung ist damit aber noch nicht 

erreicht. 

2.1.3 Effektivität der Landwirtschaftlichen Pflegekasse 

Hier schließt sich der letzte zu untersuchende Bereich an. In der LPK wurden lediglich 

die Anträge zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit berücksichtigt, da der dabei festge-

stellte Pflegegrad der Schlüssel zu den Leistungen der Sozialen Pflegeversicherung ist. 

  

 
(Fortsetzung von der vorhergehenden Seite) 
Geschäftsergebnisse der LKK 2015 (Vordruck KG5), S. 132-139, 142 f. und 146 ff.; Geschäftsergebnisse 
der LKK 2014 (Vordruck KG5), S. 48-53; Geschäftsergebnisse der LKK 2013 (Vordruck KG5), S. 17-24, 
27 f. und 31 ff.; Geschäftsergebnisse der LKK 2012 (Vordruck KG5), S. 19-26, 29 f. und 33 ff.; für die Zu-
sammenfassung der Zahlen siehe Anhang 2. 
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Für die LPK 

Jahr Anträge 

aus dem 

Vorjahr 

neue  

Anträge 

erledigte Anträge noch nicht 

erledigte 

Anträge 

Effektivi-

tätsfaktor Bewilli-

gungen 

Ableh-

nungen 

sonstige 

Gründe 

2019 2.393 19.406 16.919 2.067 903 1.910 91,24% 

2018 2.630 20.666 18.151 2.108 644 2.393 89,73% 

2017 2.820 21.282 17.934 2.671 867 2.630 89,09% 

2016 2.072 19.859 13.312 4.936 863 2.820 87,14% 

2015 2.257 18.946 13.798 4.591 742 2.072 90,23% 

2014 2.132 17.974 12.900 4.147 802 2.257 88,77% 

2013 2.682 18.787 14.126 4.349 862 2.132 90,07% 

2012 3.643 18.952 14.292 4.478 1.143 2.682 88,13% 

Tabelle 3: Antragsstatistik LPK26 

Auffällig ist hier, dass die Höchstzahl der neuen Anträge 2017 erreicht worden und die 

Ablehnung von Anträgen zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit seither rückläufig sind. 

Dies hängt sicherlich mit der Einführung der Pflegegrade am 01. Januar 2017 zusam-

men, welche ein besseres Orientierungsinstrument als die ehemaligen Pflegestufen 

sind. Weitere Auffälligkeiten oder Ungereimtheiten sind nicht erkennbar. 

Die Effektivität unterlag einem stetigen Schwanken um die 90 Prozentlinie, seit 2016 

aber steigt sie an und hatte 2019 den höchsten Wert nach der Reform sowie den Um-

strukturierungsmaßnahmen. 

2.2 Qualität 

Nach der Effektivität der SVLFG soll nun die Qualität der Arbeit des Bundesträgers un-

tersucht werden. Grund dafür ist, dass eine Steigerung der Effektivität eine Verschlech-

terung des ausgeführten Verwaltungshandelns zur Folge haben kann. Wiederum spricht 

auch hier der SVLFG-Bericht nicht über die Qualität der geleisteten Verwaltungsarbeit 

der einzelnen Zweige. Weist die Verwaltungsarbeit in den einzelnen Bereichen die glei-

che Qualität wie vor der Organisationsreform auf? 

Hierbei werden die eingegangenen Widersprüche von 2012 als Referenzjahr bis 2019 

dargestellt. Auch wird aufgezeigt, inwiefern die Widersprüche Erfolg hatten. Dabei wer-

den die Abhilfebescheide und die Widersprüche mit Erfolg in das Verhältnis zu den ge-

samten Widersprüchen eines Jahres gestellt werden. Heraus kommt diese Formel: 
"Iℎ67J(I(,9ℎ(6-( +K6-(%,L%ü9ℎ(	.6$	N%J07'

*77(	K6-(%,L%ü9ℎ(
∗ 100 

 
26 Vgl. Geschäftsergebnisse der LPK 2019 (Vordruck PG 4), S.1; Geschäftsergebnisse der LPK 2016 (Vor-
druck PG 4), S. 1; für die Zusammenfassung der Zahlen siehe Anhang 3. 
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Nebenher wird die Veränderung der neu eingegangenen Widersprüche im Verhältnis zu 

den neuen Widersprüchen zum Vorjahr in Prozent ermittelt. Dies ergibt folgende Formel: 

100	% −
#(+(	K6-(%,L%ü9ℎ(	*+,	-(.	7*+J(#-(#	O*ℎ%

#(+(	K6-(%,L%ü9ℎ(	*+,	-(.	P0%ℎ(%'(ℎ(#-(#	O*ℎ%
 

2.2.1 Widersprüche in der Alterssicherung der Landwirte 

Für die AdL: 

Jahr 
neue Wider-
sprüche 

Veränderung der neuen 
Widersprüche zum Vorjahr 

Anteil der Abhilfebescheide und der Wi-
dersprüche mit Erfolg zu allen Widersprü-
chen 

2019 1850 +0,65% 32,61% 

2018 1838 +4,14% 31,34% 

2017 1765 -13,44% 30,43% 

2016 2039 -3,91% 29,87% 

2015 2122 -16,75% 21,06% 

2014 2549 -17,59% 30,46% 

2013 3093 -33,37% 35,58% 

2012 4642 --- 20,34% 

Tabelle 4: Widersprüche AdL27 

Erkennbar ist, dass die Zahlen der neuen Widersprüche bis 2017 gefallen sind und seit 

2018 wieder ansteigen, sicherlich infolge der Abschaffung der Hofabgabeklausel im Jahr 

2018. Wahrscheinlich haben auch die erstmaligen Rentenbezieher in diesem Jahr Wi-

derspruch gegen ihren Rentenbescheid eingelegt. Große Abweichungen bei den Wider-

spruchsbescheiden mit Erfolg und den Abhilfebescheiden sind nicht erkennbar, wobei 

bei diesen beiden Kategorien insgesamt ein Anstieg seit 2015 erkennbar ist. 

Die Zahl der Widersprüche mit Erfolg ist zwar seit 2016 leicht gestiegen, die der Abhilfe-

bescheide hat sich im Vergleich zu 2012 fast halbiert. Man kann also zu der Schlussfol-

gerung kommen, dass sich die Rechtsanwendung durch die AdL verbessert haben 

könnte oder die Versicherten, die durch den Renten- oder Beitragsbescheid nicht be-

günstigend wurden bzw. sich als beschwert ansehen, keinen Widerspruch eingelegt ha-

ben. Sichtbar ist auch, dass der Anteil von Widersprüchen mit Erfolg und Abhilfebeschei-

den zu allen Widersprüchen seit 2015 um mehr als elf Prozent angestiegen ist, was 

gleichzeitig bedeutet, dass mehr materiell fehlerhafte Verwaltungsbescheide erlassen 

worden sind. Insofern kann man von einer Verschlechterung der Verwaltungsarbeit der 

AdL ausgegangen werden. 

 
27 Vgl. SVLFG: Statistik der Sozialgerichtsbarkeit 2019 (SG 01), S 1 f.; SVLFG: Statistik der Sozialgerichts-
barkeit 2013 (SG 01), S. 1 f., zu näheren Zahlen siehe Anhang 4. 
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2.2.2 Widersprüche in der Landwirtschaftlichen Krankenkasse 

Für die LKK: 

Jahr 
neue Wider-
sprüche 

Veränderung der neuen Wi-
dersprüche zum Vorjahr 

Anteil der Abhilfebescheide und der Wi-
dersprüche mit Erfolg zu allen Wider-
sprüchen 

2019 6075 +13,13% 34,84% 

2018 5370 +16,97% 35,37% 

2017 4591 +13,19% 34,80% 

2016 4056 -9,93% 31,50% 

2015 4503 -22,07% 34,78% 

2014 5778 +21,57% 34,65% 

2013 4753 -0,34% 39,67% 

2012 4769 --- 38,97% 

Tabelle 5: Widersprüche LKK28 

Der Anstieg der Widersprüche 2014 hängt wahrscheinlich mit den neuen Beitragsklas-

sen zusammen, da die alten Beitragsklassen bis zum 31. Dezember 2013 fortgalten 

nach § 64 Abs. 1 KVLG 1989. Es könnte aber auch an den leicht erhöhten Ablehnungs-

bescheiden bei den Leistungen zur Teilhabe liegen. Seit 2016 ist die Zahl der Wider-

sprüche um fast ein Drittel gestiegen, dabei sind auch die meisten unbegründet, so dass 

deren Zahl auch ansteigt. Der Aufwärtstrend ist auch bei den Abhilfebescheiden erkenn-

bar, wohingegen die Widerspruchsbescheide mit Erfolg eher stagnieren, wenn nicht gar 

rückläufig sind. Augenscheinlich sind keine offensichtlichen Gründe für den Anstieg der 

Widerspruchsbescheide gegeben wie bei Rechtsänderungen oder Leitentscheidungen 

durch die Judikative. Ein Grund dafür könnten aber zum Beispiel unrichtige Leistungs-

höhen von Krankengeld oder der Betriebshilfe sein, wenn der LKK vielleicht falsche oder 

überholte Informationen zu der Einkommenssituation des Versicherten vorgelegen ha-

ben könnten. Es wäre auch möglich, dass die Ursache im Wunsch- und Wahlrecht nach 

§ 40 Abs. 3 Satz 1 SGB V i.V.m. § 8 SGB IX liegt, wenn diesem nicht entsprochen wurde, 

weil die gewünschte Klinik vielleicht nicht indikationsgerecht war. Im Vergleich 

2012/2019 ist ein Rückgang des Anteils von Widersprüchen mit Erfolg und Abhilfebe-

scheiden zu allen Widerspruchsbescheiden erkennbar. Insgesamt lässt sich hier sagen, 

dass sich die Verwaltungsarbeit der LKK durch die Reform verbessert worden ist. 

  

 
28 Vgl. SVLFG: Statistik der Sozialgerichtsbarkeit 2019 (SG 01), S 5 f.; SVLFG: Statistik der Sozialgerichts-
barkeit 2013 (SG 01), S. 5 f, zu näheren Zahlen siehe Anhang 5. 
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2.2.3 Widersprüche in der Landwirtschaftlichen Pflegekasse 

Für die LPK: 

Jahr 
neue Wider-
sprüche 

Veränderung der neuen Wi-
dersprüche zum Vorjahr 

Anteil der Abhilfebescheide und der Wi-
dersprüche mit Erfolg zu allen Wider-
sprüchen 

2019 3208 +10,01% 45,62% 

2018 2916 +2,68% 45,28% 

2017 2840 +8,90% 41,84% 

2016 2608 -1,29% 41,61% 

2015 2642 -3,54% 39,64% 

2014 2739 +2,89% 39,84% 

2013 2662 -4,72% 40,13% 

2012 2794 --- 37,39% 

Tabelle 6: Widersprüche LPK29 

Bis 2016 unterlag die Zahl der neuen Widersprüche zwar Schwankungen, ist aber unge-

fähr auf dem gleichen Niveau geblieben. Nach der Reform der Pflegestufen zu den Pfle-

gegraden ist ein Anstieg nicht nur dieser Zahl, sondern auch bei den unbegründeten 

Widersprüchen und den Abhilfebescheiden, erkennbar. Grund dafür könnte sein, dass 

die Versicherten mit der Einstufung in den jeweiligen Pflegegrad und der sich daraus 

ergebenden Höhe der Leistung unzufrieden sind oder gegen die Ablehnung eines Pfle-

gegrades in Widerspruch gegangen sind. 

Die Zahl der Widerspruchsbescheide mit Erfolg hat sich bereits seit 2018 im Verhältnis 

zu 2012 verdoppelt. Zugleich ist bei den Abhilfebescheiden eine Steigerung der Zahl um 

mehr als ein Viertel zu erkennen. Angesichts dieser Steigerungen kann man eher von 

einer Verschlechterung der Verwaltungsarbeit der LPK sprechen. Die neuen Anträge 

sind nach Tabelle 3 im Vergleich 2019-2012 nicht wesentlich angestiegen. Außerdem 

sind die dort aufgelisteten Ablehnungen seit 2017 geringer und die neu eingegangenen 

Widersprüche auch rückläufig. Somit kann daraus die Schlussfolgerung gezogen wer-

den, dass die Ursachen der Steigerungen wahrscheinlicher in dem Begutachtungsinstru-

ment des § 15 SGB XI zu finden sein, da die Versicherten bzw. deren Angehörigen of-

fenbar mit dem Pflegegrad und daher auch mit der Höhe der Leistungen unzufrieden 

sind. Erkennbar ist hier, dass der Anteil der Abhilfebescheide und der Widersprüche mit 

Erfolg im Laufe der Jahre nach der Reform um mehr als acht Prozent angestiegen ist. 

Somit kann man zu dem Schluss kommen, dass die Verwaltungsarbeit der LPK eher 

Schaden genommen hat. 

 
29 Vgl. SVLFG: Statistik der Sozialgerichtsbarkeit 2019 (SG 01), S 7 f.; SVLFG: Statistik der Sozialgerichts-
barkeit 2013 (SG 01), S. 7 f., zu näheren Zahlen siehe Anhang 6. 
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2.2.4 Widersprüche in der Landwirtschaftlichen Unfallversicherung 

Für die LUV: 

Jahr 
neue Wider-
sprüche 

Veränderung der neuen Wi-
dersprüche zum Vorjahr 

Anteil der Abhilfebescheide und der Wi-
dersprüche mit Erfolg zu allen Wider-
sprüchen 

2019 8395 -8,97% 23,16% 

2018 9222 +2,43% 21,91% 

2017 9003 -11,10% 22,06% 

2016 10127 -1,80% 19,05% 

2015 10313 -59,11% 16,08% 

2014 25222 +32,97% 25,84% 

2013 18968 +128,83% 13,69% 

2012 8289 --- 16,66% 

Tabelle 7: Widersprüche LUV30 

Erstaunlich ist der Anstieg der Widersprüche in den Jahren 2013 und 2014. Dies könnte 

mit der Nichtverwendung von Betriebsmitteln nach § 221 Abs. 5 SGB VII, welches in 

einer Betragserhöhung resultierte, und der letztmaligen Anwendung der alten Beitrags-

bemessungsgrundlagen für das Umlagejahr 2012 der ehemaligen LSVen nach § 221 

Abs. 3 Satz 1 SGB VII zusammenhängen. 2014 könnte der Anstieg der Widersprüche 

dadurch zu begründen sein, dass in diesem Jahr die Beitragsbescheide der LUV für 

2013 nach dem Umlageverfahren nach § 182 SGB VII zugestellt worden sind und erst-

mals die neuen Beitragsbemessungsgrundlagen nach § 182 Abs. 2 SGB VII zur Anwen-

dung kamen. Der neue Betrag kam aber noch nicht voll zur Anwendung, sondern wurde 

nach § 221b Abs. 1 SGB VII schrittweise bis einschließlich 2017 angehoben, was in der 

leicht erhöhten Zahl der neuen Widersprüche bis 2018 im Gegensatz zu 2012 zu erklä-

ren sein könnte. 2019 hat sich dann die Anzahl der neuen Widersprüche wieder ungefähr 

auf dem Niveau wie vor der Beitragsveränderung eingependelt.31 

Auch in dieser Statistik ist ein Anstieg des Anteils der Widerspruchsbescheide mit Erfolg 

und der Abhilfebescheide zu allen Widersprüchen 2019 im Vergleich zu 2012 um mehr 

als sechs Prozent angestiegen ist. Somit kann hier genauso von einer Qualitätsver-

schlechterung der Arbeit der LUV gesprochen werden. 

2.3 Verwaltungskosten 

Einen weiteren Punkt, den man erhoffte durch die Modernisierung und die damit verbun-

dene Effektivitätssteigerung zu erreichen, war die Reduzierung von Verwaltungskosten. 

 
30 Vgl. SVLFG: Statistik der Sozialgerichtsbarkeit 2019 (SG 01), S 3 f.; SVLFG: Statistik der Sozialgerichts-
barkeit 2013 (SG 01), S. 3 f., zu näheren Zahlen siehe Anhang 7. 
31 Vgl. § 182, § 221, § 221b SGB VII. 
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Dies hatte der Gesetzgeber bereits mit dem Gesetz zur Modernisierung des Rechts der 

landwirtschaftlichen Sozialversicherung (LSVMG) vom 18. Dezember 2007 (BGBl. I S. 

2984) als Ziel definiert. Dort wurde ausgeführt, dass besonders in den Bereichen LKK 

und LUV erheblich höhere Verwaltungskosten existieren. So haben diese Kosten in der 

LUV von den gesamten Ausgaben einen Anteil von ungefähr zwölf Prozent aufgewiesen. 

Insgesamt wurden dann als Ziel eine Senkung der Verwaltungskosten in den drei Berei-

chen AdL, LKK und LUV von 20 Prozent formuliert. Dies geschah auch auf Initiative des 

Bundesrechnungshofes (BRH), der im Bericht nach § 99 BHO über die Umsetzung und 

Weiterentwicklung der Organisationsreform in der der landwirtschaftlichen Sozialversi-

cherung die zu hohen Verwaltungskosten kritisierte.32 Fortgeschrieben und in gleicher 

Höhe beibehalten wurde dies durch das LSV-NOG.33 Ausgewertet wurde die Reduzie-

rung der Verwaltungskosten mit dem oben genannten SVLFG-Bericht, der dem Bundes-

tag vorgelegt wurde und sich mit diesen Kosten in den Bereichen AdL, LKK und LUV 

beschäftigte. Die festgelegten Obergrenzen betragen  

• im Bereich der AdL 66 Mio. Euro, 

• im Bereich der LKK 91 Mio. Euro und 

• im Bereich der LUV 95 Mio. Euro für jeweils spätestens 2016.34 

Wurden diese Kosteneinsparungen somit nicht nur im Haushaltsjahr 2016, sondern auch 

in den darauffolgenden Haushaltsjahren eingehalten? 

Hierfür soll zuerst der Vergleich der Werte aus dem Bericht mit den bereinigten Haus-

haltplänen der jeweiligen Bereiche erfolgen. Von dem Gesamtwert der Kontenklasse 7 

„Verwaltungs- und Verfahrenskosten“ werden die nicht zu berücksichtigenden Posten, 

also die Zuführungen zu dem Altersrückstellungsvermögen und die Versorgungsaufwen-

dungen, abgezogen.35 Gerundet wurde nachfolgend bei den Ausgaben auf den nächsten 

vollen Tausender und bei den Einnahmen wurde gerundet auf den nächsten vollen Tau-

sender nach unten. Dies ergibt folgende Tabellen: 

Einzelplan Budgetgrenze Rechnungsergebnis 2016 Unterschreitung (-) 

AdL 66,00 Mio. € 55,39 Mio. € -10,61 Mio. € 

LKK 91,00 Mio. € 86,01 Mio. € -4,99 Mio. € 

LUV 95,00 Mio. € 84,43 Mio. € -10,57 Mio. € 

Insgesamt 252,00 Mio. € 225,83 Mio. € -26,17 Mio. € 

Tabelle 8: Verwaltungs- und Verfahrenskosten aus dem SVLFG-Bericht36 
 

 
32 Vgl. Gesetzesentwurf des LSVMG – BT-Drs. 16/6520, S. 25 f.; Bericht des BRH – BT-Drs. 16/6147, S. 
10. 
33 Vgl. Gesetzesentwurf des LSV-NOG – BR-Drs. 698/11, S. 50. 
34 Vgl. § 76 ALG, § 18a KVLG 1989, § 187a SGB VII. 
35 Vgl. § 187a Abs. 2 SBG VII, § 76 Abs. 2 und § 18a Abs. 2 KVLG 1989. 
36 Vgl. SVLFG-Bericht – BT-Drs. 19/3383, S. 7.  
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2016 

KKL 7 
insge-
samt 

abzugsfähige Posten 
selbst ermit-
teltes Rech-
nungsergeb-
nis 

Unter-
schreitung 
(-) 

Differenz 
zum Er-
gebnis aus 
Tabelle 8 

Versorgungs-
aufwendun-
gen 

Zuführungen zu Al-
tersrückstellungen 

AdL 
77,93 
Mio. € 15,64 Mio. € 4,94 Mio. € 57,35 Mio. € 

-8,65  
Mio. € 

-1,96  
Mio. € 

LKK 
116,8 
Mio. € 27,49 Mio. € 1,00 Mio. € 88,31 Mio. € 

-2,69  
Mio. € -2,3 Mio. € 

LUV 
94,81 
Mio. € 27,62 Mio. € -17,51 Mio. € 84,70 Mio. € 

-10,30 
Mio. € 

-0,27  
Mio. € 

ins-
ge-
samt 

289,54 
Mio. € 70,75 Mio. € -11,57 Mio. € 230,36 Mio. € 

-21,64 
 Mio. € 

-4,53  
Mio. € 

Tabelle 9: Vergleich Haushaltspläne und SVLFG-Bericht37 

Einsparungen konnten vorrangig  

• in der AdL in den Kontengruppen 70 „Gehälter und Versicherungsbeiträge“, 72 

„Allgemeine Sachkosten der Verwaltung“ und 73 „Kosten der Geschäftsräume 

und der beweglichen Einrichtung“, 

• in der LKK bei den persönlichen, sachlichen und sonstigen Verwaltungskosten-

erreicht werden sowie die Verwaltungskosten, die von anderen erstattet werden, 

sind angestiegen und 

• in der LUV in den Kontengruppen 70 „Gehälter und Versicherungsbeiträge“ und 

75 „Vergütungen an andere für Verwaltungsarbeit ohne Prävention“ erzielt wer-

den.38 

Die abgebildeten Werte aus Tabelle 9 sind auf den ersten Blick aus den Haushaltsplänen 

erkennbar. Nicht erklärbar ist die Differenz in der LUV jedenfalls anhand der Konten-

gruppe 71 (Versorgungsbezüge, Beihilfen, Fürsorgeleistungen und sonstige persönliche 

Verwaltungskosten). Auch die anderen Kontengruppen der Kontenklasse 7 lassen kei-

nen Rückschluss auf die Quelle der Differenz zu. Einzig die Kontenart 7150 enthält noch 

Aufwendungen für Versorgungsempfänger in Form von Fürsorgeleistungen, diese kön-

nen jedoch nicht vollständig angesetzt werden, da diese Kontenart auch Fürsorgeleis-

tungen für Beschäftigte enthält. Somit steht aber immer noch eine Differenz von mehr 

als 200.000 Euro zu Buche. 

In der AdL könnte sich deren Differenz hinter den Kontenarten 7130: Beihilfen für Be-

schäftigte und Versorgungsempfänger und 7150 Fürsorgeleistungen für Beschäftigte 

 
37 Vgl. Geschäfts- und Rechnungsergebnisse 2016 Teil 1: AdL, Tabelle K302-4; Rechnungsergebnisse der 
LKK 2016 (Vordruck KJ 1), S. 303 f., 320; Rechnungsergebnisse der LUV 2018 (Vordruck UJ 1), S. 68, 78. 
38 Vgl. SVLFG: Geschäfts- und Rechnungsergebnisse 2016 Teil 1: AdL, Tabelle K302-4; Rechnungsergeb-
nisse der LKK 2016 (Vordruck KJ 1), S. 3; Rechnungsergebnisse der LUV 2018 (Vordruck UJ 1), S. 68, 78. 
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und Versorgungsempfänger verstecken, da beide Leistungen eher an Beamte im Ruhe-

stand als an Beschäftigte gezahlt werden. 

Anhand des Haushaltsplanes 2016 ergibt sich bei der LKK ein anderes Bild. Würde man 

hier noch die Beihilfen für Versorgungsempfänger, Kontenart 7031, ansetzen sowie die 

Fürsorgeleistungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger, Kontenart 7033, je-

doch nur teilweise abzieht, käme man sogar unter den Wert des SVLFG-Berichtes von 

70,75 Mio. Euro als Rechnungsergebnis 2016. Da dies aber nicht geschehen ist, kommt 

die Frage auf, ob die vorhergenannten Kontenarten zu den Versorgungsaufwendungen 

gehören oder nicht? Nach dem Wortlaut sind nur Versorgungsaufwendungen, also Ver-

sorgungsbezüge, und Zuführungen zu dem Altersrückstellungsvermögen abzugsfähig. 

Dahingegen wird in der Frage der Auslegung durch das LSV-NOG nun die der ehemali-

gen Aufsichtsbehörden gestützt und deutet eine Vielzahl von weiteren Kosten neben den 

Versorgungsaufwendungen als abzugsfähig:39 

• „Zuführungen zur Versorgungsrücklage und Rückstellungen für den Pensions-

fonds bzw. Zahlungen an Pensionskassen, 

• tatsächliche Versorgungsaufwendungen, […] 

• Aufwendungen für Mitarbeiter in Altersteilzeit während der Freistellungsphase 

([sämtliche Kosten, die in der Altersteilzeit anfallen]); die Absetzung dieser Aus-

gaben geht über den Wortlaut des Absatzes 2 hinaus, weil es sich nicht um Ver-

sorgungsleistungen, sondern Vorruhestandsleistungen handelt; 

• Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger“40 

Gestützt wird diese Auslegung durch den Gesetzesentwurf zum LSV-NOG, der ausführt, 

dass die Versorgungsaufwendungen weiterhin die Haushalte der jeweiligen Zweige nach 

der Versetzung der Beamten und Dienstordnungsangestellten in den Ruhestand belas-

ten werden. Des Weiteren spricht das LSV-NOG nicht von Versorgungsbezügen, son-

dern von Versorgungsaufwendungen, was nahelegt, dass diese mehr als nur Versor-

gungsbezüge einschließt.41 Somit gehören auch solche Kosten zu den Versorgungsauf-

wendungen, die nicht direkt zu den Versorgungsbezügen gehören, also Beihilfeaufwen-

dungen und ähnliches. Damit sind die Rechnungsergebnisse 2016 der AdL und LUV 

ungefähr nachvollziehbar. Bei der LKK sind nun noch mehr Ausgaben abzugsfähig und 

zwar die Kontenart 7031 i.H.v. 2,92 Mio. Euro. Insgesamt wird daher das Rechnungser-

gebnis um weitere 0,62 Mio. Euro unterschritten und die Unterschreitung beträgt folglich 

5,61 Mio. Euro. Somit erhöhte sich die Einsparung auf 26,79 Mio. Euro für 2016. Jedoch 

wurde in beiden Fällen, mit oder ohne Kontenart 7031 bei der LKK, die gesetzlichen 

 
39 Vgl. Hauck/Noftz: § 187a SGB VII, Rn. 9. 
40 Ebd., Rn. 9. 
41 Vgl. Gesetzesentwurf des LSV-NOG – BR-Drs. 698/11, S. 67, 76, 79. 
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Vorgaben für die Reduzierung von Verwaltungskosten eingehalten. Obwohl diese Ein-

sparungen noch weit hinter dem Potenzial zurückbleiben, dass die SVLFG ermittelt hat, 

und zwar ein Gesamt-Einsparvolumen von 40 Mio. Euro. Dieses Ziel wurde nicht er-

reicht, es war ja auch nicht die gesetzliche Vorgabe, sondern nur eine selbstgesteckte 

Marke, die größtenteils über den Personalabbau realisiert werden sollte.42 

Die nachfolgenden Jahre sehen so aus: 

2017 
Budget-
grenze 

KKL 7 
insge-
samt 

Versor-
gungsauf-
wendungen 

Zuführungen 
Altersrück-
stellungsver-
mögen 

zusätzlich 
abziehbare 
Kosten 

Zwi-
schen-
summe 

Überschrei-
tung (+), Un-
terschrei-
tung (-) 

AdL 
66,00 
Mio. € 

76,17  
Mio. € 15,75 Mio. € 5,28 Mio. € 0,00 € 

55,14  
Mio. € 

-10,86  
Mio. € 

LKK 
91,00 
Mio. € 

122,58 
Mio. € 27,54 Mio. € 7,78 Mio. € 3,08 Mio. € 

84,18  
Mio. € 

-6,82  
Mio. € 

LUV 
95,00 
Mio. € 

102,73 
Mio. € 28,66 Mio. € 

-19,87  
Mio. € 0,00 € 

93,94  
Mio. € 

-1,06  
Mio. € 

insge-
samt 

252,00 
Mio. € 

301,48 
Mio. € 71,95 Mio. € -6,81 Mio. € 3,08 Mio. € 

233,26  
Mio. € 

-18,74  
Mio. € 

Tabelle 10: Übersicht über die Verwaltungs- und Verfahrenskosten 201743 

2018 
Budget-
grenze 

KKL 7 
insge-
samt 

Versor-
gungsauf-
wendungen 

Zuführungen 
Altersrück-
stellungsver-
mögen 

zusätzlich 
abziehbare 
Kosten 

Zwi-
schen-
summe 

Überschrei-
tung (+), 
Unterschrei-
tung (-) 

AdL 
66,00 
Mio. € 

78,82  
Mio. € 15,90 Mio. € 7,42 Mio. € 0,00 € 

55,50  
Mio. € 

-10,50  
Mio. € 

LKK 
91,00 
Mio. € 

129,81 
Mio. € 27,88 Mio. € 5,70 Mio. € 3,08 Mio. € 

93,15  
Mio. € 

+2,15  
Mio. € 

LUV 
95,00 
Mio. € 

105,66 
Mio. € 28,75 Mio. € 

-19,53 Mio. 
€ 0,00 € 

96,44  
Mio. € 

+1,44  
Mio. € 

insge-
samt 

252,00 
Mio. € 

314,29 
Mio. € 72,53 Mio. € -6,41 Mio. € 3,08 Mio. € 

245,09  
Mio. € 

-6,91  
Mio. € 

Tabelle 11: Übersicht über die Verwaltungs- und Verfahrenskosten 201844 

Die Erhöhung der Verwaltungskosten ist in der LKK und in der LUV insbesondere auf 

gestiegene Dienstbezüge, Arbeitsentgelte und Kosten der Gegenstände der bewegli-

chen Einrichtung zurückzuführen.45 Auch sei gesagt, dass die vorhergehenden Tabellen 

insofern nur Näherungswerte sind, da wie oben bereits beschrieben das Problem der 

 
42 Vgl. SVLFG-Bericht - BT-Drs. 19/3383, S. 24, 27. 
43 Vgl. Geschäfts- und Rechnungsergebnisse 2018 Teil 1: AdL, Tabelle K302-4; Rechnungsergebnisse der 
LKK 2017 (Vordruck KJ 1), S. 43, 48; Rechnungsergebnisse der LUV 2018 (Vordruck UJ 1), S. 68, 78. 
44 Vgl. Geschäfts- und Rechnungsergebnisse 2018 Teil 1: AdL, Tabelle K302-4; Rechnungsergebnisse der 
LKK 2018 (Vordruck KJ 1), Tabelle KL_7; Rechnungsergebnisse der LUV 2018 (Vordruck UJ 1), S. 68, 78. 
45 Vgl. Rechnungsergebnisse der LKK 2016 (Vordruck KJ 1), S. 300-320; Rechnungsergebnisse der LKK 
2017 (Vordruck KJ 1), S. 40-48; Rechnungsergebnisse der LKK 2018 (Vordruck KJ 1), Tabelle KL_7; Rech-
nungsergebnisse der LUV 2018 (Vordruck UJ 1), S. 66-78. 
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intransparenten Kosten besteht und daher die Werte der letzten zwei Tabellen nur Nä-

herungswerte an die tatsächliche Reduzierung der Verwaltungskosten darstellen. 

Aufgrund dieser Entwicklung der Verwaltungskosten ist zu erwarten, dass diese auf kurz 

oder lang die festgelegten Budgetgrenzen übersteigen werden. Vielleicht wird das schon 

mit der Abrechnung der Verwaltungskosten für 2019 passieren, oder auch später. Falls 

es zu dem Ergebnis kommt, dass die Budgetgrenze von 252 Mio. Euro überschritten 

wird, ist ein wichtiger Punkt der Organisationsreform zwar für 2016 bis 2018 erreicht 

worden, aber langfristig kann damit das Ziel der Reduzierung der Verwaltungskosten 

nicht erreicht werden und dies wird zu einer stärkeren Belastung des Bundeshaushaltes 

und der bäuerlichen Versichertengemeinschaft führen. Dies wird gleichzeitig bei zurück-

gehenden Versichertenzahlen passieren. Sollten die Grenze aber wider Erwarten einge-

halten werden, besteht kein Handlungsbedarf seitens des Bundesgesetzgebers. 

Auch der BRH sieht den Anstieg der Verwaltungskosten in den nachfolgen Jahren kri-

tisch. Somit besteht auch aus seiner Sicht vorrangig noch Handlungsbedarf mit dem Ziel 

eine dauerhafte Kostensenkung zu erreichen.46 

2.4 Funktionale Aufgabenverteilung 

Auch untersucht werden soll das Ziel der funktionalen Aufgabenverteilung innerhalb der 

SVLFG. Mit dem LSV-NOG erfolgte der Übertritt von der räumlichen zur funktionalen 

Aufgabenverteilung. Dabei entwickelte die Selbstverwaltung der SVLFG ein Standort-

konzept, welches zukunftsfähig sein soll und besonders die Punkte Bürgerfreundlichkeit 

und Versichertenorientierung berücksichtigt. Dieses Konzept und die damit einherge-

henden Standortschließungen bzw. -reduzierungen sollen untersucht werden. Mit der 

Reduzierung von Standorten kam es zu einem Wegfall von Beratungsstellen. Diese Be-

ratungen werden jetzt durch Dritte als Bindeglied zur SVLFG mit ausgeübt.47 Sind die 

Standortschließungen sinnvoll gewesen? Und wurde, trotz der durchgeführten Standort-

schließungen, die Beratungsqualität und die Nähe der Beratungsstellen zu den Versi-

cherten sichergestellt? 

Mit dem LSV-NOG bzw. dem Gesetz zur Errichtung der Sozialversicherung für Landwirt-

schaft, Forsten und Gartenbau (SVLFGG) wurde es der Vertreterversammlung überlas-

sen, den Sitz der Hauptverwaltung per Satzung zu entscheiden. Schließlich entschied 

man sich für Kassel. Dort sind damit auch die oben genannten Fachausschüsse ange-

siedelt.48 Zudem wurden alle bisherigen Hauptverwaltungen als Geschäftsstellen der 

SVLFG übernommen. Es wurden die Geschäftsführung zentralisiert genauso wie die 

 
46 Vgl. BRH: Bericht nach § 88 Abs. 2 BHO: Einzelplan 10, S. 13. 
47 Vgl. Gesetzesentwurf des LSV-NOG – BR-Drs. 698/11, S. 47 ff. 
48 Vgl. SVLFG-Bericht - BT-Drs. 19/3383, S. 10; § 4 SVLFGG als Art. 1 § 4 LSV-NOG; § 1 Abs. 2, § 14 Abs. 
1 Satzung SVLFG in der Fassung des 27. Nachtrages. 
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Leitung der Stabstellen, die sowohl in der Hauptverwaltung (Kassel-Weißensteinstraße 

und -Frankfurter Straße) als auch in den Geschäftsstellen (Kiel, Hannover, Münster, 

Darmstadt, Bayreuth, Landshut, Stuttgart und Hoppegarten) sowie in einigen der Ver-

waltungsstellen (Augsburg, Detmold, Düsseldorf, Fürth, Karlsruhe, Koblenz, Mühldorf, 

München, Neukieritzsch, Oldenburg, Saarbrücken, Speyer, Trier und Würzburg) anzu-

treffen sind. An nahezu allen Standorten sind Abteilungen des Referats „Innere Dienste“ 

angesiedelt, wie zum Beispiel Personaladministration und -abrechnung, Postdienste und 

Standort Dienste49. Die anderen Bereiche sind mehr oder minder stark über die gesam-

ten Standorte der SVLFG verteilt. Einzig die Bereiche Berufliche Bildung und der Sicher-

heitstechnische Dienst sind in Kassel angesiedelt. Bereits geschlossen wurden zum 

Zeitpunkt der Erstellung des SVLFG-Berichts die Standorte in Aurich, Braunschweig, 

Dortmund, Feuchtwangen, Hamburg, Köln, Lingen, Soest und Stade. Langfristig ge-

schlossen werden auf Beschluss der Vertreterversammlung die Standorte Düsseldorf, 

Karlsruhe, Kassel-Luisenstraße, Mühldorf, München und Oldenburg. Von diesen Liegen-

schaften wurden alle bis auf Mühldorf und München veräußert und teilrückgemietet. Mie-

ter ist die SVLFG einzig an den Standorten Koblenz und Trier. Bereits geschlossen wur-

den die Standorte Detmold, Fürth, Koblenz, Saarbrücken und Trier.50 Die Standorte in 

Augsburg, Neukieritzsch, Speyer und Würzburg sollen verkleinert werden. Kritisch ist 

anzumerken, dass am Standort Speyer eine Investition ungefähr i.H.v. 2,5 Mio. Euro 

durchgeführt werden musste, aber diese Arbeiten waren sicherlich notwendig.51 Zu den 

Standorten der SVLFG ist im Anhang52 eine Karte zu finden, welche die Entwicklung der 

Standorte mit dem Stand vom 1. September 2017 zeigt. Dabei fehlen die bereits ge-

schlossenen Standorte. 

Im Jahr 2016 erfolgte dann eine weitere Umstrukturierung in den Referaten Prävention, 

Leistung und Versicherung, Mitgliedschaft, Beitrag. So wurden aus den neun Arbeitsbe-

reichen (Struktur der ehemaligen LSVen plus die Sozialversicherung für den Gartenbau) 

drei Dienstleistungszentren eingerichtet. Dem Dienstleistungszentrum Nord sind die 

Länder Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nieder-

sachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen zugeordnet. Ba-

den-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland gehören zum Dienstleis-

tungszentrum Mitte. Das Dienstleistungszentrum Süd wird gebildet aus Bayern. Über-

dies wurden noch die Kompetenzzentren Arbeitswertunternehmen, Alterskasse-Bei-

tragszuschuss/Gesamtsozialversicherungsbeitrag/Rentenanpassungsgesetz, Forde-

rungseinzug/Beitragsbuchhaltung, Abrechnung mit den Leistungserbringern, 

 
49 Standort Dienste ist in dieser Schreibform im Standortkonzept der SVLFG zu finden. 
50 Vgl. LSV-kompakt 01/2020, S. 3. 
51 Vgl. SVLFG-Bericht – BT-Drs. 19/3383, S. 33, 35, 51 f. und 54-76. 
52 Vgl. Anhang 8. 
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Vertragswesen, Rehabilitation/Betriebs- und Haushaltshilfe, Konzentrierte Geschäfts-

prozesse, Zentraler Innendienst und Berufskrankheiten/Betriebliche Gesundheitsförde-

rung/Messtechnischer Dienst gebildet.53 

Sinnvoll waren auf jeden Fall die Standortschließungen in Koblenz und Trier, da es sich 

bei beiden nur um gemietete Objekte handelte und somit die Verwaltungskosten gesenkt 

werden konnten. Angemessen erscheint, dass die Liegenschaften in Hoppegarten und 

Neukieritzsch nicht geschlossen wurden, weil es sich um die beiden einzigen ostdeut-

schen Standorte der SVLFG handelt. Nachvollziehbar waren auch die Schließungen der 

Standorte Detmold, Fürth, Saarbrücken, da dies die kleinsten Liegenschaften waren und 

insofern höhere Kosten pro Mitarbeiter als die größeren Standorte verursachten. Anstatt 

Karlsruhe zu schließen, wäre es besser gewesen, diesen Standort zu erhalten, da er im 

Gegensatz zu Speyer keinen großen Investitionsbedarf hatte. Die Standorte Düsseldorf 

und München hätte ich auf Kosten der kleineren Standorte, insbesondere Mühldorf, be-

halten, da diese eigene Objekte der SVLFG waren und sie noch eigene Fläche an Dritte 

vermieten haben, deshalb hätten sie noch Platz für weitere Mitarbeiter geboten. Weil die 

Liegenschaft in Oldenburg bereits vor der Fusion verkauft worden ist und danach auch 

rückgemietet worden ist, war bzw. ist auch hier die Schließung gerechtfertigt, da dadurch 

Verwaltungskosten eingespart werden konnten. Die Weiterführung der restlichen Ge-

schäftsstellen und Kassel ist insofern sinnvoll, da sonst unnötige Kosten entstanden wä-

ren.54  

Ob sich die Qualität der Beratungen durch die Standortschließung verschlechtert hat, 

darüber kann man nur mutmaßen, weil schlichtweg keine Daten dazu vorliegen. Jeden-

falls werden Beratungsaufgaben nun durch Dritte erledigt. Konkret sind das die jeweili-

gen Landes-, Regional-, Kreis- und Bauernverbände der Länder. Bereits zuvor bestand 

eine Zusammenarbeit der LKK und der Bauernverbände. Im Zuge der Reform wurde 

diese Kooperation auf die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (LBG) und die AdL 

ausgedehnt.55 Diese Zusammenarbeit muss wirtschaftlich und den Versicherten bei de-

ren Betreuung dienen. Genehmigt werden muss dies durch die Aufsichtsbehörde. Dies 

ist das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) bzw. bis Ende 2019 das Bundesversi-

cherungsamt (BVA). Besiegelt wird die Zusammenarbeit mit einem Vertrag, der festhält, 

was, wie und wieviel durch den Dritten geleistet wird sowie dessen Vergütung für diese 

Arbeit enthält. Des Weiteren ist eine Wirtschaftlichkeitsprüfung, die in regelmäßigen Ab-

ständen erfolgt, vorgesehen.56 Sind solche Prüfungen bereits erfolgt? 

 
53 Vgl. ders., S. 35 f., 50. 
54 Vgl. ders., S. 72, 74. 
55 Vgl. Gesetzesentwurf des LSV-NOG – BR-Drs. 698/11, S. 57. 
56 Vgl. § 8 Abs. 1 SVLFGG; SVLFG: Liste Beratungsstellen Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen, S. 1 f.; § 90 Abs. 1 SGB IV i.V.m. § 1 SVLFGG. 



 22 

Das BAS bzw. BVA hat in ihrem jährlichen Tätigkeitsbericht diese Zusammenarbeit bis-

her nicht untersucht. Auf Anfrage teilte die SVLFG mit, dass diese jährlich überprüft und 

der Aufsichtsbehörde mitgeteilt wird. Im Zuge der Prüfungen wird die erledigte Arbeit der 

Beratungsstellen mit einer fiktiven Erledigung dieser Arbeit durch Beschäftigte der 

SVLFG verglichen. Dies geschieht unter Beachtung der wenigen Standorte der SVLFG 

und der hohen Dichte der Beratungsstellen der Vertragspartner. Auf Grundlage dieser 

Beurteilungskriterien kann schließlich beurteilt werden, welche Verfahrensweise günsti-

ger ist.57 

Aufgrund der Tatsache, dass die Aufsichtsbehörde informiert wird, kann davon daraus 

ausgegangen werden, dass die Kooperation mit Dritten wirtschaftlich, zielführend und 

auch im Sinne der Versicherten ist. Genauere Angaben zu den Ergebnissen der Wirt-

schaftlichkeitsprüfungen können nicht gemacht werden, da in den Berichten auch die 

Vergütungen der Dritten ausgewiesen sind und somit unter den Datenschutz fallen.58 

2.5 Personalabbau 

Der nächste Punkt, der in diesem Kapitel bearbeitet werden soll, ist der Personalabbau. 

Er hängt eng mit den Verwaltungskosten und der neuen Organisationsstruktur zusam-

men und ist bedingt durch die Fusion zu einem Bundesträger und der damit einherge-

henden Aufgabenbündelung. Insgesamt wurde eine große Zahl von Personal abgebaut. 

Führte dieser Abbau zu einem großen Personalunterhang und war damit die Arbeitsfä-

higkeit der SVLFG bzw. der einzelnen Teams auf Dauer ungesichert? Ist wieder genug 

Personal vorhanden? Sind die Abgänge sozialverträglich gestaltet worden? 

Nachfolgend wird die Veränderung des Personalbestandes der SVLFG dargestellt: 

 
Abbildung 1: Personalbestand der SVLFG jeweils zum 30.0659 

 

 
57 Vgl. Anhang 9. 
58 Vgl. ders. 
59 Vgl. SVLFG: Auf einen Blick – Daten und Zahlen 2018, S. 5. 
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Die gesamte SVLFG wurde als Personalabbaubereich durch den Vorstand deklariert. 

Besonders betroffen waren die Planstellen von Personal, das zu anderen Einrichtungen 

wechselte, bzw. im Bereich der AdL mit der dort entsprechenden Wertigkeit wegen der 

besonderen Bundesmittelrelevanz, welche ersatzlos gestrichen wurden. Das heißt auch, 

dass diese Stellen entsprechend keiner Wiederbesetzung mehr zur Verfügung standen. 

Bei den Tarifbeschäftigten erfolgte die Versetzung in den Vorruhestand und bei den 

Dienstordnungsangestellten in den einstweiligen Ruhestand.60 

Zunächst wurden die Arbeitsplätze festgelegt, die aufgrund organisatorischer Maßnah-

men oder der Standortschließungen entfallen könnten. Daran schloss sich die eigentli-

che Prüfung an, mit der Bestätigung des Wegfalls des Arbeitsplatzes. Wenn der be-

troffene Mitarbeiter diesem ganzen Verfahren schließlich zugestimmt hat, auch im Hin-

blick auf seine eigene Versorgungsauskunft, fiel der Arbeitsplatz weg. Dieses Verfahren 

lief vorrangig vor dem Ausscheiden über ein Ranking, welches auf freiwilliger Interes-

sensbekundung am Ausscheiden fußte. Kriterien dafür waren das Lebensalter, eine et-

waige Schwerbehinderung bzw. Gleichstellung, die Besoldung/Vergütung, der Standort, 

die aktuelle Beschäftigungszeit und soziale Aspekte. Rund 1.400 Mitarbeiter bekundeten 

ihr vorzeitiges Ausscheidensinteresse.61 Damit kann insgesamt gesagt werden, dass die 

geplanten Abgänge sozialverträglich gestaltet worden sind. 

Schließlich wurde 2015 der geplante Personalabbau beendet, als ersichtlich wurde, dass 

die gesetzten Budgetgrenzen eingehalten werden. Danach setzte sich aber ein unge-

planter Stellenabbau fort, dem man der vorhergehenden Abbildung entnehmen kann, 

was sicherlich durch fehlende berufliche Aussichten oder dem Wunsch nach Heimat-

nähe herrührte. Dies führte zur Überlastung der verbliebenen Mitarbeiter und zu Quali-

tätseinbußen im Service. Zur Folge hatte dies auch, dass die Arbeitsfähigkeit zeitweise 

in einzelnen Bereichen zumindest gefährdet war und deshalb Personalwechsel diesen 

Mangel an Personal teilweise ausgleichen mussten.62 Offenbar scheint sich aber die 

brenzlige Situation an fehlenden Arbeitskräften im gewissen Maße behoben zu haben, 

da der Personalstand nach dem Tiefstand 2017 in den nachfolgenden Jahren um nur 

100 neue Mitarbeiter angestiegen ist. 

Hervorzuheben ist, dass erstmals für 2018 ein entsprechend neuer Stellenplan erstellt 

wurde. Jedoch enthält er Haushaltsvermerke, welche die Bereiche einschränkt, in denen 

noch keine Ermittlung des Personalbedarfes bzw. Organisationsuntersuchungen durch-

geführt worden sind. Aufgelöst werden diese, wenn die Personalbedarfsermittlungen 

und Organisationsuntersuchungen durchgeführt worden sind in den Bereichen, wo sie 

 
60 Vgl. SVLFG-Bericht – BT-Drs. 19/3383, S. 26 
61 Vgl. ders., S. 26. 
62 Vgl. ders., S. 9, 27 
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noch fehlen. Anzumerken ist hierbei, dass sowohl die Organisationsuntersuchungen als 

auch die Personalbedarfsermittlungen noch nicht in jedem Bereich erfolgt sind.63 

2.6 Übergangsregelungen zu den Selbstverwaltungsorganen 

Der letzte Punkt betrifft die Übergangsregelungen zu den Selbstverwaltungsorganen. Zu 

diesem Punkt lässt sich vereinfacht sagen, dass diese zum Jahreswechsel 2012/13 in 

Kraft traten und mit der durchgeführten Sozialwahl 2017 obsolet geworden sind. Hat sich 

die Gründung des Bundesträger dabei nachteilig auf die Wahlbeteiligung ausgewirkt und 

ist die Zusammensetzung der Vertreterversammlung dabei groß verändert worden?  

Die eingeführten Übergangsregelungen vergrößerten die Vertreterversammlung auf ins-

gesamt 81 Sitze, wobei die ehemaligen Verwaltungsgemeinschaften bzw. LSVen unter 

Beachtung der Drittelparität (Arbeitgeber, Versicherte und Selbständige ohne fremde Ar-

beitskräfte) neun Sitze erhielten. Vergrößert wurde auch der Vorstand, der jeweils drei 

Vertreter der neun ehemaligen LSVen erhält, die den unterschiedlichen Gruppierungen 

angehören müssen. Gleichzeitig wurden Regionalbeiräte und ein Gartenbau-Beirat ge-

bildet. Beide hatten beratende Funktion und sollten die Belange und Interessen der Re-

gionen bzw. den Gartenbau vertreten und waren Ansprechpartner für die Leistungser-

bringer und Sozialpartner. Des Weiteren hatten sie sogar eher eine Stellung oberhalb 

von Vorstand und Vertreterversammlung, da von ihren Beschlüssen durch die Vertreter-

versammlung und den Vorstand nur mit deren Stimmenmehrheit von 60 Prozent und 

mehr abgewichen werden durfte. Die Geschäftsführer des Spitzenverbandes der land-

wirtschaftlichen Sozialversicherung (LSV-SpV) übernahmen mit dem Zusammenschluss 

2013 die Geschäftsführerposten der SVLFG bis zur Sozialwahl 2017. Zusätzlich wurde 

noch ein sogenannter Errichtungsausschuss gebildet, der grundlegende vorbereitende 

Maßnahmen zur Gründung der SVLFG wie zum Beispiel das Standortkonzept und die 

IT-Planung unternahm. Er bestand aus den Vorstandsmitgliedern des LSV-SpV und 18 

Mitglieder, die von der Vertreterversammlung des LSV-SpV gewählt worden, die insge-

samt wiederum den drei Gruppierungen zu je einem Drittel angehören. Sowohl mit dem 

vergrößerten Vorstand und der Vertreterversammlung sowie den Beiräten bekamen alle 

gewählten Vertreter der Sozialwahl 2011 eine ehrenamtliche Funktion bei der SVLFG. 

Damit konnte sich niemand übergangen und benachteiligt fühlen.64 

Mit der Sozialwahl werden in einem Abstand von 6 Jahren durch die Versicherten ihre 

Gruppenvertreter in der Vertreterversammlung gewählt. Dies sind in der SVLFG die Ar-

beitgeber, die Versicherten und die Selbständigen ohne fremde Arbeitskraft. Gewählt 

wird hierbei eine Vorschlagsliste, die mindestens fünf Prozent der gültigen abgegebenen 

 
63 Vgl. ders., S. 10. 
64 Vgl. Gesetzesentwurf des LSV-NOG – BR-Drs. 698/11, S. 19 f., 49 f.; § 2, §§ 5-8 SVLFÜG. 
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Stimmen erhalten haben muss (Höchstzählverfahren d’Hondt). Frei und geheim sind die 

Wahlgrundsätze. Die Wahlen können hierbei als Wahl mit bzw. ohne Wahlhandlung er-

folgen. Bei den Wahlen mit Wahlhandlung wird wie bei jeder Bundestagswahl die 

Stimme abgegeben. Hinsichtlich der Wahl ohne Wahlhandlung, eine sogenannte Frie-

denswahl, stellen die Gruppenvertreter mit den Vorschlagslisten insgesamt nur so viele 

wählbare Kandidaten auf, wie Sitze vergeben werden können.65 

Die letzte Sozialwahl vor der Reform war 2011. Zu einer Wahlhandlung kam es nur bei 

den Selbständigen ohne fremde Arbeitskräfte der LBG Mittel- und Ostdeutschland 

(MOD). Es ergab sich folgendes Ergebnis: 

Vorschlagsliste Stimmen Stimmanteil Mandate 

Waldbesitzerverbände 6.496 37,9% 5 

Landesbauernverbände/-jagd-Verband 4.427 25,9% 3 

DBN Landwirte im Nebenberuf 3.525 20,6% 3 

Deutsche Landwirte e. V. 1.529 8,9% 1 

Deutscher Bauernbund – DBB 1.145 6,7% 0 

Insgesamt 17.122 100% 12 

Tabelle 12: Ergebnis der Sozialwahl 2011 bei der LBG MOD66 

Die Wahlbeteiligung lag bei 62,99%. Wahlberechtigt waren insgesamt 33.126 Personen, 

davon haben 20.866 Versicherte ihre Stimmen abgegeben, wovon wiederum 3.744 

Stimmen ungültig waren. Aufgrund des Zählverfahrens erhielt die Liste Deutscher Bau-

ernbund – DBB kein Mandat.67  

2017 erfolgte dann die nächste Sozialwahl. Dies war gleichzeitig die erste Wahl nach 

dem Zusammenschluss 2013. Auch hier kam es wieder nur bei den Selbständigen ohne 

fremde Arbeitskräfte zu einer Wahlhandlung, welches folgendes Ergebnis brachte: 

  

 
65 Vgl. §§ 44-58 SGB IV. 
66 Vgl. Schlussbericht Sozialwahlen 2011 Kapitel A, S. 46. 
67 Vgl. ders., S. 32, 46. 
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Vorschlagsliste Stimmen Stimmanteil Mandate 

Bayerischer Bauernverband 27.232 23,1% 6 

Waldbesitzerverbände 17.775 15,1% 3 

Bäuerinnen und Bauern in Baden-Württemberg 14.999 12,7% 3 

Freie Liste Jordan, Piening, Schneider, Wun-
dereatsch, Ruepp 

10.056 8,5% 1 

Verband der Landwirte im Nebenberuf Landes-
verband Bayern e. V. 

8.845 7,5% 1 

Bauern, Bäuerinnen, Winzer, Winzerinnen, 
Jungbauern, Jungwinzern und Waldbauern in 
Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland 

8.757 7,4% 2 

Bauernverbände Niedersachsen und Schles-
wig-Holstein 

7.952 6,8% 1 

Landwirtschaftsverbände NRW (WLV und RLV) 7.844 6,7% 1 

Land- und Forstwirte der neuen Bundesländer 6.151 5,2% 1 

Freie Liste Eickmeyer, Habben, Schmid, Beh-
ring, Michel 

5.969 5,1% 1 

Deutsche Landwirte e.V. (VDL) 2.208 1,9% 0 

Insgesamt 117.788 100% 20 

Tabelle 13: Ergebnis der Sozialwahl 2017 bei der SVLFG68 

Wahlberechtigt waren insgesamt 217.280 Versicherte, wovon 146.865 ihre Stimme ab-

gaben. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 67,60 Prozent. Auffällig ist die hohe 

Zahl der ungültigen Stimmen mit 29.077.69 

So konnte im Vergleich zur Sozialwahl 2011 die Wahlbeteiligung nochmals gesteigert 

werden. Im Hinblick auf die anderen Sozialwahlen 2017 weist die SVLFG die höchste 

Wahlbeteiligung auf und erreicht sogar nahezu das Sechsfache der Wahlbeteiligung bei 

der BKK Verbundplus, dort betrug sie lediglich 11,76 Prozent. Diese hohe Wahlbeteili-

gung könnte daherkommen, dass die Beitragssätze sowie die Beitragsbemessungs-

grundlagen durch die Satzung bestimmt werden können und die Vertreterversammlung 

diese ändern kann. Somit könnte man daher diese Steigerung auch als gewisse Unzu-

friedenheit mit den bisherigen Beitragsbemessungsgrundlagen und Beitragssätzen in-

terpretieren. Insofern aber hat die Reform der LSV zu einem Anstieg der Wahlbeteiligung 

geführt, zumindest in der Gruppe der Selbständigen ohne Arbeitskräfte. 

Die ungewöhnlich hohen, ungültigen Stimmen, immerhin fast 20 Prozent der abgegebe-

nen Stimmen, können sich wahrscheinlich an einem gewissen Unwillen der Mitglieder 

 
68 Vgl. Schlussbericht Sozialwahlen 2017, S. 40 f. 
69 Vgl. ders., S. 19, 40. 
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bzw. der Versicherten erklären. Sie sind vielleicht unzufrieden, wie stark sich die Beiträge 

gesteigert haben, oder über ihre Situation in der deutschen Landwirtschaft allgemein. 

Ein Vergleich der Vorschlagslisten 2011 und 2017 ist nicht möglich, da die Sozialversi-

cherungswahl 2017 in der SVLFG erstmals bundesweit war und damit auch Vorschlags-

listen aus dem Westen Deutschlands gegen solche aus dem Osten angetreten sind. 

Auch erwähnt werden sollten die drei Anfechtungsklagen, die gegen die Sozialwahl 2017 

eingereicht worden. Hierbei befasste sich das Sozialgericht Kassel mit dem Wahlrecht 

der Altenteiler, der notwendigen Zahl an Unterstützerunterschriften sowie der Klassifi-

zierung als vorschlagsberechtigte Vereinigung. Letztlich wurden die Klagen im August 

2018 abgewiesen.70 

3 Die Solidargemeinschaft stärken 

Mit Errichtung der SVLFG soll die Solidarität innerhalb der Landwirtschaft gestärkt wer-

den. Erreicht wird diese Maßnahme durch die Herstellung gleicher Beiträge im Bereich 

der LKK und der LUV. Da dies inhaltlich sehr eng mit dem Fünften Kapitel zusammen-

hängt, wird die Herstellung der gleichen Beiträge dort untersucht. Ein Punkt aber, der in 

diesem Kapitel abgehandelt werden kann, ist das Sondervermögen.71 

Sondervermögen stellt grob gesagt Guthaben dar, welches nicht benötigt wurde „für die 

angemessene Mittelausstattung“72. Das Sondervermögen kommt von den ehemaligen 

Trägern der LSV und ist mit der Gründung der SVLFG auf diese übergegangen. Bis 

Ende Dezember 2017 wurde das Sondervermögen jeweils getrennt für die LKK und die 

LUV gebildet und den alten Zuständigkeitsbereichen der beiden Sozialversicherungs-

zweige zugeordnet. Abgezogen wurde noch der Betrag, der dem jeweiligen ehemaligen 

Träger der LUV nach § 10 Abs. 3 Gesetz zu Übergangsregelungen zur Errichtung der 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFÜG) zugewiesen 

worden war. Danach konnte es für die Beitragsangleichung verwendet werden.73 War 

also Sondervermögen vorhanden und wurde dies für die Beitragsangleichung verwen-

det? 

Die Rechnungsergebnisse der LKK und der LUV weisen folgende Beiträge für das Son-

dervermögen aus: 

  

 
70 Vgl. SVLFG: Pressemitteilung vom 10.08.2018. 
71 Vgl. Gesetzesentwurf des LSV-NOG – BR-Drs. 698/11, S. 47. 
72 Gesetzesentwurf des LSV-NOG – BR-Drs. 698/11, S. 49. 
73 Vgl. ders., S. 49; § 10 SVLFÜG, § 221 Abs. 5 SGB VII. 
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Jahr LKK LUV 

2013 85.510.592,32 € 101.174.591,10 € 

2014 53.680.592,32 €   76.938.038,85 € 

2015 31.766.565,90 €   52.125.508,03 € 

2016 13.889.468,65 €   24.373.794,57 € 

2017                      0 €                        0 € 

Tabelle 14: Entwicklung des Sondervermögens der LKK und der LUV74 

Eine genaue Verteilung des Sondervermögens auf die ehemaligen Träger der LKK und 

LUV ist nicht daraus ersichtlich. Die SVLFG hat dazu eine Tabelle, welche zeigt, wie sich 

das Sondervermögen auf die einzelnen ehemaligen Träger verteilt hat. Erkennbar ist, 

dass drei ehemalige LBG (Schleswig-Holstein/Hamburg, Hessen/Rheinland-Pfalz/Saar-

land und Franken und Oberbayern) kein Sondervermögen hatten. Die angegebenen 

Prozent stellen die Senkung des Beitrages der jeweiligen Unternehmen bzw. Versicher-

ten dar.75 Somit wurde Sondervermögen zur Beitragssenkung verwendet. Bedeuten 

diese Absenkungen aber auch, dass gerade Betriebe mit geringen Beiträgen vor der 

Beitragsangleichung aufgrund des hohen Sondervermögens der ehemaligen LBG oder 

LKK bevorteilt worden sind? 

Die Beiträge zur LBG waren aufgrund der Satzungen und der darin festgelegten Bei-

tragsbemessungsgrundlagen sehr unterschiedlich. Wie diese ausgestaltet waren und 

worauf sich letztlich geeinigt wurde, wird im Fünften Kapitel erläutert. Hier werden jeweils 

zwei unterschiedliche Beitragsberechnungen dargestellt. Bei der LBG werden die Bei-

träge der LBG Franken und Oberbayern (FOB) und die der LBG Niedersachsen-Bremen 

(NB) verglichen. Im Falle der LKK sind das die Beiträge der LKK MOD und der LKK NB. 

Der fiktive Referenzbetrieb, mit dem der Vergleich durchgeführt wird, hat folgende Flä-

chen und Tierbestände: 

• 50 ha Mähdruschfrüchte in Form von Getreide, 

• 25 ha Mähdruschfrüchte in Form von Silomais, 

• 40 ha Grünland intensiv, 

• 40 Milchkühe, 

• 10 Mutterkühe mit jeweils einem Kalb und 

• einem durchschnittlichen Hektarwert von 1.075,71 Deutsche Mark (DM). 

Dieser letzte Wert wird durch das Bewertungsgesetz (BGBl. I S. 230) ermittelt und spie-

gelt die Verhältnisse der Jahre 1964 im Westen sowie des Jahres 1935 im Osten wider. 

 
74 Vgl. SVLFG: Rechnungsergebnisse der LUV 2018 (UJ 1), S. 16; SVLFG: Rechnungsergebnisse der LKK 
2017, S. 12; SVLFG: Rechnungsergebnisse der LKK 2016 (Vordruck KJ 1), S. 32; SVLFG: Rechnungser-
gebnisse der LKK 2015 (Vordruck KJ 1), S. 32; SVLFG: Rechnungsergebnisse der LKK 2014 (Vordruck KJ 
1), S. 32; SVLFG: Rechnungsergebnisse der LKK 2013 (Vordruck KJ 1), S. 32. 
75 Vgl. Anhang 10. 
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Weil die Werte für diese Jahre unterschiedlich aufgrund des zeitlichen Abstandes und 

der Erfassung sind, wird dieser vorgegeben. 

3.1 Vergleich der Beiträge zu den Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaf-
ten 

Zuerst werden die Beiträge der LBG miteinander verglichen. Da das Sondervermögen 

erst nach der Organisationsreform eingesetzt wurde, ist besonders die Übergangszeit 

bei den Beiträgen zur LUV zu beachten. Hierbei wurden die Beiträge für 2013 bis 2017 

schrittweise angehoben. Als Grundlage dafür wurde der Beitrag nach den Satzungen 

der LSVen (Ausgangsbeitrag) der Umlage 2012 in das Verhältnis (Ausgangssatz) zu 

einem fiktiven Beitrag (Zielbeitrag) der Umlage 2012 gesetzt, der anhand der neuen Bei-

tragsbemessungsgrundlage berechnet worden ist. Der sich daraus ergebende Prozent-

satz wurde jährlich um ein Fünftel (jährliche Veränderungssatz) bis auf das Niveau des 

Zielbeitrages erhöht.76 

3.1.1 Der Beitrag zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Franken und 
Oberbayern 

Der Beitrag zur LBG FOB besteht aus einem Umlagebeitrag und einem Grundbeitrag. 

Dieser beträgt bei Bundesmittelberechtigung des Unternehmens 100 Euro, sonst 75 

Euro. Ein landwirtschaftliches Unternehmen ist nicht bundesmittelberechtigt, wenn die 

Summe aus dem Flächenwertbeitrag und dem Arbeitsbedarfsbeitrag weniger als 230 

Euro beträgt. Gebildet wird der Umlagebeitrag in einem bestimmten Verhältnis aus den 

Arbeitsbedarfsbeiträgen und aus den Flächenwertbeiträgen.77 

Der Arbeitsbedarf berechnet sich dabei auf Grundlage der Flächengröße, der Nutzung 

derselben und dem Tierbestand. Hierzu werden für jede Flächennutzung und Tierart eine 

Berechungseinheit nach einem Abschätztarif gebildet. Diese werden aus der Vervielfäl-

tigung der Flächengröße bzw. der Zahl des Tierbestandes mit einer Potenzfunktion bei 

einem vorgegebenen Basiswert und Degressionsfaktor unter Beachtung der Unter- und 

Obergrenze ermittelt. Daneben sind auch Berechnungseinheiten für allgemeine Arbeiten 

mit einer Potenzfunktion78 zu ermitteln. Vervielfältigt wird die Berechnungseinheit mit 

dem jeweiligen Unfallfaktor und dem Risikogruppenfaktor nach den Risikogruppen sowie 

dem jeweiligen Prozentsatz der Arbeitsbedarfsbeiträge, um die sogenannten Berech-

nungseinheiten (BER) zu bilden.79 

Der Flächenwert wird aus dem durchschnittlichen Hektarwert und der Fläche des land-

wirtschaftlichen Unternehmens gebildet. Hierbei ist zu beachten, dass dieser Wert 

 
76 Vgl. § 221, § 221b SGB VII. 
77 Vgl. § 46 Satzung LBG FOB; Anhang 11. 
78 Diese lautet 1,2494 ∗ ha!",$%&%, vgl. § 47 Abs. 4 Satzung LBG FOB. 
79 Vgl. § 46, § 47, § 54 Satzung LBG FOB. 
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maximal 2.000 DM beträgt. Wenn der durchschnittliche Hektarwert, den im Zuständig-

keitsbereich der LBG FOB geltenden Duchschnittshektarwert i.H.v. 1.066 DM übersteigt, 

muss dieser bereinigt werden, indem die Hälfte der Differenz des den Durchschnittshek-

tarwertes übersteigenden Wertes von dem durchschnittlichen Hektarwert abgezogen 

wird. Liegt der durchschnittliche Hektarwert jedoch unter bestimmten Hektarwerten, so 

ist ein entsprechender Prozentsatz des Differenzbetrages zu dem durchschnittlichen 

Hektarwert hinzuzufügen. Besonderheiten bezüglich Sonderkulturen sind zu beachten. 

Des Weiteren wird ein Nachlass auf die BER des Flächenwertes gewährt, wenn die be-

wirtschafteten Flächen 15 ha übersteigen. Er fängt bei 10 Prozent an bei bis zu 20 ha 

Betriebsgröße und steigert sich bis auf 75 Prozent, bei einer Betriebsgröße ab 175,01 

ha. Dies geschieht anhand eines komplexen Rechenvorgangs.80 

Danach werden die gebildeten BER aus dem Arbeitsbedarf und dem Flächenwert mit 

dem Hebesatz bzw. einem bestimmten Prozentsatz multipliziert, um den Arbeitsbedarfs-

beitrag brutto und den Flächenwertbeitrag brutto zu erhalten. Aus diesen beiden Werten 

wird schließlich eine Summe gebildet, von der noch die Senkung durch die Bundesmit-

telquote abzuziehen ist. Hiernach wird der Grundbeitrag zu dem Ergebnis hinzugefügt, 

um den zu zahlenden Beitrag zu erhalten.81 

3.1.1.1 Beitragsberechnung für 2012 

Kommen wir nun zur Beitragsberechnung für 2012. Zuerst wird der Arbeitsbedarf anhand 

des Referenzbetriebes und der Werte aus der Satzung der LBG FOB ermittelt, dabei 

wird die BER auf zwei Dezimalstellen gerundet: 

  

 
80 Vgl. §§ 46 f. Satzung LBG FOB;  
81 Vgl. §§ 46 ff. Satzung LBG FOB. 
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Flächennut-
zung/Durch-
schnittsbe-
stand 

Menge Berech-
nungs-
einheit je 
ha und 
Jahr/Tier 

Risiko-
gruppen-
faktor 

Unfall-
faktor 

Verhältnis der 
Arbeitsbe-
darfsbeiträge 
zum Gesamt-
beitrag 

Ergeb-
nis in 
BER 

Mähdrusch-
früchte 

50 ha 0,9884 1,22 1,00 65 %   39,19 

Feldfutterbau 25 ha 1,3654 1,22 0,90 65 %   24,37 

Grünland 40 ha 1,3389 1,22 0,66 65 %   28,03 

allgemeine Ar-
beiten 

115 ha 0,5223 --- --- 65 %   39,04 

Milchkühe 40 5,5935 1,00 1,00 65 % 145,43 

Mutterkühe in-
klusive Kälber 

20 2,6406 1,00 1,00 65 %   34,33 

Summe      310,39 

Tabelle 15: Berechnung der BER der LBG FOB für 201282 

Die Mähdruschfrucht Getreide und das Feldfutter Silomais werden nicht zusammenge-

fasst, da für beide unterschiedlichen BER existieren.  

Kommen wir nun zur Berechnung des Flächenwertbeitrages. Da der durchschnittliche 

Hektarwert über dem Durchschnittshektarwert liegt, ist er zuerst entsprechend zu berei-

nigen: 

1.075,71	DM −
1.075,71	DM − 1.066	DM

2
= ~1.070,86	DM 

Jetzt erfolgt die Berechnung des eigentlichen Flächenwertbeitrages, dabei sind Beson-

derheiten aufgrund von Sonderkulturen nicht zu beachten: 

Flächennutzung Größe bereinigter 
Hektarwert 

Multipli-
kator 

Unfallfaktor Zwischener-
gebnis 

Mähdruschfrüchte 50 ha 1.070,86 1,00 1,00    53,543,00 

Feldfutterbau 25 ha 1.070,86 1,00 1,00    26.771,50 

Grünland 40 ha 1.070,86 1,00 1,00    42.834,40 

Summe 115 ha     123.148,90 

Tabelle 16: Berechnung des vorläufigen Flächenwertes83 

 
Von diesem Zwischenergebnis ist noch ein degressiver Wert abzuziehen. Dazu ist erst 

der Degressionsfaktor zu berechnen: 
  

 
82 Vgl. Anhang 12. 
83 Vgl. ders. 
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bis ha Größe des Be-

triebes in ha 

Degression um Differenz der Betriebsgröße zum vor-

hergehenden Degressionswert 

125 115 50 % 15 

Tabelle 17: Werte für die Berechnung des Degressionsfaktors84 

Aus der Multiplikation der Degression und der Differenz ergibt sich folgender Betrag: 

50	% ∗ 15 = 7,5 

Diesem Wert wird 23,7585 hinzugefügt, so dass folgender Wert entsteht: 

23,75 + 7,5 = 31,25 

Von der Betriebsgröße ist dieser Wert nun abzuziehen, um schließlich den Degressions-

faktor zu erhalten: 

100 −
115 − 31,25

115
∗ 100 = 27,17	% 

Anhand dieses Degressionsfaktors kann nun der jeweilige Degressionswert ermittelt 

werden, indem das Zwischenergebnis mit dem Degressionsfaktor vervielfältigt wird: 

Flächennutzung Zwischener-

gebnis 

Degressi-

onswert 

Gesamtflächen-

werte 

anteiliger Flä-

chenwert in BER 

Mähdruschfrüchte    53,543,00 14.547,63 38.995,37 13.648,38 

Feldfutterbau    26.771,50   7.273,82 19.497,68   6.824,19 

Grünland    42.834,40 11.638,11 31.196,29 10.918,70 

Summe  123.148,90 33.459,56 89.689,34 31.391,27 

Tabelle 18: Ermittlung der BER des Flächenwertes86 

Die Gesamtflächenwerte werden aus der Subtraktion des Degressionswertes von dem 

Zwischenergebnis gebildet. Aus der Multiplikation der Gesamtflächenwerte mit dem Pro-

zentsatz des Flächenwertbeitrages, nämlich 35 Prozent, wird der anteilige Flächenwert 

in BER gebildet.87 

Nun erfolgt die Bildung des Arbeitsbedarfsbeitrages brutto und den Flächenwertbeitra-

ges brutto: 

310,39	BER ∗ 6,77
Beitrag
BER

= 2.101,34	€	(Arbeitsbedarfsbeitrag	brutto) 

31.391,27	BER ∗ 4,45	% = 1.396,91	€	(Flächenwertbeitrag	brutto). 88 

Dies ergibt damit in der Summe den Bruttobeitrag gesamt: 

2.101,34	€ + 1.396,91	€ = 3.498,25	€ 

 
84 Vgl. ders. 
85 Vgl. ders. 
86 Vgl. ders. 
87 Vgl. ders. 
88 Vgl. ders. 
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Von dieser Summe sind nun aufgrund der Bundesmittelzuteilung zur LBG FOB noch 

34,74 Prozent89 abzuziehen, was schließlich den folgenden Nettobetrag ergibt: 

34,74	%	von	3.498,25	€ = 1.215,29	€ 

3.498,25	€ − 1.215,29	€ = 2.282,96	€ 

Aufgrund dieser beiden hohen Werte (über 230 Euro) besteht Bundesmittelberechtigung 

und der Grundbeitrag beträgt damit 100 Euro. Somit beträgt der Gesamtnettobeitrag: 

2.282,96	€ + 100	€ = 2.382,96	€ 

Dieser Betrag wäre von dem Referenzbetrieb für das Umlagejahr 2012 in Franken und 

Oberbayern zu zahlen gewesen. 

3.1.1.2 Beitragsberechnung für 2013 

Für das Jahr 2013 wird der Beitrag anhand des folgenden neuen Schemas ermittelt. Die 

Beiträge berechnen sich dabei aus den einzelnen Beiträgen des Produktionsverfahrens 

und einem Grundbeitrag. Gebildet werden die einzelnen Beiträge des Produktionsver-

fahrens, indem die BER PV, der Risikogruppenfaktor, der Risikofaktor PV, der Korrek-

turfaktor Risikogruppe sowie der Hebesatz miteinander multipliziert werden. Um die BER 

PV zu erhalten, wird die Anzahl an Tieren, die ha oder ähnliches (Menge) mit einem 

Basiswert vervielfältigt und mit einem Degressionsfaktor potenziert unter Beachtung der 

Ober- und Untergrenze. Die dabei entstehenden BER je Einheit werden wiederum mit 

der Menge multipliziert, sodass man die BER PV erhält.90 

Der Grundbetrag berechnet sich grds. aus den errechneten BER PV unter Beachtung 

der festgelegten Mindest- und Höchstgrenze, dem Hebesatz sowie dem Deckungsfak-

tor.91 Kommen wir damit zur Berechnung der BER PV: 

Risikogruppe PV Menge Basiswert und De-
gressionsfaktor 

BER je 
Einheit 

BER PV 

Mähdruschfrüchte 50 ha 1,575*x^-0,13 0,9471   47,3550 

Futterbau und Bioenergie-
pflanzen 

25 ha 2,04*x^-0,11 1,4317   35,7925 

Grünland 40 ha 1,815*x^-0,146 1,0592   42,3680 

Milchkühe 40 13,5*x^-0,275 4,8925 195,8080 

Mutterkühe inklusive Kälber 20 -0,007*x+2,923 2,7830   55,6600 

Summe BER der Risiko-
gruppen 

   376,9835 

Tabelle 19: Berechnung der BER anhand der neuen Methode für 201392 

Aus diesen Werten ist nun der Eurobeitrag für die jeweilige Risikogruppe zu ermitteln: 

 
89 Vgl. ders. 
90 Vgl. § 41, § 49, Anlage 1 Satzung SVLFG in der Fassung des 3. Nachtrages 
91 Vgl. § 46, § 49 Satzung SVLFG in der Fassung des 3. Nachtrages. 
92 Vgl. Anlage 1 Satzung SVLFG in der Fassung des 2. Nachtrages; Anhang 13. 
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Risikogruppe PV BER PV Hebesatz in 
Euro je BER 

Risikogrup-
penfaktor 

Risikofak-
tor PV 

Beitrag 
in Euro 

Mähdruschfrüchte   47,3550 6,48 2,09 1,07    686,23 

Futterbau und Bio-
energiepflanzen 

  35,7925 6,48 2,09 0,70    339,32 

Grünland   42,3680 6,48 3,14 0,99    853,45 

Milchkühe 195,8080 6,48 0,82 0,98 1.019,64 

Mutterkühe inklusive 
Kälber 

  55,6600 6,48 0,82 0,97    286,88 

Summe der Beiträge 
der Risikogruppen 

    3.185,52 

Tabelle 20: Berechnung des Gesamtbeitrages für die Risikogruppen93 

Dem Grundbetrag werden 320 BER zugrunde gelegt, da mit 376,9835 BER die Höchst-

grenze von 320 BER überschritten werden, und der Deckungsfaktor beträgt 0,13. Somit 

beträgt der Grundbeitrag:94 

320	BER ∗ 6,48	€ ∗ 0,13 = 269,57	€ 

Dies ergibt folgenden Gesamtbeitrag: 

3.185,52	€ + 269,57	€ = 3.445,09	€ 

Von diesem Betrag werden noch Bundesmittel i.H.v. 21,50% bzw. 742,84 Euro abgezo-

gen, um den Beitrag nach dem Maßstab der SVLFG zu erhalten:95 

3.455,09	€ − 742,84	€ = 2.712,25	€ 

Im nächsten Schritt werden die Angleichungssätze ermittelt anhand des unter 3.1 ge-

nannten Verfahrens. Ausgangsbeitrag ist dabei der oben berechnete Beitrag für 2012 

i.H.v. 2.382,96 Euro. Der Zielbeitrag beträgt 3.368,76 €.96 Somit ergibt sich folgender 

Ausgangssatz: 
2.382,96	€
3.368,76	€

∗ 100 = 70,7370	% 

Daraus wird dieser folgende jährliche Veränderungssatz ermittelt: 

100	% − 70,7370	% = 29,2630	% 
29,2630	%

5
= 5,8526	% 

Dies ergibt folgende Angleichungssätze: 

  

 
93 Vgl. Anhang 13. 
94 Vgl. ders. 
95 Vgl. ders. 
96 Vgl. Anhang 14. 



 35 

Umlagejahr 2013   76,5896 % Umlagejahr 2016   94,1474 % 

Umlagejahr 2014   82,4422 % Umlagejahr 2017 100,0000 % 

Umlagejahr 2015   88,2948 %  

Tabelle 21: Übersicht über die Angleichungssätze für den Referenzbetrieb in 
Franken und Oberbayern 

Aus der Vervielfältigung von Angleichungssatz und dem oben berechneten Beitrag nach 

dem Maßstab der SVLFG ergibt sich folgender Beitrag, wovon aber keine Senkung 

durch das Sondervermögen erfolgt:97 

76,5896	% ∗ 2.712,25	€ = 2.077,30	€ 

Dies ist der Beitrag, der von dem Referenzbetrieb für 2013 zu zahlen wäre. 

So haben sich die weiteren zu zahlenden Beiträge für die Jahre 2014 bis 2018 entwickelt: 

2014 2015 2016 2017 2018 

2.112,94 € 2.142,96 € 2.183,08 € 2.402,47 € 2.409,50 € 

Tabelle 22: Übersicht über die weiteren Beiträge zur LBG in Franken und 
Oberbayern98 

3.1.2 Der Beitrag zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Niedersach-
sen-Bremen 

Bei landwirtschaftlichen Unternehmen mit mindestens überwiegender Bodenbewirt-

schaftung wird der Beitrag zur LBG NB aus einem Grundbetrag und dem Arbeitsbedarf 

berechnet. Hierbei sind die Werte (ha, Tieranzahl, etc.) am 15. Mai eines Jahres anzu-

setzen, für das Beiträge berechnet werden sollen. Der Arbeitsbedarf für das oben ge-

nannte Unternehmen wird unter Berücksichtigung der Fläche, der Nutzung derselben 

und der Tierarten ermittelt. Somit wird die Anzahl der erzeugten Tiere, die Flächengröße 

und der Durchschnittsbestand der Tiere mit deren entsprechenden BER je Tier/ha ver-

vielfältigt. Zusätzlich werden noch allgemeine Arbeiten angesetzt. Dazu wird die Summe 

der vorhergehenden Flächennutzungen zu Grunde gelegt. Bei weniger als zehn ha wird 

eine zusätzliche BER pro Jahr und ha angesetzt. Zwischen 10,01 ha bis 900 ha wird 

nach einem degressiven Verlauf99 die BER pro Jahr und ha ermittelt. Oberhalb der 900 

ha werden 0,4 BER je Jahr und ha angesetzt. Die Summe aller BER ist aufzurunden und 

gibt im Ergebnis den Arbeitsbedarf. Multipliziert wird dieser mit dem Hebesatz, um den 

Arbeitsbedarfsbruttobeitrag zu erhalten.100 

Wenn mindestens 50 BER vorliegen, bemisst sich der Grundbetrag aus der Multiplika-

tion von 50 BER und dem Hebesatz. Liegen aber weniger als 50 BER vor, werden die 

 
97 Vgl. Anhang 10. 
98 Vgl. Anhang 16, 17, 18, 19, 20 und unter Berücksichtigung des Sondervermögens und der Angleichungs-
sätze. 
99 Dies ist folgende Funktion 1,55 ∗ ha!",$'', vgl. Anlage 1 Satzung LBG NB. 
100 Vgl. § 40, § 41 Satzung LBG NB. 
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tatsächlichen BER mit dem Hebesatz multipliziert. Sind wiederum weniger als sechs 

BER vorhanden, wird ein Mindestbetrag i.H.v. 56 Euro angesetzt.101 

Aus dem ermittelten Arbeitsbedarfsbrutto und dem Grundbetrag bzw. Mindestbetrag 

wird eine Summe gebildet, das Gesamtbrutto. Von diesem werden ggf. noch in einem 

bestimmten Prozentsatz Bundesmittel abgezogen. Das ergibt im Endergebnis den Net-

tobetrag, der durch das landwirtschaftliche Unternehmen zu zahlen ist. 

3.1.2.1 Beitragsberechnung für 2012 

Kommen wir nun zur Beitragsberechnung für 2012. Zuerst wird der Arbeitsbedarf anhand 

des Referenzbetriebes und der Werte aus der Satzung der LBG NB ermittelt: 

Flächennutzung/Durchschnitts-
bestand/erzeugte Tiere 

Menge BER je ha und Jahr/Tier Ergebnis in 
BER 

Mähdruschfrüchte 75 ha 0,9790   73,43 

Grünland intensiv 40 ha 1,6500   66,00 

allgemeinen Arbeiten 115 ha 1,55*115^-0,199 = 0,6029   69,33 

Milchkühe 40 5,2000 208,00 

Mutterkühe 10 2,5300   25,30 

Kälber 10 0,4400     4,40 

Summe   446,46 
~447 

Tabelle 23: Berechnung der BER der LBG NB für 2012102 

Die Mähdruschfrüchte Getreide und Silomais wurden zusammengefasst, da für beide 

keine unterschiedlichen BER existieren. Aufgrund der hohen BER (über 50 BER) wird 

der Grundbetrag folgendermaßen bei einem Hebesatz von 5,92 Euro ermittelt:103 

50	BER ∗ 5,92	€ = 296	€ 

Aus der Vervielfältigung der gerundeten BER von 447 mit dem Hebesatz von 5,92 Euro 

ergibt sich das folgende Arbeitsbedarfsbrutto: 

447	BER ∗ 5,92	€ = 2.646,24	€ 

Damit ergibt sich aus der Summe beider berechneter Werte folgendes Gesamtbrutto: 

296	€ + 2.646,24	€ = 2.942,24	€ 

Von diesem Gesamtbrutto sind nun noch aufgrund der Bundesmittelzuteilung zur LBG 

NB 28,2094 Prozent104 noch abzuziehen, was schließlich den folgenden Nettobetrag 

ergibt: 

28,2094	%	von	2.942,24	€ = ~829,99	€ 

2.942,24	€ − 829,99	€ = 2.112,25	€ 

 
101 Vgl. § 41 Abs. 4, § 42 Satzung LBG NB. 
102 Vgl. § 41 Satzung LBG NB. 
103 Vgl. Anhang 15. 
104 Vgl. ders. 
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Dieser Betrag wäre von dem Referenzbetrieb für das Umlagejahr 2012 in Niedersachsen 

und Bremen zu zahlen gewesen. 

3.1.2.2 Beitragsberechnung für 2013 mit Angleichungssätzen 

Nun erfolgt die Beitragsberechnung zur SVLFG für 2013 anhand der neuen Beitragsbe-

messungsgrundlagen nach dem unter 3.1.1.2 genannten Verfahren, um die Anglei-

chungssätze für die folgenden Jahre zu ermitteln. Da sich die Beitragsfaktoren nicht ver-

ändert haben, liegen sie in der gleichen Höhe vor wie unter 3.1.1.2 berechnet: 

• die Summe der BER der Risikogruppen 376,9835 BER, 

• die Summe der Beiträge der Risikogruppen 3.185,52 Euro, 

• der Grundbeitrag 269,57 Euro,  

• die Summe des Bruttobeitrages 3.455,09 Euro und 

• der Nettobeitrag 2.712,25 Euro.105 

Im nächsten Schritt sind wiederum die Angleichungssätze zu ermitteln anhand des unter 

3.1 genannten Verfahrens. Ausgangsbeitrag ist dabei der oben berechnete Beitrag für 

2012 i.H.v. 2.112,25 Euro. Der Zielbeitrag beträgt 3.368,76 €.106 Somit ergibt sich folgen-

der Ausgangssatz: 
2.112,25	€
3.368,76	€

∗ 100 = 62,9980	%, gerundet	nach	§	187	Abs. 1	Satz	1	SGB	VII 

Daraus wird dieser folgende jährliche Veränderungssatz ermittelt: 

100	% − 62,9980	% = 37,0020	% 
37,0020	%

5
= 7,4004	% 

Dies ergibt folgende Angleichungssätze: 

Umlagejahr 2013   70,3984 % Umlagejahr 2016   92,5996 % 

Umlagejahr 2014   77,7988 % Umlagejahr 2017 100,0000 % 

Umlagejahr 2015   85,1992 %  

Tabelle 24: Übersicht über die Angleichungssätze für den Referenzbetrieb in Nie-
dersachsen-Bremen 

Aus der Vervielfältigung von Angleichungssatz und dem oben berechneten Beitrag nach 

dem Maßstab der SVLFG ergibt sich folgender Beitrag, von dem noch die Senkung 

durch das Sondervermögen (3,50%)107 erfolgt: 

70,3984	% ∗ 2.712,25	€ = 1.909,38	€ 

1.909,38	€ − 66,83	€ = 1.842,55€ 

Dies ist der Beitrag, der von dem Referenzbetrieb für 2013 zu zahlen wäre. 

 
105 Vgl. Anhang 13. 
106 Vgl. Anhang 14. 
107 Vgl. Anhang 10. 
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So haben sich die weiteren zu zahlenden Beiträge für die Jahre 2014 bis 2018 entwickelt: 

2014 2015 2016 2017 2018 

1.924,14 € 1.979,74 € 2.147,19 € 2.402,47 € 2.409,50 € 

Tabelle 25: Übersicht über die weiteren Beiträge zur LBG in Niedersachsen-Bre-
men108 

Anhand der Berechnungen der Beiträge in Franken und Oberbayern und Niedersach-

sen-Bremen zeigen sich folgende Beitragsverläufe: 

 
Abbildung 2: Entwicklung der Beiträge in Franken und Oberbayern sowie Nieder-
sachsen-Bremen 

Der stärkste Anstieg bei beiden LBG erfolgte von 2016 zu 2017, wobei auch noch die 

Beiträge von 2015 zu 2016 in der LBG Niedersachsen-Bremen stark anstiegen. Auch 

deutlich wird dies, wenn sich die Steigerung der Beiträge insgesamt angeschaut wird: 

bei der LBG FOB erhöhte sich der Beitrag um fast 16 Prozent und bei der LBG NB um 

mehr als 30 Prozent. Ursache dafür könnte zum einen die Verschiedenheit der Beitrags-

berechnungen, wie sie oben dargestellt werden, sein und zum anderen die unterschied-

lich hohen Angleichungssätze. Obwohl diese Zahlen nur für einen fiktiven Referenzbe-

trieb erstellt worden sind, verdeutlichen sie, zu welcher Mehrbelastung die Fusion führte. 

Kommen wir aber zurück zur Frage, ob Betriebe mit geringen Beiträgen vor der Bei-

tragsangleichung aufgrund des hohen Sondervermögens der ehemaligen LBG bevorteilt 

worden sind. Die LBG NB wies vor der Beitragsangleichung einen geringen Beitrag auf 

und konnte auf einigermaßen hohe Prozentsätze zur Senkung durch Sondervermögen 

zurückgreifen. Gerade die Mitglieder dieser LBG mussten jedoch eine stärkere Beitrags-

steigerung hinnehmen. Ob es damit auch richtig gewesen wäre, insbesondere den 

 
108 Vgl. Anhang 16, 17, 18, 19, 20 und unter Berücksichtigung des Sondervermögens und der Angleichungs-
sätze. 
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Vorschlägen des Bundesrates zu folgen bezüglich von Härtefallregelungen bei Beitrags-

steigerungen und mit zusätzlichen 200 Mio. Euro Bundesmittel die Beitragsangleichung 

zu flankieren, sei dahingestellt.109 Von diesen Punkten wurde nur die Härtefallregelung 

in der LUV realisiert. Dabei wurde, wenn der Beitrag mindestens eine Höhe von 300 

Euro erreicht hat und eine Steigerung von mehr als 70 Prozent zum Vorjahresbeitrag 

erfuhr, die Steigerung auf 70 Prozent begrenzt.110 Man hätte aber auch über eine längere 

Übergangszeit diskutieren können. 

Insgesamt kann aber im vorliegenden Fall gesagt werden, dass das hohe Sondervermö-

gen nur solche ehemaligen Träger der LBG bevorteilt hat, die die entsprechenden Sum-

men gehabt haben. Ein weiterer Schluss, der daraus gezogen werden kann, ist, dass 

Mitglieder bei den LBG mit bisher geringen Beiträgen, die einer hohen Beitragssteige-

rung unterworfen worden sind, diese eher mit Unwillen zur Kenntnis genommen haben 

werden. 

3.2 Vergleich der Beiträge zu den Landwirtschaftlichen Krankenkassen 

Nachfolgend wird die Berechnung der Beiträge zur LKK erfolgen. Hier wird zuerst das 

Jahr 2013 berechnet und danach das Jahr 2014, da die alten Beitragsklassen noch im 

ersten Jahr (2013) fortgelten. Für das Jahr 2014 werden dann wie gehabt die Anglei-

chungssätze ermittelt. Beide LKK (NB und MOD) bauen ihre Beitragsberechnung auf 

dem durchschnittlichen Hektarwertes des Ortes, an dem das landwirtschaftliche Unter-

nehmen seinen Sitz hat, auf. Aufbauend auf diesen Wert verwendet die LKK NB den 

korrigierten Flächenwert und die LKK MOD den Einstufungswert als Berechnungsgrund-

lage. Für die Besonderheiten der Beitragsberechnung wird auf die entsprechenden Ka-

pitel verwiesen.111 

3.2.1 Der Beitrag zu der Landwirtschaftlichen Krankenkasse Mittel- und Ost-
deutschland 

Der durchschnittliche Hektarwert wird mit der Größe der landwirtschaftlichen Flächen 

vervielfältigt, um den Flächenwert zu erhalten. Besonderheiten hinsichtlich der Berech-

nung der Beiträge bestehen für Sonderkulturen (Spargel, Tabak, etc.), Forstflächen, 

Wanderschäfereien, Teichwirtschaft und Fischzucht sowie Imkereien und sind zu beach-

ten. Letztendlich wird der Flächenwert mit 0,1 multipliziert, um den Einstufungswert zu 

erhalten.112 

 
109 Vgl. Empfehlungen der Ausschüsse – BR-Drs. 65/1/12, S. 2. 
110 Vgl. Satzung SVLFG in der Fassung des 2. Nachtrages 
111 Vgl. § 64 KVLG 1989; § 45 Satzung LKK MOD; § 41 Satzung LKK NB. 
112 Vgl. § 45 Satzung LKK MOD. 
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Der Wert, der dabei berechnet worden ist, wird in eine Beitragsklasse eingestuft. Aus 

dieser Beitragsklasse lässt sich dann der Betrag entnehmen, der durch den landwirt-

schaftlichen Unternehmer zu zahlen ist.113 

3.2.1.1 Beitragsberechnung für 2013 

Anhand der oben beschriebenen Berechnungsmethode wird nun der Beitrag für 2013 

berechnet. Dazu ist zuerst der Flächenwert zu ermitteln: 

1.075,71
DM
ha

∗ 115	ha = 123.706,67	DM 

Besonderheiten hinsichtlich Sonderkulturen oder sonstiger bestehen nicht, sodass nun 

das Ergebnis mit dem Faktor 0,1 vervielfältigt wird, um den Einstufungswert zu erhalten: 

123.706,67	DM ∗ 0,1 = 12.370,67 

Dies ergibt in der Einstufung in die Klassen die Beitragsklasse 7. Für diese Klasse be-

trägt der Beitrag 193 Euro monatlich.114 

3.2.1.2 Beitragsberechnung für 2014 

Für das Jahr 2014 wird zuerst der Beitrag nach der neuen Berechnungsmethode ermit-

telt. Dazu wird der durchschnittlich ermittelte Hektarwert mit der landwirtschaftlichen Flä-

che multipliziert. Auch hier müssen Besonderheiten für Forstflächen und Sonderkulturen 

beachtet werden. Der ermittelte Flächenwert wird mit dem Faktor der Gruppe 1 aus der 

Verordnung zur Ermittlung des Arbeitseinkommens aus der Land- und Forstwirtschaft 

(AELV) für das jeweilige Jahr, für das Beiträge berechnet werden, multipliziert. Sollte 

dabei der Flächenwert die Höchstgrenze in der Anlage 1 übersteigen, so ist er nach der 

folgenden Formel zu berechnen: 

(nächstniedrigeren	korrigierter	Flächenwert

+
tatsächliche	Flächenwert − nächstniedrigerer	Flächenwert
nächsthöherer	Flächenwert − nächstniedrigerer	Flächenwert

∗ (nächsthöherer	korrigierter	Flächenwert

− nächstniedrigerer	korrigierter	Flächenwert))/tatsächlichen	Flächenwert 

Der Begriff „nächsthöherer“ bzw. „nächstniedrigerer“ bezieht sich hierbei auf den vorher-

gehenden bzw. nachfolgenden Wert bezogen auf den Flächenwert aus der Anlage 1 

bzw. 3 AELV. Gebildet wird der korrigierte Flächenwert aus dem AELV-Faktor (Bezie-

hungswert) aus Anlage 1 bzw. 3 AELV und dem dazugehörigen Wirtschaftswert.115 Der 

tatsächliche Flächenwert wird gebildet aus der Fläche des landwirtschaftlichen Unter-

nehmens und dem durchschnittlichen Hektarwert. 

 
113 Vgl. § 46 Abs. 1, 4, Satzung LKK MOD. 
114 Vgl. § 45 f. Satzung LKK MOD. 
115 Vgl. § 131 Abs. 1, 2, 5 Satzung SVLFG in der Fassung des 2. Nachtrages i.V.m. § 1 Abs. 2, 3 AELV 
2014. 
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Hiernach findet die Einstufung in die Beitragsklasse statt. Von diesem Beitrag wird noch 

ein bestimmter Prozentsatz abgezogen, welcher aus der Senkung durch Sondervermö-

gen herrührt. Davor wird aber der Beitrag noch mit dem individuellen Angleichungssatz 

multipliziert, der für die Jahre 2014-2017 aus einem Zielbeitrag und dem Ausgangsbei-

trag für 2013 nach dem gleichen Muster, wie unter 3.1 beschrieben, berechnet wird.116 

Nun wird der Beitrag anhand dieser neuen Berechnungsmethode ermittelt. Dazu wird 

auch hier der Flächenwert mit dem Ostwert in DM je ha zu berechnen: 

1075,71
DM
ha

∗ 115	ha = 123.706,67	DM 

Auch hier sind keine Besonderheiten bezüglich Sonderkulturen oder anderer zu beach-

ten, sodass nun der Flächenwert mit dem Faktor aus der AELV vervielfältigt wird. Dabei 

muss aber der AELV-Faktor berechnet werden, da der Höchstwert aus Anlage 1 AELV 

2014 überstiegen wird. Das daraus entstandene Produkt aus AELV-Faktor und Flächen-

wert wird auf volle Euro abgerundet: 

100.000 ∗ 0,6070 + 123.706,67 − 100.000150.000 − 100.000 ∗ (150.000 ∗ 0,4701 − 100.000 ∗ 0,6070)
123.706,67

117

= 0,528295 

123.706,67	DM ∗ 0,528295 = ~65.353	€ 

Dieser korrigierte Flächenwert wird der Beitragsklasse 14 zugeordnet und entspricht 

dem monatlichen Beitrag von 384 Euro.118 Es ist aber noch der Angleichungssatz zu 

bestimmen. Der Ausgangsbeitrag ist dabei 193 Euro. Zu ermitteln ist noch der Zielbeitrag 

für das Jahr 2013, der anhand der neuen Berechnungsart ermittelt wird, sodass wiede-

rum der AELV-Faktor zu berechnen ist: 

100.000 ∗ 0,5576 + 123.706,67 − 100.000150.000 − 100.000 ∗ (150.000 ∗ 0,4301 − 100.000 ∗ 0,5576)
123.706,67

119

= 0,484299 

123.706,67	DM ∗ 0,484299 = ~59.911	€ 

Dies entspricht der Beitragsklasse 14 bzw. einem monatlichen Beitrag von 375 Euro.120 

Somit beträgt der Ausgangssatz: 
193	€
375	€

∗ 100

= 51,4667	%, gerundet	nach	§	62	Abs. 2	KVLG	1989	i. V.m. §	187	Abs. 1	SGB	VII 

Daraus wird dieser folgende jährliche Veränderungssatz ermittelt: 

 
116 Vgl. § 131 f. Satzung SVLFG in der Fassung des 2. Nachtrages; § 64 KVLG 1989. 
117 Vgl. § 1 Abs. 3 Satz 2, Anlage 1, 3 AELV 2014. 
118 Vgl. § 132 Satzung SVLFG in der Fassung des 6. Nachtrages. 
119 Vgl. Anlage 1, 3 AELV 2013. 
120 Vgl. § 132 Satzung SVLFG in der Fassung des 3. Nachtrages. 
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100	% − 51,4667	% = 48,5333	% 
48,5333	%

5
= 9,7067	% 

Es ergeben sich damit folgende Angleichungssätze: 

Umlagejahr 2014   70,8799 % Umlagejahr 2016   90,2933 % 

Umlagejahr 2015   80,5866 % Umlagejahr 2017 100,0000 % 

Tabelle 26: Übersicht über die Angleichungssätze für den Referenzbetrieb in Mit-
tel- und Ostdeutschland 

Aus der Multiplikation des neuen Beitrages und des Angleichungssatzes ergibt sich fol-

gender Betrag: 

384	€ ∗ 70,8799	% = 272,18	€ 

Davon ist nun noch ein Betrag von 4,27 Prozent121, aufgrund des Sondervermögens, 

abzuziehen: 

272,18	€ ∗ 4,27	% = 11,62	€ 

272,18	€ − 11,62	€ = 260,56	€ 

Das ist der zu zahlende Beitrag für 2014. Nachfolgend sehen die Beiträge für die weite-

ren Jahre so aus: 

Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

AELV-Fak-

tor 

0,530103 0,567003 0,572551 0,528282 0,525860 0,533953 

Beitrags-

klasse 

14 14 15 14 14 14 

Beitrag 384 € 384 € 424,65 € 455,89 € 455,89 € 455,89 € 

Anglei-

chungssatz 

80,5866 % 90,2933 % 100 % --- --- --- 

Sonderver-

mögen 

3,79 % 2,40 % 2,11 % --- --- --- 

zu zahlen-

der Beitrag 

297,72 € 338,41 € 415,69 € 455,89 € 455,89 € 455,89 € 

Tabelle 27: Übersicht über die weiteren Beiträge zur LKK in Mittel- und Ost-
deutschland122 

3.2.2 Der Beitrag zur Landwirtschaftlichen Krankenkasse Niedersachsen-Bre-
men 

Die Beiträge zur LKK NB wurden, wie oben bereits angesprochen, mit einem korrigierten 

Flächenwert berechnet. Grundlage dafür ist der durchschnittliche Hektarwert, 

 
121 Vgl. Anhang 10. 
122 Vgl. Anlage 1, 3 AELV 2015; Anlage 1, 3 AELV 2016; Anlage 1, 3 AELV 2017; Anlage 1, 3 AELV 2018; 
Anlage 1, 3 AELV 2019; Anlage 1, 3 AELV 2020; § 132 Satzung SVLFG in der Fassung des 9. Nachtrages; 
§ 132 Satzung SVLFG in der Fassung des 11. Nachtrages; § 132 Satzung SVLFG in der Fassung des 17.  
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vervielfältigt mit der Fläche des landwirtschaftlichen Unternehmens. Auch hier mussten 

Besonderheiten für Sonderkulturen beachtet werden. Multipliziert wurde der Flächenwert 

mit dem AELV-Faktor, sodass erkennbar ist, dass vor und nach der Organisationsreform 

die gleichen Berechnungsgrundlagen angewendet worden sind. Durch den ermittelten 

korrigierten Flächenwert wird wieder die Beitragsklasse und der Beitrag festgelegt.123 

Für die weiteren Jahren wird der Beitrag anhand der unter 3.2.1 genannten Methoden 

berechnet mit den Angleichungssätzen und der Senkung durch das Sondervermögen 

sowie auch wieder mit dem AELV-Faktor. 

Anhand der ersten beschriebenen Berechnungsmethode wird zuerst der Beitrag für 

2013 berechnet. Dazu ist zuerst der Flächenwert zu berechnen, welcher bereits oben 

ermittelt worden ist: 123.706,67 DM. Besonderheiten bezüglich Sonderkulturen sind 

auch hier nicht zu beachten, sodass nun der AELV-Faktor mit der bekannten Formel zu 

ermitteln ist. Auch dieser Wert ist bereits berechnet worden: 0,484299. Damit ist nun der 

korrigierte Flächenwert zu ermitteln, welcher gerundet 59.911 Euro beträgt. Aufgrund 

dieses korrigierten Flächenwertes beträgt die Beitragsklasse 13 und damit der Beitrag 

für 2013 294,77 Euro.124 

Nun erfolgt die Beitragsberechnung für das Jahr 2014. Dazu muss aber noch der An-

gleichungssatz ermittelt werden. Hierbei sind der Ausgangsbeitrag und der Zielbetrag 

(375 Euro) bereits berechnet worden. Damit ergibt sich der folgende Ausgangssatz: 

294,77	€
375	€

∗ 100 = 78,6053	% 

Woraus sich wiederum der jährliche Veränderungssatz bestimmt: 

100	% − 78,6053	% = 21,3947	% 

21,3947	%
5

= ~4,2789	% 

Es ergeben sich somit folgende Angleichungssätze: 

Umlagejahr 2014   87,1633 % Umlagejahr 2016   95,7211 % 

Umlagejahr 2015   91,4422 % Umlagejahr 2017 100,0000 % 

Tabelle 28: Übersicht über die Angleichungssätze des Referenzbetriebes in Nie-
dersachsen-Bremen 

Daraus ergibt sich insgesamt folgender Beitrag, aufbauend auf der oben festgestellten 

Beitragsklasse 14 und einem Beitrag von 384 Euro: 

384	€ ∗ 87,1633	% = ~334,71	€ 

 
(Fortsetzung von der vorhergehenden Seite) 
Nachtrages; § 132 Satzung SVLFG in der Fassung des 20. Nachtrages; § 132 Satzung SVLFG in der Fas-
sung des 26. Nachtrages; SVLFG: Beitragstabelle LKK 2020; Anhang 10. 
123 Vgl. § 41 f. Satzung LKK NB. 
124 Vgl. § 41 f. Satzung LKK NB. 
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Von diesem Betrag werden noch 7,50 Prozent125 abgezogen, aufgrund des vorhandenen 

Sondervermögens: 

334,71	€ ∗ 7,5	% = 25,10	€ 

334,71	€ − 25,10	€ = 309,61	€ 

Dies ist somit der zu zahlende Beitrag für 2014. 

Aus der nachfolgenden Tabelle kann die Beitragsentwicklung der nächsten Jahre ent-

nommen werden: 

Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

AELV-Fak-

tor 

0,530103 0,567003 0,572551 0,528282 0,525860 0,533953 

Beitrags-

klasse 

14 14 15 14 14 14 

Beitrag 384 € 384 € 424,65 € 455,89 € 455,89 € 455,89 € 

Anglei-

chungssatz 

91,4422 % 95,7211 % 100 % --- --- --- 

Sonderver-

mögen 

5,00 % 5,00 % 2,36 % --- --- --- 

zu zahlen-

der Beitrag 

333,58 € 349,19 € 414,63 € 455,89 € 455,89 € 455,89 € 

Tabelle 29: Übersicht über die weiteren Beiträge zur LKK in Niedersachsen-Bre-
men126 

Anhand der Berechnungen der Beiträge in Niedersachsen-Bremen und Mittel- und Ost-

deutschland zeigen sich folgende Beitragsverläufe: 

 
125 Vgl. Anhang 10. 
126 Vgl. Vgl. Anlage 1, 3 AELV 2015; Anlage 1, 3 AELV 2016; Anlage 1, 3 AELV 2017; Anlage 1, 3 AELV 
2018; Anlage 1, 3 AELV 2019; Anlage 1, 3 AELV 2020; § 132 Satzung SVLFG in der Fassung des 9. Nach-
trages; § 132 Satzung SVLFG in der Fassung des 11. Nachtrages; § 132 Satzung SVLFG in der Fassung 
des 17. Nachtrages; § 132 Satzung SVLFG in der Fassung des 20. Nachtrages; § 132 Satzung SVLFG in 
der Fassung des 26. Nachtrages; SVLFG: Beitragstabelle LKK 2020; Anhang 10. 
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Abbildung 3: Entwicklung der Beiträge in Mittel- und Ostdeutschland sowie Nie-
dersachsen-Bremen 

Der erste Punkt, der aus dieser Grafik ersichtlich wird, ist, dass die Beiträge unterschied-

lich stark gestiegen sind, besonders bei beiden LKK von 2016 zu 2017 sowie auch noch 

zu 2018. Besonders deutlich wird dies, wenn sich die Steigerung der Beiträge insgesamt 

angeschaut wird: bei der LKK MOD erhöhte sich der Beitrag um mehr als 136 Prozent 

und bei der LKK NB nur um etwa 55 Prozent. Ursache dafür ist zum einen die Verschie-

denheit der Beitragsberechnungen wie sie oben dargestellt sind, und zum anderen die 

unterschiedlich hohen Angleichungssätze. Obwohl diese Zahlen nur für einen fiktiven 

Referenzbetrieb erstellt worden sind, verdeutlichen sie, zu welcher einer enormen Mehr-

belastung die Fusion führte. 

Kommen wir aber zurück zur Frage, ob Betriebe mit geringen Beiträgen vor der Bei-

tragsangleichung aufgrund des hohen Sondervermögens der ehemaligen LKK bevorteilt 

worden sind. Die LKK MOD wies vor der Beitragsangleichung einen geringen Beitrag 

auf, aber sie konnte nicht auf so hohe Prozentsätze zur Senkung durch Sondervermögen 

zurückgreifen. Gerade die Mitglieder dieser LKK mussten eine immense Beitragssteige-

rung hinnehmen. So wäre es auch richtig gewesen, insbesondere den Vorschlägen des 

Bundesrates zu folgen bezüglich von Härtefallregelungen bei Beitragssteigerungen und 

mit zusätzlichen 200 Mio. Euro Bundesmittel die Beitragsangleichung zu flankieren.127 

Von diesen Punkten wurde, wie bereits oben gesagt, nur die Härtefallregelung in der 

LUV realisiert.  

Aufgrund der hohen Steigerung der LKK-Beiträge ist auch die Überlegung anzustellen, 

ob nicht der Übergangszeit hätte verlängert werden müssen, um die finanzielle 

 
127 Vgl. Empfehlungen der Ausschüsse – BR-Drs. 65/1/12, S. 2. 
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Mehrbelastung der landwirtschaftlichen Unternehmen geringer zu halten. Da diese Über-

gangszeit auch nur vier Jahre im Gegensatz zu den fünf Jahren der LUV betrug. 

Insgesamt kam aber im vorliegenden Fall gesagt werden, dass das hohe Sondervermö-

gen nur solche ehemaligen Träger der LKK bevorteilt hat, die die entsprechenden Sum-

men gehabt haben. Ein weiterer Schluss, der daraus gezogen werden kann, ist, dass 

Mitglieder bei LKK mit geringen Beiträgen, die einer enormen Beitragssteigerung unter-

worfen worden sind, diese eher mit Unwillen und Ablehnung zur Kenntnis genommen 

haben werden. 

4 Die Einwirkungsmöglichkeiten durch den Bund verbessern 

Auch mit der Schaffung der SVLFG sollen die Einwirkungsmöglichkeiten durch den Bund 

gestärkt werden. Dazu wurde der Bundesträger unter die Aufsicht des Bundesversiche-

rungsamtes (BVA) bzw. des Bundesamtes für Soziale Sicherung (BAS) gestellt. Weiter-

hin beteiligte sich der Staat in nicht unerheblichem Maße an dem Haushalt der 

SVLFG.128 Wurden die Einwirkungsmöglichkeiten des Bundes wirklich gestärkt und er-

weitert oder erweist sich dies als Luftschloss? Dazu soll ein Vergleich der Situation vor 

und nach der Schaffung der SVLFG durchgeführt werden, um die Punkte aufzuzeigen, 

in denen sich die Einwirkungsmöglichkeiten verändert haben. Ein Punkt, der auch noch 

erläutert wird, betrifft die verstärkte Vollzugsverantwortung, die diese verbesserten Ein-

wirkungsmöglichkeiten nach sich zogen. 

4.1 Aufsicht 

Ende 2012 bestanden noch neun regionale Verwaltungsgemeinschaften der LSV sowie 

die Sozialversicherung für den Gartenbau und der LSV-SpV. Zuständig waren Aufsichts-

behörden, die bei den jeweiligen obersten Landesbehörden, also den Landesministerien 

angesiedelt sind. Dies sind konkret 

• bei der LSV Schleswig-Holstein/Hamburg das Ministerium für Soziales, Gesund-

heit, Wissenschaft und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein 129, 

• bei der LSV Niedersachsen/Bremen das Niedersächsische Ministerium für Sozi-

ales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration 130, 

• bei der LSV Nordrhein-Westfalen das Ministerium für Arbeit, Integration und So-

ziales des Landes Nordrhein-Westfalen 

 
128 Vgl. Gesetzesentwurf des LSV-NOG – BR-Drs. 698/11, S. 48, 52. 
129 Vgl. Art. 1 Abs. 1 StV Bestimmung aufsichtsführender Länder nach Art. 87 Abs. 2 Satz 2 GG i.V.m. § 1 
Abs. 1 Satzung der LAK SHH. 
130 Vgl. Art. 1 Abs. 1 StV Bestimmung aufsichtsführender Länder nach Art. 87 Abs. 2 Satz 2 GG i.V.m. § 1 
Abs. 1 Satzung der LBG NB. 
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• bei der LSV Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland das Hessische Sozialministerium 
131, 

• bei der LSV Baden-Württemberg das Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, 

Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg und 

• bei der LSV Franken und Oberbayern und der LSV Niederbayern/Ober-

pfalz/Schwaben das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Fa-

milie und Frauen, 

da diese LSVen nicht größer als ein bzw. drei Bundesländer waren. Für die LSV MOD, 

die Sozialversicherung für den Gartenbau und den LSV-SpV war das BVA mit Hauptsitz 

in Bonn zuständig.132 

Mit der Reform übernahm das BVA bzw. das BAS die Aufsicht über die SVLFG, da es 

sich dabei nun um einen bundesunmittelbaren Versicherungsträger handelt. Die Aufga-

ben der Aufsichtsbehörde haben sich grds. nicht verändert, da vorher schon bundesun-

mittelbare Versicherungsträger bestanden haben. Zu den Aufgaben gehören unter an-

derem die Verwaltung der Bundesmittel, die Prüfung der Geschäfts- und Rechnungsfüh-

rung sowie die Genehmigung der Dienstordnung, die Satzungsgenehmigung, die Wei-

terentwicklung der IT-Technik und die Genehmigung des Haushaltsplanes. Hierbei sind 

insbesondere die genannten Aufgaben bereits vor der Reform durch das BVA bei den 

bundesunmittelbaren Trägern der LSV erledigt worden. Neue Aufgaben sich nicht hin-

zugekommen, nur die restlichen LSV sind unter dem Mantel der SVLFG zum BVA bzw. 

BAS gekommen. Damit ist nun eine Stelle für die LSV zuständig, was auch eine einheit-

lichere Rechtsanwendung und eine gleiche Qualität der Prüfung bedeutet.133 

Insofern hat sich im Bereich der Aufsicht nur der Einfluss auf die gesamte Agrarsozial-

versicherung ausgedehnt. Dies bedeutet aber auch gleichzeitig, dass durch die einheit-

liche Aufsichtsbehörde eine gleichbleibende und qualitativ hochwertige Aufsicht über die 

SVLFG geführt wird. 

4.2 Finanzierung 

Die AdL finanziert sich über den sogenannten Einheitsbeitrag (West 261 Euro/Ost 244 

Euro für 2020) nach § 68 ALG und den Bundesmitteln, die das Einnahmedefizit de-

cken.134 In der LKK werden die Ausgaben durch Beiträge, Bundeszuschüsse, Bundes-

beteiligungen an Aufwendungen und sonstige Einnahmen gedeckt. Durch die Satzung 

werden die Beiträge für die landwirtschaftlichen Unternehmer, mitarbeitenden 

 
131 Vgl. Art. 1 Abs. 1 StV Bestimmung aufsichtsführender Länder nach Art. 87 Abs. 2 Satz 2 GG i.V.m. § 1 
Abs. 1 Satzung der LBG HRS. 
132 Vgl. § 90 SGB IV, § 143d SGB VII a. F. 
133 Vgl. § 34, § 71d, § 88 a. F., § 90, § 94 SGB IV, § 147 SGB VII. 
134 Vgl. § 66 Abs. 2, § 68, § 78, § 114 ALG. 
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Familienangehörige, Antragssteller, Altenteiler und für freiwillige Beiträge festgelegt so-

wie für die besonderen Personengruppen und Altenteiler durch das SGB V bzw. KVLG 

1989 berechnet. Für den Krankenversicherungszuschuss kommt der Bundeshaushalt 

auf. Im Falle, dass die Aufwendungen für die Altersrentner nach dem ALG (Altenteiler) 

nicht durch besondere Einnahmen gedeckt werden können, sind auch diese durch den 

Bund zu tragen. Die Bundesmittel werden durch den Gesundsheitsfonds in einem ent-

sprechenden Anteil ggf. abzüglich von Kosten für die Finanzierung von gewissen Fonds 

an die SVLFG überwiesen.135 Zusätzlich zu den Beiträgen zur LKK wird noch ein Zu-

schlag zur LPK für landwirtschaftliche Unternehmer und mitarbeitende Familienangehö-

rige erhoben, soweit die landwirtschaftlichen Unternehmer kein Arbeitslosengeld II be-

ziehen. Dieser beträgt 17,50 bzw.18,94 Prozent für Kinderlose. Außerdem erhält die LPK 

noch Mittel aus dem Ausgleichsfonds nach § 65 SGB XI.136 

Auch die LUV wird über Beiträge und Bundesmittel finanziert. Die Beiträge werden dabei 

über eine Umlage für das Vorjahr und ein Vorschussverfahren, um die finanzielle Hand-

lungsmöglichkeit zu sichern, erhoben. Eine Besonderheit stellen die Bundesmittel dar, 

da die LUV im Gegensatz zu den gewerblichen Berufsgenossenschaften solche Zahlun-

gen erhält und für diese auch keine Rechtsgrundlage existiert. Sie werden somit aus-

schließlich über die jährliche Haushaltsplanung der Bundesregierung erteilt.137 

Kann aus der Höhe der Finanzierung der SVLFG ein Rückschluss auf die Einwirkungs-

möglichkeiten des Bundes gezogen werden? Hierzu soll aufgezeigt werden, in welcher 

Höhe Bundesmittel und Beiträge seit der Organisationsreform der SVLFG zugeflossen 

sind und welchen Anteil die Bundesmittel an den Gesamteinnahmen der einzelnen 

Zweige ausmachen. Dabei wird die LPK nicht betrachtet, da sie an sich keine Bundes-

mittel erhält, sondern nur Mittel aus dem Ausgleichsfonds. Auch nicht der Betrachtung 

unterzogen wird die LUV, denn die Bundesmittel, die sie bekommt, stützen in finanzieller 

Hinsicht die LUV nicht. Sie verwaltet diese Mittel wiederum nur und garantieren eine 

direkte Entlastung ihrer Mitglieder. 

  

 
135 Vgl. § 37, §§ 39 – 46 KVLG 1989, § 221 SGB V.  
136 Vgl. § 55 Abs. 5, § 65 SGB XI. 
137 Vgl. von der Malsburg: Die Finanzierung der landwirtschaftlichen Unfallversicherung in Deutschland, S. 
36; §§ 182 f. SGB VII. 
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4.2.1 Finanzierung der Alterssicherung der Landwirte 

Jahr Gesamtein-
nahmen 

Beiträge und sons-
tige Einnahmen 

Bundes-
mittel 

Anteil der Bundesmittel an 
den Gesamteinnahmen 

2012 2.855,73 660,10 2.195,63 76,89 % 

2013 2.802,96 608,48 2.194,48 78,29 % 

2014 2.776,80 602,27 2.174,53 78,31 % 

2015 2.760,46 591,94 2.168,52 78,56 % 

2016 2.798,39 577,07 2.221,32 79,38 % 

2017 2.815,14 563,38 2.251,76 79,99 % 

2018 2.812,43 551,99 2.260,44 80,37 % 

Tabelle 30: Übersicht über die Einnahmen der AdL (in Mio. Euro)138 

Anhand dieser Tabelle ist ersichtlich, dass der Hauptteil der Einnahmen der AdL Bun-

desmittel sind. Dies bedeutet, die AdL ist sehr abhängig vom Bund und wäre ohne diese 

Mittel nicht überlebensfähig, da auch die Beiträge rückläufig sind. Eine Rechtsänderung 

hinsichtlich der Finanzierung gab es dabei aber nicht. Dieser hohe Anteil ist allein auf 

Grundlage der Versichertenstruktur der AdL zu erklären und lassen nicht auf gestärkte 

Einflussmöglichkeiten durch den Bund schließen. 

4.2.2 Finanzierung der Landwirtschaftlichen Krankenkasse 

Tabelle 31: Übersicht über die Einnahmen der LKK (in Mio. Euro)139 

Insgesamt ist der Anteil der Bundesmittel an den Gesamteinnahmen nur leicht gestie-

gen, wobei aber auch die Beiträge, unter leichten Schwankungen, ansteigen. Auch hier 

ist der hohe Anteil der Bundesmittel durch die Altersstruktur der LKK zu erklären. Damit 

 
138 Vgl. SVLFG: Auf einen Blick 2018, S. 14; SVLFG: Auf einen Blick 2015, S. 12; SVLFG: Auf einen Blick 
2014, S. 12. 
139 Vgl. SVLFG: Auf einen Blick 2018, S. 19; SVLFG: Auf einen Blick 2017, S. 19; SVLFG: Auf einen Blick 
2016, S. 17; SVLFG: Auf einen Blick 2015, S. 17; SVLFG: Auf einen Blick 2014, S. 17; Auf einen Blick 2013, 
S. 17; SVLFG: Rechnungsergebnisse der LKK 2013 (Vordruck KJ 1), S. 1. 

Jahr Gesamtein-
nahmen 

Beiträge und 
sonstige Ein-
nahmen 

Bundesmittel 
(ohne § 221 
SGB V) 

Anteil der Bundesmittel an den 
Gesamteinnahmen 

2012 2.429,35 1.201,59 1.227,76 50,54 % 

2013 2.468,74 1.187,20 1.281,54 51,91 % 

2014 2.528,23 1.221,45 1.306,78 51,69 % 

2015 2.585,10 1.235,76 1.349,34 52,20 % 

2016 2.612,99 1.255,95 1.357,04 51,93 % 

2017 2.613,79 1.260,67 1.353,12 51,77 % 

2018 2.623,90 1.250,34 1.373,56 52,35% 
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kann auch hier kein Rückschluss auf eine Stärkung des Bundeseinflusses gezogen wer-

den. 

4.3 Verstärkte Vollzugsverantwortung 

Mit der Schaffung des Bundesträgers und den neuen Einwirkungsmöglichkeiten hat der 

Bundesgesetzgeber auch eine verstärkte Vollzugsverantwortung übernommen. Diese 

„neue“ Verantwortung bestand bereits vor der Organisationsreform und ist somit an sich 

nicht neu. Unter dieser Verantwortung ist die Umsetzung von Urteilen oder die Reaktion 

auf besondere Ereignisse zu verstehen. Allen voran ist hier das vom Bundesverfas-

sungsgericht (BVerfG) erzwungene Ende der Hofabgabeklausel zu zählen.140 Veröffent-

licht wurde der Beschluss des Ersten Senates des BVerfG vom 23. Mai 2018 (Az. 1 BvR 

97/14, 1 BvR 2392/14) am 9. August. 2018. Aufgehoben wurde die Hofabgabeklausel 

mit dem Gesetz zur Stärkung der Chancen für Qualifizierung und für mehr Schutz in der 

Arbeitslosenversicherung (Qualifizierungschancengesetz) vom 18. Dezember 2018 

(BGBl. I S. 2651).141 

Es ist davon auszugehen, dass ohne den Bundesträger, die LSV und die Aufsichtsbe-

hörden bzw. die Regierungen der Länder mindestens sechs Monate, wenn nicht länger 

gebraucht hätten, um diesen Beschluss umzusetzen. Grund dafür ist, dass die Abschaf-

fung der Hofabgabeklausel einheitlich zu erfolgen hatte, um ein Agieren im rechtsfreien 

Raum zu verhindern, da diese gesetzliche Regelung für unanwendbar erklärt wurde. Des 

Weiteren hätte die damit einhergehende Satzungsänderung durch die Aufsichtsbehör-

den genehmigt werden müssen. Dies setzte wiederum ein koordiniertes Vorgehen der 

Staatsregierungen voraus, was sicherlich nicht einfach gewesen wäre. Insofern kann 

aber nicht davon gesprochen werden, dass die Einwirkungsmöglichkeiten des Bundes 

auf diesem Gebiet gestärkt worden. 

5 Die Wettbewerbsverzerrungen beseitigen 

Ein weiterer Punkt, der durch das LSV-NOG realisiert werden sollte, ist die Aufhebung 

von Wettbewerbsverzerrungen. Aber welcher Wettbewerb ist hier gemeint und von wel-

chen Verzerrungen wird hier gesprochen? 

Angesprochen wird hier der Wettbewerb zwischen den einzelnen landwirtschaftlichen 

Unternehmen, die durch unterschiedliche Beiträge in der LKK und LUV verschieden be-

lastet werden. Ein exemplarisches Beispiel für diese beiden Zweige ist unter 3.1 bzw. 

3.2 zu finden. Daraus wird deutlich, dass der Standort einen erheblichen Anteil daran 

genommen hat, wie hoch die Belastung durch die zuständige LSV war, und genau diese 

 
140 Näheres dazu im Sechsten Kapitel. 
141 Vgl. Beschluss des BVerfG vom 23.05.2018, Az. 1 BvR 97/14, 1 BvR 2392/14; Qualifizierungschancen-
gesetz, BGBl. I S. 2651, S. 2654 ff. 



 51 

Verzerrungen des landwirtschaftlichen Wettbewerbs sollten durch einheitliche Beiträge 

beseitigt werden. Dazu soll verdeutlicht werden, wie verschieden die Berechnungs-

grundlagen für die Beiträge zur LKK und LUV waren und welcher neue Beitragsmaßstab 

schließlich verwendet worden ist. 

5.1 Die Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 

Vor der Fusion bestand ein gewisser Spielraum, was die Gestaltung der Berechnungs-

modalitäten betraf. Das gab zwar grundsätzlich § 182 SGB VII a.F. vor, es konnte aber 

in den Satzungen zwischen Wirtschafts- und Flächenwert, Arbeitswert, Arbeitsbedarf 

und dem Umlagesoll gewählt werden. Selbstverständlich wurde die Fläche in die Be-

rechnungen miteinbezogen. Wirtschafts- und Flächenwert wurden oben bereits unter 3.2 

kurz angesprochen. Durch den Arbeitsbedarf soll anhand der geleisteten Arbeitstage 

das Gefährdungsrisiko wiedergegeben werden. Dies geschieht mit standardisierten 

Werten. Mit dem Arbeitswert soll der Geldwert aller menschlichen Arbeit widergespiegelt 

werden, die durch den landwirtschaftlichen Unternehmer und die mitarbeitenden Fami-

lienangehörigen sowie fremde Arbeitskräfte geleistet wird.142 

Neben diesen Optionen zur Beitragsgestaltung haben alle ehemaligen LBG einen soge-

nannten Grund- bzw. Mindestbeitrag erhoben. Damit sollten Grundrisiken und Verwal-

tungskosten sowie sonstige Aufwendungen gedeckt werden.143 Für einen Überblick über 

die Beitragsgestaltungen für landwirtschaftliche Unternehmen dient die nachfolgende 

Tabelle: 

  

 
142 Vgl. Bahrs: Gutachten Harmonisierung der Beitragsgestaltung in der LSV vom 09.07.2011, S. 10, 13. 
143 Vgl. ders., S. 14 



 52 

Träger Art des Beitragsmaßstabs Anmerkungen 

Schleswig-Holstein und 
Hamburg 

Arbeitsbedarf Grundbeitrag (Grundwert) 

Niedersachsen-Bremen Arbeitsbedarf Mindest- und Grundbeitrag 

Mittel- und Ostdeutschland Arbeitsbedarf Grundbeitrag 

Nordrhein-Westfalen Arbeitsbedarf Grundbeitrag 

Hessen, Rheinland-Pfalz 
und Saarland 

Arbeitsbedarf Mindest- und Grundbeitrag 

Baden-Württemberg Arbeitsbedarf mit (modifi-
zierten) Flächenwert 

Grundbeitrag 

Franken und Oberbayern Arbeitsbedarf mit (modifi-
zierten) Flächenwert 

Grundbeitrag 

Niederbayern, Oberpfalz 
und Schwaben 

Arbeitsbedarf mit (modifi-
zierten) Flächenwert 

Grundbeitrag 

Sozialversicherung für den 
Gartenbau 

Arbeitswert Mindestbeitrag sowie Bei-
tragsausgleichsverfahren 

Tabelle 32: Übersicht über die Beitragsgestaltungen der LBG144 

Das in der Tabelle genannte Beitragsausgleichsverfahren vollzog einzig die Berufsge-

nossenschaft für den Gartenbau. Sinn dieses Verfahrens war und ist Unfälle zu vermei-

den, indem Betriebe mit einer Anzahl von vielen meldepflichtigen Arbeitsunfällen höhere 

Beiträge und Betriebe mit geringen meldepflichtigen Arbeitsunfällen geringere Beiträge 

zahlen mussten. Diese Möglichkeit der Unfallverhütung besteht auch heute noch und 

kommt auch zur Anwendung, aber nur im Bereich des Gartenbaus.145 

Bereits 2007 wurde ein Gutachten angefertigt, das zu dem Ergebnis kam, dass ein neuer 

Beitragsmaßstab mit der Rechengröße des standardisierten Arbeitsbedarfes die bislang 

genutzten flächenbasierten Beitragsmaßstäbe ersetzen könne. Durch die LSV kam es 

dann nach und nach zur Umstellung auf den standardisierten Arbeitsbedarf, zum Teil 

aber noch mit Flächenwerten.146 

Ein weiteres Problem bestand zwischen der Gartenbau-Berufsgenossenschaft und den 

übrigen Trägern der LUV, da die Gartenbau-Berufsgenossenschaft im Gegensatz zu den 

anderen den Arbeitswert verwendet. Dieses Problem brauchte aber auch keine Lösung, 

da der Arbeitswert für die Mitglieder der Gartenbau-Berufsgenossenschaft genug Trenn-

schärfe für eine Zusammenlegung mit den restliche LBG bot.147 

Letztlich empfahl das Gutachten von 2011 eine Beibehaltung des standardisierten Ar-

beitsbedarfes, was an sich logisch ist, da alle LBG diesen Berechnungsfaktor bereits 

 
144 Ebd., S. 14. 
145 Vgl. ders., S. 14 f.; § 162 SGB VII i.V.m. § 63 f. Satzung SVLFG in der Fassung des 27. Nachtrages. 
146 Vgl. Bahrs: Gutachten Harmonisierung der Beitragsgestaltung in der LSV vom 09.07.2011, S. 57, 75. 
147 Vgl. ders., S. 74. 
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verwendet haben.148 Daraus resultierte das unter 3.1.1.2 aufgezeigte Berechnungsver-

fahren. Insofern wurde das Ziel der Aufhebung von Wettbewerbsverzerrungen in der 

LUV durch die Herstellung gleicher Beiträge für identische landwirtschaftliche Unterneh-

men erreicht. Auch zwei weitere Gutachten haben den standardisierten Arbeitsbedarf an 

sich bestätigt und nur an kleine Punkten Veränderungen empfohlen.149 

5.2 Die Beiträge zur Landwirtschaftlichen Krankenkasse 

Auch zwischen den LKK war die Methode der Beitragsermittlung sehr unterschiedlich. 

Die meisten Träger verwendeten einen modifizierten Flächenwert, wie er oben zu finden 

ist, aber auch der Arbeitswert bei der Sozialversicherung für den Gartenbau und der 

eingeschränkte Arbeitsbedarf bei der LKK Schleswig-Holstein/Hamburg (SHH) kamen 

zur Anwendung. Genutzt wurden diese aufwendigen Verfahren, um stark schwankende 

Einkommen und Beiträge sowie auch solche Einkünfte, die geschätzt werden, zu ver-

meiden. Des Weiteren bestand zwischen den einzelnen Beitragsklassen zum Teil erheb-

liche Unterschiede. Somit mussten diese beiden Punkte durch die Reform beseitigt wer-

den, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden.150 

Anhand vielfältiger Analyse kam der Gutachter zu dem Ergebnis, dass keine der drei 

geprüften Grundlagen der Beitragsberechnung Fläche, Flächenwert und Arbeitsbedarf 

Vorzüge hat. Er empfahl aber die Beibehaltung des Flächenwertes, da dieser bereits in 

vielen Teilen Deutschlands etabliert ist und keine große Veränderung in der Beitragsbe-

rechnung nach sich ziehen würden.151 

Ein weiteres Gutachten empfahl schließlich die Verwendung des korrigierten Flächen-

wertes, um dem rechtlichen Rahmen und den Interessen der Mitglieder angemessen 

Rechnung zu tragen. Des Weiteren wird durch dieses weniger aufwändige Verfahren 

dem Leistungsfähigkeitsprinzip Genüge getan. Auch können die korrigierten Flächen-

werte zu einem hohen Maß an Akzeptanz führen.152 Somit kam es zur bundesweiten 

Einführung des korrigierten Flächenwertes und damit ist auch das Ziel, die Wettbewerbs-

verzerrungen zu beseitigen, erreicht. 

6 Die Hofabgabeklausel modifizieren 

Wie bereits oben gesagt, war die Hofabgabeklausel das zentrale Element der Renten 

nach dem ALG. In diesem Kapitel wird sich die Modifizierung näher betrachtet und wie 

es danach bis zu ihrer Abschaffung weiterging, was auch nicht durch das 

 
148 Vgl. ders., S. 80 
149 Vgl. Bahrs: Gutachten Beitragsmaßstab LUV von 2013, S. 14; Bahrs: Gutachten Aktualisierung Beitrags-
maßstab von 07/2017, S. 10. 
150 Vgl. Bahrs: Gutachten Harmonisierung der Beitragsgestaltung in der LSV vom 09.07.2011, S. 15 f. 
151 Vgl. ders., S. 83 f. 
152 Vgl. Bahrs: Gutachten zum Beitragsmaßstab in der LKK von 2013, S. 13. 
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Neuordnungsgesetz geschehen sollte. Unter diesen Gesichtspunkt ist die Modifizierung 

auch als Beibehaltung derselben zu verstehen, wie sie auch oben bereits angesprochen 

worden ist. Zu beachten ist auch, dass die Modifizierung kein eigentliches Ziel des LSV-

NOG ist, sondern notwendig war, um die vier Ziele umsetzen zu können.153 

6.1 Wesentliche Maßnahmen durch die Reform 

In den folgenden drei Bereichen wurde die Hofabgabeklausel angepasst: 

• Gewerbliche Tierhaltung, 

• Gesellschafterabgabe und 

• Ehegattenabgabe. 

Der erste Punkt wurde dahingehend angepasst, damit nun auch auf Rückbehaltsflächen 

gewerbliche Tierhaltung abgabeunschädlich betrieben werden konnte. Rückbehaltsflä-

chen waren solche Flächen, die unterhalb der Mindestgröße nach § 1 Abs. 5 ALG lagen. 

Im Punkt der Gesellschafterabgabe wurde die allein für die Gesellschaften bürgerlichen 

Rechts geltende Regelung auch auf die anderen Gesellschaftsformen ausgedehnt. Da-

nach galt die Abgabe als erfüllt, wenn der Antragssteller die Unternehmensführung ab-

gab und auf die damit einhergehenden Rechte und Pflicht, allen voran die Vertretungs-

befugnis, verzichtete.154 

Als letzter Punkt wurde die Ehegattenabgabe verändert. Mit der Rechtsänderung durch 

das LSV-NOG wurde eine Hofabgabe an den Ehegatten möglich, wenn der Abgebende 

die Voraussetzungen für den vorzeitigen Bezug einer Rente nach dem ALG, nämlich das 

Lebensalter von 65 Jahren und die Wartezeit von 35 Jahren erfüllte hatte. Das Lebens-

alter des Übernehmenden war damit nicht mehr von Bedeutung.155 

6.2 Das Ende der Hofabgabeklausel 

Der Paukenschlag kam am 09. August 2018 durch die Veröffentlichung des Beschlusses 

des BVerfG vom 23. Mai 2018 zu zwei anhängigen Verfassungsbeschwerden (Az. 1 BvR 

97/14, 1 BvR 2392/14). Nach diesem Beschluss greift die Hofabgabeklausel in den Arti-

kel (Art.) 14 Grundgesetz (GG), konkret in die Freiheit des Eigentums in Form des land-

wirtschaftlichen Betriebes, ein und ist damit verfassungswidrig. Begründet wurde der 

Grundrechtseingriff damit, dass durch die Abgabe „in unzumutbarer Weise Einkünfte 

[entzogen werden], die zur Ergänzung einer als Teilsicherung ausgestalteten Rente not-

wendig sind.“156 Festgemacht wurde dieser unzumutbare Eingriff daran, dass Härtefall-

regelungen fehlen. Solch eine Regelung ist zum Beispiel notwendig, wenn ein Hofnach-

folger fehlt. Der Antragssteller erhält damit keine Rente, sodass er diese nur durch 

 
153 Vgl. Gesetzesentwurf des LSV-NOG – BR-Drs. 698/11, S. 50. 
154 Vgl. ders., S. 51. 
155 Vgl. ders., S. 51; § 12 ALG. 
156 Beschluss des BVerfG vom 23.05.2018, Az. 1 BvR 97/14, 1 BvR 2392/14, 2. Leitsatz. 
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Stilllegung, Aufforstung oder ähnlichem des landwirtschaftlichen Betriebes erreichen 

kann. Dies führt dazu, dass die Rente nach dem ALG nicht mehr den Zweck der Teilab-

sicherung erfüllt, weil durch die Hofabgabe in Form eines Verkaufes oder Verpachtung 

Einkünfte fehlen. Von der Hofabgabeklausel sind jedoch nicht die auch durch Art. 14 GG 

geschützten Rentenanwartschaften betroffen.157 

Des Weiteren wurde die Unvereinbarkeit der Hofabgabeklausel mit dem Grundgesetz 

durch Art. 6 GG i.V.m. Art. 3 GG begründet. In der einen Beschwerde hatte die Ehefrau 

eines Landwirtes geklagt, deren Rentenanspruch von Abgabe durch ihren Ehemann ab-

hängig ist. Somit dominierte ihr Ehegatte bei der Ausgestaltung von einem Rechtsver-

hältnis, was jedoch durch Art. 6 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 2 GG in einer gleichberechtigten 

Partnerschaft münden soll. Dieses Gewicht darf aber nicht durch Gesetz rechtlich be-

gründet werden.158 

Schließlich wurde die Hofabgabeklausel durch das Qualifizierungschancengesetz vom 

18. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2651) rückwirkend zum 09. August 2018 aufgehoben, 

da offenbar der Gesetzgeber keine weitere Zukunft für sie sah. Insofern ist das Ziel der 

Modernisierung nicht erreicht worden, weil die Modernisierung auch als Beibehaltung 

der Hofabgabeklausel zu verstehen ist, was aber letztlich durch den Beschluss des 

BVerfG hinfällig wurde.159 

7 Ernte 

In diesem letzten Kapitel werden die gefundenen Ergebnisse aus den vorhergehenden 

Kapiteln nochmals zusammengefasst und es wird gezeigt, ob die 4+1-Reformziele er-

reicht worden sind. Dabei werden auch die Bereiche aufgezeigt, in welchen noch Ver-

besserungen und Nachjustierungen notwendig sind. Dies geschieht in der Reihenfolge, 

in der die jeweiligen Themen bearbeitet worden sind. 

7.1 Die einzelnen Ziele 

7.1.1 Die Organisationsstruktur modernisieren 

Unter diesem Ziel ist die Schaffung des Bundesträgers und die damit verbundenen er-

hofften Einsparungen bei den Verwaltungskosten sowie die Steigerung der Effektivität 

und Qualität zu verstehen. Ein Bundesträger in Form der SVLFG ist geschaffen worden. 

Dabei kam es aber in den Bereichen der AdL und LKK zu einem leichten Rückgang der 

Effektivität. Nur die LPK konnte einen Anstieg der Effektivität verzeichnen. Insofern hat 

sich die Effektivität der SVLFG, ausgenommen die LUV, leicht verschlechtert, was den 

Schluss nahelegt, dass durch den ungeplanten Personalabbau nicht genügend 
 

157 Vgl. ders. Leitsätze, Rn. 98 f. 
158 Vgl. ders., Rn. 104 f. 
159 Vgl. Qualifizierungschancengesetz, BGBl. I S. 2651, S. 2654 ff. 
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Mitarbeiter in einigen Bereichen vorhanden war, um die eingegangenen Anträge bear-

beiten zu können. Ähnlich sieht das auch der SVLFG-Bericht.160 

Aus den ausgewerteten Daten zu den Widersprüchen lässt sich in drei von vier Berei-

chen ein Anstieg des Anteils der Abhilfebescheide und Widersprüche mit Erfolg zu allen 

Widersprüchen feststellen. Daraus kann der Schluss gezogen werden, dass die ver-

stärkte Antragsannahme durch dritte Stellen Auswirkungen auf die Qualität der Verwal-

tungsarbeit der SVLFG hat. 

Ein weiterer Punkt betrifft die Senkung der Verwaltungs- und Verfahrenskosten. Diese 

konnte für 2016 unter die geforderten gesetzlichen Grenzen gesenkt werden, vornämlich 

durch den Personalabbau. Nach diesen Jahren ist jedoch wieder ein stetiger Anstieg 

dieser Kosten in den Bereichen der LKK und LUV festzustellen. In diesem Punkt wird 

mit dem Bericht des BRH übereingestimmt, der in diesem Bereich großen Reformbedarf 

sieht.161 

Durch die Umstellung von einer räumlichen zu einer funktionalen Aufgabenverteilung 

wurde die LSV grundlegend verändert. Nun traten verstärkt dritte Stellen, allen voran die 

Landesbauernverbände, auf, um Anträge von den Bauern und Bäuerinnen aufzuneh-

men. Dieser Schritt ist nicht neu, denn er bestand bereits vor der Reform auf dem Gebiet 

der LKK. Jedoch kann durch dieses Verfahren ein Anstieg der Abhilfebescheide und 

Widersprüche mit Erfolg festgestellt werden. Insofern sollte die SVLFG auf diesem Ge-

biet Schulungen und Material bereitstellen, um die Zufriedenheit der Antragssteller mit 

der LSV und letztlich auch die Qualität zu steigern. 

Wie bereits gesagt, hatte der ungeplante Personalabbau Einfluss auf die Effektivität der 

Verwaltungsarbeit der SVLFG. Durch die großzügigen Übergangsregelung konnte sich 

kein Mitglied der Selbstverwaltungsorgane der ehemaligen LSV, der Sozialversicherung 

für den Gartenbau und des LSV-SpV benachteiligt fühlen. Mit der Gründung der SVLFG 

kam es bei der Sozialwahl im Jahr 2017 zu einem Anstieg der Wahlbeteiligung bei der-

selben. Zurückzuführen könnte das auf eine gewisse Unzufriedenheit in der Gruppe der 

Selbständigen ohne Arbeitskräfte mit den bisherigen Beitragsbemessungsgrundlagen 

und Beitragssätzen. Diese können durch die Satzung bestimmt werden und die Vertre-

terversammlung kann diese ändern. 

Insofern ist das Ziel, die Organisationsstruktur zu modernisieren, zumindest grds. er-

reicht worden. Reformbedarf besteht jedoch in den Punkten der Verwaltungs- und Ver-

fahrenskosten, der Effektivität und der Qualität. 

 
160 Vgl. SVLFG-Bericht – BT-Drs. 19/3383, S. 8. 
161 Vgl. BRH: Bericht nach § 88 Abs. 2 BHO: Einzelplan 10, S. 13. 
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7.1.2 Die Solidargemeinschaft stärken und die Wettbewerbsverzerrungen besei-
tigen 

Diese zwei Ziele werden gemeinsam betrachtet, da sie sehr eng zusammenhängen. Er-

reicht werden sollten sie durch die Einführung des modifizierten Arbeitsbedarfes in der 

LKK und des standardisierten Arbeitsbedarfes bundesweit in der LUV, ausgenommen 

bleibt dabei der Gartenbau. Somit wurde das Ziel die Wettbewerbsverzerrungen zu be-

seitigen, erreicht. 

Zu der Solidargemeinschaft ist aber zu sagen, dass durch die neuen, höheren Beiträge 

oft Unwillen und Ablehnung bei den Versicherten hervorgerufen worden ist, was auch an 

der hohen Zahl der Widersprüche nach der Reform erkennbar ist. Somit ist dieses Für-

einandereinstehen und das Gefühl der wechselseitigen Verbundenheit, was die Solidar-

gemeinschaft eigentlich ausmacht, durch die gleichen Beitragsmaßstäbe nicht erreicht 

worden, sondern eher geschwächt worden. Verstärkt wird dieses Gefühl dadurch, dass 

aufgrund des Degressionsfaktors ein kleinerer Betrieb mehr BER pro ha oder Tier auf-

weist als ein Großbetrieb und dadurch ein Gefühl der finanziellen Benachteiligung zu-

gunsten der Großbetriebe entsteht. 

7.1.3 Die Einwirkungsmöglichkeiten durch den Bund verbessern 

In diesem Punkt wurde im Vergleich zu der Zeit vor der Reform keine wirkliche Stärkung 

des Bundeseinflusses erreicht, da sich die Finanzierung der LSV nicht geändert hat und 

die Aufsichtsbehörde nicht mehr Aufgaben wie vorher übernommen hat. Lediglich wurde 

das BVA/BAS nun zuständig für die LSV in allen Bereichen und Teilen Deutschlands. 

Insofern hat sich dieses Ziel als Luftschloss erwiesen. Wobei auch die Überlegung an-

zustellen ist, inwiefern sich der Einfluss durch den Bund noch hätte stärken können. 

7.1.4 Die Hofabgabeklausel modifizieren 

Durch das LSV-NOG ist die Hofabgabeklausel, wie oben ausgeführt, modifiziert worden. 

Jedoch ging diese Anpassung offenbar nicht soweit, dass sie einer verfassungsrechtli-

chen Prüfung standhalten konnte, aufgrund der fehlenden Härtefallregelungen. Danach 

kam es schließlich zur Abschaffung durch das Qualifizierungschancengesetz. Hierbei ist 

aber anzumerken, dass bereits vor dem LSV-NOG keine Härtefallregelungen bestan-

den, sodass meines Erachtens nach auch ohne die Reform die Hofabgabeklausel für 

verfassungswidrig erklärt worden wäre. Bedacht werden sollte, dass die Hofabgabeklau-

sel immer schon sehr umstritten war und es zu einer Vielzahl von Klagen gegen sie kam. 

Besonders schmerzhaft war die Verfassungswidrigkeit für die SVLFG, die nach dem Ur-

teil vorläufig alle Rentenbewilligungen aussetzte.162 

 
162 Vgl. Zindel, Gerhard: Die Alterssicherung der Landwirte nach dem Ende der Hofabgabeklausel, S. 5.  
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Insgesamt ist aber der Wunsch des Gesetzgebers, die Hofabgabeklausel zu modifizie-

ren und damit zu behalten, mit Sang und Klang untergegangen. Damit ist die Moderni-

sierung, restriktive Beibehaltung der Hofabgabeklausel gescheitert. 

7.2 Ergebnis 

Für die Bewertung der Reform der LSV werde ich jedem einzelnen Punkt anhand des 

Ziels und dessen Erfüllung Schulnoten mit einer entsprechenden Begründung zu jeder 

Note vergeben: 

• Modernisierung: 2!, 

• Solidargemeinschaft: 3, 

• Einwirkungsmöglichkeiten: 5, 

• Wettbewerbsverzerrungen: 1, 

• Hofabgabeklausel: 6 und 

• Gesamtnote: 3,4. 

Die knappe Benotung „gut“ im Bereich Modernisierung ergab sich aus dem Grund, da 

zwar ein Bundesträger geschaffen worden ist und auch die anderen Regelungen (Über-

gangsregelungen, funktionale Aufgabenverteilung) ihre Wirkung entfaltet haben. Aber 

wesentliche Synergieeffekte wie Qualitäts- und Effektivitätssteigerung sind ausgeblieben 

und die Arbeitsfähigkeit der SVLFG war zeitweise in einzelnen Bereichen zumindest ge-

fährdet und deshalb durch Personalwechsel dieser Mangel an Personal teilweise aus-

gleichen mussten.163 Zwar wurden die Verwaltungs- und Verfahrenskosten im Jahr 2016 

eingehalten, aber die Jahre 2017 und 2018 sind von solchen Anstiegen dieser Kosten 

geprägt, dass die Einsparungen schon fast wieder obsolet geworden sind. 

Die Note „befriedigend“ im Bereich Solidargemeinschaft wurde vergeben, da zwar ein 

einheitlicher Beitragsmaßstab eingeführt worden ist, aber damit das eigentliche Ziel, die 

Solidargemeinschaft zu stärken, verfehlt wurde. Grund dafür ist, allen voran, dass die 

Beitragsberechnung in der LUV intransparent und kompliziert sowie auch für den Versi-

cherten seit 2012 teurer geworden ist. Viele Versicherte würden aus dem Grund der 

abnehmenden Zahl der Arbeitsunfälle seit 2013 annehmen, dass die Beiträge fallen wür-

den.164 Sie vergessen jedoch meist oder verstehen es nicht, dass sie sich in einer An-

passungsphase (Übergangszeit) befinden und die Beiträge damit erst seit 2017 ver-

gleichbar sind. Besonders groß wäre der Ärger aber gewesen, wenn die Beiträge wie im 

 
163 Vgl. SVLFG-Bericht – BT-Drs. 19/3383, S. 9, 27, 37. 
164 Vgl. SVLFG: Auf einen Blick 2018, S. 9. 
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Beispiel oben um 55 Prozent in der LKK und 30 Prozent in der LUV angestiegen wä-

ren.165 

Die Benotung „mangelhaft“ ist im Bereich Einwirkungsmöglichkeiten zu Stande gekom-

men, da durch die Reform an sich keine Aufgabenerweiterung der Aufsichtsbehörde o-

der keine Veränderung der Finanzierung geschieht. Hierbei muss jedoch angemerkt 

werden, dass durch die Reform der direkte Einfluss der Aufsichtsbehörde auf die LSV 

bundesweit ausgedehnt worden ist und besteht damit nicht mehr nur indirekt durch den 

LSV-SpV. 

Aus meiner Sicht sind die Wettbewerbsverzerrungen durch die Einführung des gleichen 

Beitragsmaßstabes in der LKK und der LUV beseitigt worden, sodass hier die Note „sehr 

gut“ im Bereich Wettbewerbsverzerrungen erreicht worden ist. 

Die Benotung „ungenügend“ im Bereich Hofabgabeklausel entstand dadurch, dass zwar 

eine Modernisierung dieser Regelung stattfand. Diese ist jedoch durch das BVerfG zu-

nichte gemacht worden, sodass die Arbeit, die in die Anpassung der Hofabgabeklausel 

gesteckt worden ist, umsonst gemacht worden ist. Somit ergab sich im Durchschnitt die 

Note „befriedigend“ im Projekt LSV-NOG. 

Insgesamt denke ich, dass der Gesetzgeber mit dem LSV-NOG ein Ziel verfolgt, das er 

vielleicht zu halbherzig angegangen hat. Er hat damit die SVLFG definitiv zukunftssicher 

gestaltet, da die Eigenständigkeit der acht ehemaligen LSV und des LSV-SpV sowie der 

Sozialversicherung für den Gartenbau in einer Zeit, in der es zu einer Vielzahl von Zu-

sammenschlüssen und Zentralisierung kam, nicht mehr erklärbar war. 

7.3 Zukunftsausblick 

Natürlich muss man auch überlegen, wie es nach der Reform weitergeht. Langfristig wird 

die SVLFG in den Bereichen AdL und LKK weiter Mitglieder verlieren, sodass sich 

dadurch eine immer größer werdende finanzielle Abhängigkeit vom Bundeshaushalt 

etablieren wird. So gesehen war die Reform in diesen beiden Bereichen eine Reform auf 

Zeit und somit muss auch zukünftig überlegt werden, ob eine eigenständige AdL und 

LKK noch finanzierbar und gewünscht ist. Ein eigenständige LUV sehe ich weniger prob-

lematisch, da ihre Mitgliedszahlen zwar auch abnehmen, aber sie noch mehr als genug 

Versicherte aufweist, um eine Eigenständigkeit zu gewährleisten (2018: 1,485 Mio. Ver-

sicherte).166 

Hier könnte zum Beispiel eine Angliederung der AdL an die Deutsche Rentenversiche-

rung Knappschaft-Bahn-See in Frage kommen und damit auch eine Eingliederung des 

 
165 Vgl. proplanta: Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft erhöht Grundbeiträge, Artikel und Kommen-
tare. 
166 Vgl. SVLFG: Auf einen Blick 2018, S. 4. 
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ALG in das SGB VI, da die AdL durch den Beschluss zur Hofabgabeklausel ihr wesent-

lichstes Merkmal verloren, was eine Fusion vorher unmöglich gemacht hätte.167 Die LKK 

müsste in einem solchen Szenario auch fusionieren. In Frage käme hier nur eine bun-

desweit tätige Krankenkasse, sodass die regionalen Krankenkassen ausscheiden. 

Man könnte aber auch einen Vorschlag der SVLFG aufgreifen. Danach soll der Perso-

nenkreis der SVLFG auf alle anderen Selbständigen erweitert werden. Jedoch würde sie 

damit in Konkurrenz zu den anderen Trägern der Kranken-, Pflege- und Rentenversiche-

rung treten, da diese die Selbständigen außerhalb der Landwirtschaft bisher versi-

chern.168 Gerade dieser Punkt zeigt eigentlich, dass die SVLFG von Zukunftssorgen ge-

plagt wird und sich schon selbst ein Konzept für ihre weitere Eigenständigkeit entwickelt 

hat.  

Das BMAS hat den Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches 

Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze (7. SGB IV-ÄndG) Ende 2019 vorgelegt. Danach 

soll die nächste Sozialwahl (2023) erstmals online ablaufen, um die Wahlbeteiligung an 

solchen Wahlen zu erhöhen. Ein weiterer Punkt betrifft die Schließung des sogenannten 

Dienstordnungsrechts. Die Träger der Gesetzlichen Unfallversicherung können eine 

Dienstordnung (DO) erlassen, worin die Bedingungen für die Ein- und Anstellung von 

Dienstordnungsangestellten und deren Rechtsstellung geregelt werden. Die Schließung 

des DO-Rechts trifft auf heftigen Widerstand von vielen Seiten unter anderem der Ge-

werkschaft für die Sozialversicherung (GdS) und der SVLFG. Daneben soll es aber für 

die SVLFG wieder Verbeamtungen geben, um auch die SVLFG attraktiver und zukunfts-

fähiger aufzustellen.169 Jedenfalls wird die Entwicklung der Landwirtschaftliche Sozial-

versicherung in den nächsten Jahren bzw. Jahrzehnten spannend bleiben.170 

 

 
167 Vgl. Zindel, Gerhard: Die Alterssicherung der Landwirte nach dem Ende der Hofabgabeklausel, S. 5. 
168 Vgl. SVLFG: Agrarsoziale Herausforderungen, S. 8 f. 
169 Vgl. Referentenentwurf 7. SGB IV-ÄndG, S. 1 f., 147; § 144 SGB VII; Stellungnahme GdS zum 7. SGB 
IV-ÄndG vom 21.10.2019, S. 1-4; Stellungnahme SVLFG zum 7. SGB IV-ÄndG vom 22.10.2019, S. 3, 6. 
170 Die Einholung von Stellungnahmen durch die agrar- und sozialpolitischen Sprecher der Bundestagsfrak-
tionen war vorgesehen, jedoch kam es aufgrund der Umstände durch das Corona-Virus keine Rückläufe 
waren und auch auf Erinnerungen verzichtet worden ist. 
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Anhang 1: Auswertung Antragsstatistik AdL 

eigene darstellende Zusammenfassung 

Erläuterungen: 

• grüne Texthervorhebungsfarbe: Übereinstimmung mit dem jeweiligen Vorjahr 

und den Statistiken 

• gelbe Texthervorhebungsfarbe: anderes Ergebnis als Statistik 

• rote Texthervorhebungsfarbe: Übertragungsfehler aus dem letzten Jahr 

• blaue Texthervorhebungsfarbe: Zahlen abweichend aufgrund Übertragungs-

fehler 

Quellen:  

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Geschäfts- 

und Rechnungsergebnisse 2018 Teil 1: AdL, Tabellen E307 und E308, verfügbar un-

ter: https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-

tion/b92856f41b7b2642/52e295a7d79f/JA_2018.xls [Zugriff am 11.04.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Geschäfts- 

und Rechnungsergebnisse 2016 Teil 1: AdL, Tabellen E307 und E308, verfügbar un-

ter: https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-

tion/8c7d70a69dbd9e24/0d4837b6a335/ja_2016_xls.xls [Zugriff am 11.04.2020] 

Jahr  
Anträge aus 
dem Vorjahr 

neue 
Anträge 

bewil-
ligte 

abge-
lehnte 

sonstig 
erledigte Übertrag 

2018 

Anträge auf Regelal-
tersrenten an Land-
wirte 787 11327 8914 246 660 2294 

 

Anträge an Regelal-
tersrenten an Fami-
lienangehörige 6 48 40 3 3 8 

 
Anträge auf vorzei-
tige Altersrenten 747 9326 7638 302 802 1331 

 

Anträge auf Renten 
wegen Erwerbsmin-
derung an Landwirte 597 1862 1080 558 150 671 

 

Anträge auf Renten 
wegen Erwerbsmin-
derung an Familien-
angehörige 5 20 12 7 0 6 

 

Anträge auf Renten 
an Witwen und Wit-
wer von Landwirten 1030 10274 9743 219 71 1271 

 

Anträge auf Renten 
an Witwen und Wit-
wer von Familienan-
gehörigen 5 23 15 0 0 13 

 
Anträge auf Waisen-
renten 72 572 555 31 5 53 

 

Anträge auf Über-
brückungsgeld und 
Übergangshilfe 1 4 2 1 0 2 

 
Anträge auf Bei-
tragszuschuss 407 10736 5235 5345 229 334 



 X 

 
Anträge auf Leistun-
gen zur Teilhabe 1320 6304 5317 1712 88 507 

 

Anträge auf Be-
triebs- und Haus-
haltshilfe 193 4082 3412 396 220 247 

 Insgesamt 5170 54578 41963 8820 2228 6737 
 

Jahr  
Anträge aus 
dem Vorjahr 

neue 
Anträge 

bewil-
ligte 

abge-
lehnte 

sonstig 
erledigte Übertrag 

2017 

Anträge auf Regelal-
tersrenten an Land-
wirte 2145 8046 7264 266 1874 787 

 

Anträge an Regelal-
tersrenten an Fami-
lienangehörige 18 64 59 3 14 6 

 
Anträge auf vorzei-
tige Altersrenten 1690 8719 7892 313 1457 747 

 

Anträge auf Renten 
wegen Erwerbsmin-
derung an Landwirte 622 2046 1305 698 68 597 

 

Anträge auf Renten 
wegen Erwerbsmin-
derung an Familien-
angehörige 6 27 21 1 6 5 

 

Anträge auf Renten 
an Witwen und Wit-
wer von Landwirten 1759 10376 10292 224 589 1030 

 

Anträge auf Renten 
an Witwen und Wit-
wer von Familienan-
gehörigen 0 21 15 1 0 5 

 
Anträge auf Waisen-
renten 179 592 548 34 117 72 

 

Anträge auf Über-
brückungsgeld und 
Übergangshilfe 1 5 3 1 1 1 

 
Anträge auf Bei-
tragszuschuss 603 14123 7637 6317 365 407 

 
Anträge auf Leistun-
gen zur Teilhabe 1374 6416 5537 853 80 1320 

 

Anträge auf Be-
triebs- und Haus-
haltshilfe 219 4175 3746 324 131 193 

 Insgesamt 8616 54610 44319 9035 4702 5170 
 

Jahr  
Anträge aus 
dem Vorjahr 

neue 
Anträge 

bewil-
ligte 

abge-
lehnte 

sonstig 
erledigte Übertrag 

2016 

Anträge auf Regelal-
tersrenten an Land-
wirte 2310 9037 8369 249 584 2145 

 

Anträge an Regelal-
tersrenten an Fami-
lienangehörige 14 49 38 4 3 18 

 
Anträge auf vorzei-
tige Altersrenten 1743 10576 9526 370 733 1690 

 

Anträge auf Renten 
wegen Erwerbsmin-
derung an Landwirte 492 2537 1546 810 51 622 

 

Anträge auf Renten 
wegen Erwerbsmin-
derung an Familien-
angehörige 10 21 19 6 0 6 



 XI 

 

Anträge auf Renten 
an Witwen und Wit-
wer von Landwirten 1681 10348 9889 218 163 1759 

 

Anträge auf Renten 
an Witwen und Wit-
wer von Familienan-
gehörigen 5 13 16 1 1 0 

 
Anträge auf Waisen-
renten 210 669 637 40 23 179 

 

Anträge auf Über-
brückungsgeld und 
Übergangshilfe 4 5 3 4 1 1 

 
Anträge auf Bei-
tragszuschuss 554 16602 8234 8001 318 603 

 
Anträge auf Leistun-
gen zur Teilhabe 995 6478 5449 575 75 1374 

 

Anträge auf Be-
triebs- und Haus-
haltshilfe 219 4563 4166 288 109 219 

 Insgesamt 8237 60898 47892 10566 2061 8616 
 

Jahr  
Anträge aus 
dem Vorjahr 

neue 
Anträge 

bewil-
ligte 

abge-
lehnte 

sonstig 
erledigte Übertrag 

2015 

Anträge auf Regelal-
tersrenten an Land-
wirte 2278 8376 7438 309 597 2310 

 

Anträge an Regelal-
tersrenten an Fami-
lienangehörige 11 62 51 4 4 14 

 
Anträge auf vorzei-
tige Altersrenten 1700 11412 10146 456 767 1743 

 

Anträge auf Renten 
wegen Erwerbsmin-
derung an Landwirte 721 2160 1501 804 84 492 

 

Anträge auf Renten 
wegen Erwerbsmin-
derung an Familien-
angehörige 15 28 27 6 0 10 

 

Anträge auf Renten 
an Witwen und Wit-
wer von Landwirten 1915 10566 10377 220 203 1681 

 

Anträge auf Renten 
an Witwen und Wit-
wer von Familienan-
gehörigen 4 23 21 0 1 5 

 
Anträge auf Waisen-
renten 246 715 683 38 30 210 

 

Anträge auf Über-
brückungsgeld und 
Übergangshilfe 6 9 5 5 1 4 

 
Anträge auf Bei-
tragszuschuss 472 15153 6468 8330 273 554 

 
Anträge auf Leistun-
gen zur Teilhabe 936 6742 5909 712 62 995 

 

Anträge auf Be-
triebs- und Haus-
haltshilfe 343 5127 4705 352 194 219 

 Insgesamt 8647 60373 47331 11236 2216 8237 
 

Jahr  
Anträge aus 
dem Vorjahr 

neue 
Anträge 

bewil-
ligte 

abge-
lehnte 

sonstig 
erledigte Übertrag 

2014 

Anträge auf Regelal-
tersrenten an Land-
wirte 1925 9711 7331 521 1500 2284 



 XII 

 

Anträge an Regelal-
tersrenten an Fami-
lienangehörige 18 58 48 1 16 11 

 
Anträge auf vorzei-
tige Altersrenten 1136 11051 9028 517 942 1700 

 

Anträge auf Renten 
wegen Erwerbsmin-
derung an Landwirte 750 2863 1617 905 370 721 

 

Anträge auf Renten 
wegen Erwerbsmin-
derung an Familien-
angehörige 18 43 34 5 7 15 

 

Anträge auf Renten 
an Witwen und Wit-
wer von Landwirten 1352 10758 9529 203 463 1915 

 

Anträge auf Renten 
an Witwen und Wit-
wer von Familienan-
gehörigen 4 16 13 0 3 4 

 
Anträge auf Waisen-
renten 213 756 604 51 68 246 

 

Anträge auf Über-
brückungsgeld und 
Übergangshilfe 5 12 6 2 3 6 

 
Anträge auf Bei-
tragszuschuss 545 19719 7237 12070 485 472 

 
Anträge auf Leistun-
gen zur Teilhabe 983 7055 6016 900 186 936 

 

Anträge auf Be-
triebs- und Haus-
haltshilfe 354 7492 6850 461 192 343 

 Insgesamt 7303 69534 48313 15636 4235 8653 
 

Jahr  
Anträge aus 
dem Vorjahr 

neue 
Anträge 

bewil-
ligte 

abge-
lehnte 

sonstig 
erledigte Übertrag 

2013 

Anträge auf Regelal-
tersrenten an Land-
wirte 1854 10241 7738 462 1970 1925 

 

Anträge an Regelal-
tersrenten an Fami-
lienangehörige 15 74 52 7 14 16 

 
Anträge auf vorzei-
tige Altersrenten 1083 8922 7973 285 611 1136 

 

Anträge auf Renten 
wegen Erwerbsmin-
derung an Landwirte 839 3452 2038 1192 311 750 

 

Anträge auf Renten 
wegen Erwerbsmin-
derung an Familien-
angehörige 23 44 29 12 8 18 

 

Anträge auf Renten 
an Witwen und Wit-
wer von Landwirten 1560 10951 10528 233 398 1352 

 

Anträge auf Renten 
an Witwen und Wit-
wer von Familienan-
gehörigen 5 25 21 2 3 4 

 
Anträge auf Waisen-
renten 177 843 684 64 59 213 

 

Anträge auf Über-
brückungsgeld und 
Übergangshilfe 4 12 3 5 3 5 

 
Anträge auf Bei-
tragszuschuss 823 24012 7586 16208 496 545 

 
Anträge auf Leistun-
gen zur Teilhabe 820 7661 6412 873 213 983 



 XIII 

 

Anträge auf Be-
triebs- und Haus-
haltshilfe 302 5955 5320 417 166 354 

 Insgesamt 7505 72192 48384 19760 4252 7301 
 

Jahr  
Anträge aus 
dem Vorjahr 

neue 
Anträge 

bewil-
ligte 

abge-
lehnte 

sonstig 
erledigte Übertrag 

2012 

Anträge auf Regelal-
tersrenten an Land-
wirte 2117 10726 8191 456 2342 1854 

 

Anträge an Regelal-
tersrenten an Fami-
lienangehörige 11 83 56 6 17 15 

 
Anträge auf vorzei-
tige Altersrenten 611 7888 6572 236 608 1083 

 

Anträge auf Renten 
wegen Erwerbsmin-
derung an Landwirte 871 3742 2066 1384 324 839 

 

Anträge auf Renten 
wegen Erwerbsmin-
derung an Familien-
angehörige 26 57 36 15 9 23 

 

Anträge auf Renten 
an Witwen und Wit-
wer von Landwirten 1507 10728 10037 225 413 1560 

 

Anträge auf Renten 
an Witwen und Wit-
wer von Familienan-
gehörigen 4 35 23 1 10 5 

 
Anträge auf Waisen-
renten 169 763 656 43 56 177 

 

Anträge auf Über-
brückungsgeld und 
Übergangshilfe 2 19 7 6 4 4 

 
Anträge auf Bei-
tragszuschuss 1113 33183 9879 22973 621 823 

 
Anträge auf Leistun-
gen zur Teilhabe 582 7797 6597 712 250 820 

 

Anträge auf Be-
triebs- und Haus-
haltshilfe 291 5775 5259 391 114 302 

 Insgesamt 7304 80796 49379 26448 4768 7505 
  



 XIV 

Anhang 2: Auswertung Antragsstatistik LKK 

eigene darstellende Zusammenfassung 

Erläuterungen: 

• grüne Texthervorhebungsfarbe: Übereinstimmung mit dem jeweiligen Vorjahr 

und den Statistiken 

Quellen: 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Geschäftser-

gebnisse der Landwirtschaftlichen Krankenkasse über Leistungsfälle und -tage von 

Kuren sowie Anträge auf Leistungen und Widersprüche zu Anträgen auf Leistungen 

für das Geschäftsjahr 2018 (Vordruck KG5), S. 8, verfügbar unter: 

https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-

tion/6c1a24c93eb5abb4/2ff48f40d5fb/KG5_2018.pdf [Zugriff am 11.04.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Geschäftser-

gebnisse der Landwirtschaftlichen Krankenkasse über Leistungsfälle und -tage von 

Kuren sowie Anträge auf Leistungen und Widersprüche zu Anträgen auf Leistungen 

für das Geschäftsjahr 2017 (Vordruck KG5), S. 8, verfügbar unter: 

https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-

tion/ce581499f68e7cd0/ed238852e2c5/KG5_2017_pdf.pdf [Zugriff am 11.04.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Geschäftser-

gebnisse der Landwirtschaftlichen Krankenkasse über Leistungsfälle und -tage von 

Kuren sowie Anträge auf Leistungen und Widersprüche zu Anträgen auf Leistungen 

für das Geschäftsjahr 2016 (Vordruck KG5), S. 132-139, 142 f. und 146 ff., verfügbar 

unter: https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-

tion/cd84a9755f2279d2/fc3eb0ab1171/KG_5_2016_pdf.pdf [Zugriff am 11.04.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Geschäftser-

gebnisse der Landwirtschaftlichen Krankenkasse über Leistungsfälle und -tage von 

Kuren sowie Anträge auf Leistungen und Widersprüche zu Anträgen auf Leistungen 

für das Geschäftsjahr 2015 (Vordruck KG5), S. 132-139, 142 f. und 146 ff., verfügbar 

unter: https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-

tion/47ef29b296686c4e/c4af269fadd4/KG_5_2015_pdf.pdf [Zugriff am 11.04.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Geschäftser-

gebnisse der Landwirtschaftlichen Krankenkasse über Leistungsfälle und -tage von 

Kuren sowie Anträge auf Leistungen und Widersprüche zu Anträgen auf Leistungen 

für das Geschäftsjahr 2014 (Vordruck KG5), S. 48-53, verfügbar unter: 

https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-

tion/47449a2babae8e58/05e208b518fd/KG_5_2014_pdf.pdf [Zugriff am 11.04.2020] 
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Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Geschäftser-

gebnisse der Landwirtschaftlichen Krankenkasse über Leistungsfälle und -tage von 

Kuren sowie Anträge auf Leistungen und Widersprüche zu Anträgen auf Leistungen 

für das Geschäftsjahr 2013 (Vordruck KG5), S. 17-24, 27 f., verfügbar unter: 

https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-

tion/bc0b4c14071a2c16/bc89a129d288/KG_5_2013_pdf.pdf [Zugriff am 11.04.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Geschäftser-

gebnisse der Landwirtschaftlichen Krankenkasse über Leistungsfälle und -tage von 

Kuren sowie Anträge auf Leistungen und Widersprüche zu Anträgen auf Leistungen 

für das Geschäftsjahr 2012 (Vordruck KG5), S. 19-26, 29 f. und 33 ff., verfügbar unter: 

https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-

tion/3abf06d06a0f9245/0ce8c8e9d974/KG5_2012.pdf [Zugriff am 11.04.2020] 

Jahr  
Anträge aus 
dem Vorjahr 

neue 
Anträge 

Bewilli-
gung 

Ableh-
nung 

sonstige 
Gründe Übertrag 

2018 

ambulante Vorsor-
geleistungen in an-
erkannten Kurorten 458 934 589 116 261 426 

 
stationäre Vorsorge-
leistungen 40 83 87 1 5 30 

 

medizinische Vor-
sorge für Mütter und 
Väter 86 364 282 6 75 87 

 
ambulante Rehabili-
tation 271 1404 1341 32 37 265 

 
stationäre Rehabili-
tationsleistungen 2209 18271 16281 769 1374 2056 

 

medizinische Reha-
bilitation für Mütter 
und Väter 10 22 19 1 2 10 

 insgesamt 3074 21078 18599 925 1754 2874 
 

Jahr  
Anträge aus 
dem Vorjahr 

neue 
Anträge 

Bewilli-
gung 

Ableh-
nung 

sonstige 
Gründe Überhang 

2017 

ambulante Vorsor-
geleistungen in an-
erkannten Kurorten 490 1037 593 215 261 458 

 
stationäre Vorsorge-
leistungen 43 88 78 4 9 40 

 

medizinische Vor-
sorge für Mütter und 
Väter 123 408 366 11 68 86 

 
ambulante Rehabili-
tation 266 1376 1286 28 57 271 

 
stationäre Rehabili-
tationsleistungen 2236 19147 16905 933 1336 2209 

 

medizinische Reha-
bilitation für Mütter 
und Väter 14 20 18 2 4 10 

 insgesamt 3172 22076 19246 1193 1735 3074 
 

Jahr  
Anträge aus 
dem Vorjahr 

neue 
Anträge 

Bewilli-
gung 

Ableh-
nung 

sonstige 
Gründe insgesamt 

2016 

ambulante Vorsor-
geleistungen in an-
erkannten Kurorten 480 1107 622 236 239 490 
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stationäre Vorsorge-
leistungen 45 123 108 5 12 43 

 

medizinische Vor-
sorge für Mütter und 
Väter 85 460 336 14 72 123 

 
ambulante Rehabili-
tation 282 1312 1246 14 68 266 

 
stationäre Rehabili-
tationsleistungen 2219 19592 17318 1012 1245 2236 

 

medizinische Reha-
bilitation für Mütter 
und Väter 15 28 27 0 2 14 

 insgesamt 3126 22622 19657 1281 1638 3172 
 

Jahr  
Anträge aus 
dem Vorjahr 

neue 
Anträge 

Bewilli-
gung 

Ableh-
nung 

sonstige 
Gründe insgesamt 

2015 

ambulante Vorsor-
geleistungen in an-
erkannten Kurorten 463 1295 741 305 232 480 

 
stationäre Vorsorge-
leistungen 44 158 110 36 11 45 

 

medizinische Vor-
sorge für Mütter und 
Väter 82 393 333 32 25 85 

 
ambulante Rehabili-
tation 278 1035 977 19 35 282 

 
stationäre Rehabili-
tationsleistungen 1951 19990 17239 1392 1091 2219 

 

medizinische Reha-
bilitation für Mütter 
und Väter 9 32 20 5 1 15 

 insgesamt 2827 22903 19420 1789 1395 3126 
 

Jahr  
Anträge aus 
dem Vorjahr 

neue 
Anträge 

Bewilli-
gung 

Ableh-
nung 

sonstige 
Gründe insgesamt 

2014 

ambulante Vorsor-
geleistungen in an-
erkannten Kurorten 408 1535 802 357 321 463 

 
stationäre Vorsorge-
leistungen 36 227 136 57 26 44 

 

medizinische Vor-
sorge für Mütter und 
Väter 68 488 397 36 41 82 

 
ambulante Rehabili-
tation 270 1047 952 48 39 278 

 
stationäre Rehabili-
tationsleistungen 1578 20987 17772 1634 1208 1951 

 

medizinische Reha-
bilitation für Mütter 
und Väter 9 34 31 1 2 9 

 insgesamt 2369 24318 20090 2133 1637 2827 
 

Jahr  
Anträge aus 
dem Vorjahr 

neue 
Anträge 

Bewilli-
gung 

Ableh-
nung 

sonstige 
Gründe insgesamt 

2013 

ambulante Vorsor-
geleistungen in an-
erkannten Kurorten 283 1566 804 378 259 408 

 
stationäre Vorsorge-
leistungen 32 214 120 70 20 36 

 

medizinische Vor-
sorge für Mütter und 
Väter 45 489 369 55 42 68 

 
ambulante Rehabili-
tation 266 886 804 38 40 270 
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stationäre Rehabili-
tationsleistungen 1262 21526 18183 1906 1121 1578 

 

medizinische Reha-
bilitation für Mütter 
und Väter 4 62 48 4 5 9 

 insgesamt 1892 24743 20328 2451 1487 2369 
 

Jahr  
Anträge aus 
dem Vorjahr 

neue 
Anträge 

Bewilli-
gung 

Ableh-
nung 

sonstige 
Gründe insgesamt 

2012 

ambulante Vorsor-
geleistungen in an-
erkannten Kurorten 198 1388 958 244 149 235 

 
stationäre Vorsorge-
leistungen 35 185 136 42 30 12 

 

medizinische Vor-
sorge für Mütter und 
Väter 28 531 465 50 20 24 

 
ambulante Rehabili-
tation 156 1051 845 42 64 256 

 
stationäre Rehabili-
tationsleistungen 990 18388 18129 1472 899 -1122 

 

medizinische Reha-
bilitation für Mütter 
und Väter 2 44 44 2 2 -2 

 insgesamt 1409 21587 20577 1852 1164 -597 
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Anhang 3: Auswertung Antragsstatistik LPK 

eigene darstellende Zusammenfassung 

Erläuterungen: 

• grüne Texthervorhebungsfarbe: Übereinstimmung mit dem jeweiligen Vorjahr 

und den Statistiken 

Quellen: 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Geschäftser-

gebnisse der Landwirtschaftlichen Pflegekasse über Anträge auf Feststellung der 

Pflegebedürftigkeit für das Geschäftsjahr 2019 (PG 4), S.1, verfügbar unter: 

https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-

tion/9bdbb3394e7efa29/3c6d7397039b/PG4_201900.pdf [Zugriff am 11.04.2020]  

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Geschäftser-

gebnisse der Landwirtschaftlichen Pflegekasse über Anträge auf Feststellung der 

Pflegebedürftigkeit für das Geschäftsjahr 2016 (PG 4), S.1, verfügbar unter: 

https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-

tion/b766e7537b2e08ac/eb07384a7e2b/PG4_2016_pdf.pdf [Zugriff am 11.04.2020] 

Jahr 
Anträge aus 
dem Vorjahr 

neue An-
träge 

Bewilli-
gung 

Ableh-
nung 

sonstige 
Gründe Übertrag 

2019 2393 19406 16919 2067 903 1910 

2018 2630 20666 18151 2108 644 2393 

2017 2820 21282 17934 2671 867 2630 

2016 2072 19859 13312 4936 863 2820 

2015 2257 18946 13798 4591 742 2072 

2014 2132 17974 12900 4147 802 2257 

2013 2682 18787 14126 4349 862 2132 

2012 3643 18952 14292 4478 1143 2682 
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Anhang 4: Widersprüche AdL 
Quellen:  

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Widerspruchsverfahren in der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung 2013 

(SG 01), verfügbar unter: https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-

tion/40d1b46f4eb91be6/59a0e557c061/sg01_2013_svlfg.pdf [Zugriff am 21.04.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Widerspruchsverfahren in der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung 2019 

(SG 01), S 1 f., verfügbar unter: https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-

tion/792cbcc0927e8662/f483da95a624/sg01_2019.pdf [Zugriff am 21.04.2020] 

Für die AdL: 

Jahr 
neue Wider-
sprüche 

erledigte Widersprüche 
Veränderung der 
neuen Widersprüche 
zum Vorjahr 

Anteil der Abhilfebe-
scheide und der Wider-
sprüche mit Erfolg zu allen 
Widersprüchen 

durch Widerspruchsbescheid 
durch 
Abhilfe 

durch Zu-
rücknahme 

auf sons-
tige Art insgesamt davon mit Erfolg davon unbegründet 

2019 1850 891 56 835 589 359 139 +0,65% 32,61% 

2018 1838 932 45 887 687 365 352 +4,14% 31,34% 

2017 1765 907 36 871 552 397 76 -13,44% 30,43% 

2016 2039 895 25 870 584 449 111 -3,91% 29,87% 

2015 2122 1581 49 1532 614 670 283 -16,75% 21,06% 

2014 2549 1121 61 1060 789 600 281 -17,59% 30,46% 

2013 3093 1419 66 1353 1531 978 560 -33,37% 35,58% 

2012 4642 2082 85 1997 919 933 1002 --- 20,34% 
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Anhang 5: Widersprüche LKK 
Quellen: 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Widerspruchsverfahren in der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung 2013 

(SG 01), verfügbar unter: https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-

tion/40d1b46f4eb91be6/59a0e557c061/sg01_2013_svlfg.pdf [Zugriff am 21.04.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Widerspruchsverfahren in der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung 2019 

(SG 01), S 1 f., verfügbar unter: https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-

tion/792cbcc0927e8662/f483da95a624/sg01_2019.pdf [Zugriff am 21.04.2020] 

Für die LKK: 

Jahr 
neue Wider-
sprüche 

erledigte Widersprüche 
Veränderung der 
neuen Widersprüche 
zum Vorjahr 

Anteil der Abhilfebe-
scheide und der Wider-
sprüche mit Erfolg zu allen 
Widersprüchen 

durch Widerspruchsbescheid 
durch 
Abhilfe 

durch Zu-
rücknahme 

auf sons-
tige Art insgesamt davon mit Erfolg davon unbegründet 

2019 6075 2707 86 2621 2029 1045 290 +13,13% 34,84% 

2018 5370 2467 86 2381 1894 924 313 +16,97% 35,37% 

2017 4591 1969 70 1899 1491 899 127 +13,19% 34,80% 

2016 4056 1713 77 1636 1151 914 121 -9,93% 31,50% 

2015 4503 2108 109 1999 1539 877 214 -22,07% 34,78% 

2014 5778 2389 129 2260 1927 1137 481 +21,57% 34,65% 

2013 4753 1723 117 1606 1677 788 334 -0,34% 39,67% 

2012 4769 1844 99 1745 1815 809 443 --- 38,97% 
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Anhang 6: Widersprüche LPK 
Quellen:  

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Widerspruchsverfahren in der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung 2013 

(SG 01), verfügbar unter: https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-

tion/40d1b46f4eb91be6/59a0e557c061/sg01_2013_svlfg.pdf [Zugriff am 21.04.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Widerspruchsverfahren in der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung 2019 

(SG 01), S 1 f., verfügbar unter: https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-

tion/792cbcc0927e8662/f483da95a624/sg01_2019.pdf [Zugriff am 21.04.2020] 

Für die LPK: 

Jahr 
neue Wider-
sprüche 

erledigte Widersprüche 
Veränderung der 
neuen Widersprüche 
zum Vorjahr 

Anteil der Abhilfebe-
scheide und der Wider-
sprüche mit Erfolg zu allen 
Widersprüchen 

durch Widerspruchsbescheid 
durch 
Abhilfe 

durch Zu-
rücknahme 

auf sons-
tige Art insgesamt davon mit Erfolg davon unbegründet 

2019 3208 1521 257 1264 1184 369 85 +10,01% 45,62% 

2018 2916 1520 286 1234 1144 381 113 +2,68% 45,28% 

2017 2840 1123 202 921 874 553 22 +8,90% 41,84% 

2016 2608 822 122 700 1023 859 48 -1,29% 41,61% 

2015 2642 963 144 819 910 742 44 -3,54% 39,64% 

2014 2739 849 123 726 1007 833 147 +2,89% 39,84% 

2013 2662 906 116 790 986 693 161 -4,72% 40,13% 

2012 2794 941 120 821 898 700 184 --- 37,39% 
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Anhang 7: Widersprüche LUV 
Quellen:  

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Widerspruchsverfahren in der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung 2013 

(SG 01), verfügbar unter: https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-

tion/40d1b46f4eb91be6/59a0e557c061/sg01_2013_svlfg.pdf [Zugriff am 21.04.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Widerspruchsverfahren in der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung 2019 

(SG 01), S 1 f., verfügbar unter: https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-

tion/792cbcc0927e8662/f483da95a624/sg01_2019.pdf [Zugriff am 21.04.2020] 

Für die LUV: 

Jahr 
neue Wider-
sprüche 

erledigte Widersprüche 
Veränderung der 
neuen Widersprüche 
zum Vorjahr 

Anteil der Abhilfebe-
scheide und der Wider-
sprüche mit Erfolg zu allen 
Widersprüchen 

durch Widerspruchsbescheid 
durch 
Abhilfe 

durch Zu-
rücknahme 

auf sons-
tige Art insgesamt davon mit Erfolg davon unbegründet 

2019 8395 4555 208 4347 1616 1379 324 -8,97% 23,16% 

2018 9222 4672 178 4494 1613 1569 322 +2,43% 21,91% 

2017 9003 4728 135 4593 1765 1877 243 -11,10% 22,06% 

2016 10127 4787 132 4655 1628 2547 279 -1,80% 19,05% 

2015 10313 8292 222 8070 2195 4141 403 -59,11% 16,08% 

2014 25222 8254 195 8059 4238 3907 758 +32,97% 25,84% 

2013 18968 11361 202 11159 2070 2234 926 +128,83% 13,69% 

2012 8289 8593 294 8299 2324 2086 2707 --- 16,66% 
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Anhang 8: Karte der Standorte der SVLFG zum 1. September 2017 
Quelle:  

Der Deutsche Bundestag: Bericht über die Entwicklung der Verwaltungs- und Verfah-

renskosten sowie der Organisation der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Fors-

ten und Gartenbau mit Stellungnahme der Bundesregierung, BT-Drs. 19/3383, ver-

fügbar unter: http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/033/1903383.pdf [Zugriff am 

16.05.2020] 
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Anhang 9: Mail von der SVLFG zur Zusammenarbeit mit Dritten 
Quelle:  

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (auf Nachfrage) 

 

 

Wednesday, April 29, 2020 at 09:17:24 Central European Summer Time

Page 1 of 3

Betreff: SVLFG

Datum: Dienstag, 28. April 2020 um 12:03:40 Mi?eleuropäische Sommerzeit

Von: Fanck, Hartmut

An: Jan Enders

Sehr geehrter Herr Enders,
die von Ihnen angesprochene Zusammenarbeit mit Dritten gibt es nicht erst seit Errichtung
der SVLFG. Zuvor basierte eine Zusammenarbeit auf § 18 Abs. 2 des Zweiten Gesetzes
über die Krankenversicherung für Landwirte (KVLG 1989).
Die Wirtschaftlichkeit der Zusammenarbeit mit Dritten auf Basis von § 8 SVLFGG wird
jährlich geprüft und unserer Aufsicht (Bundesamt für Soziale Sicherung) berichtet.
In den jeweiligen Wirtschaftlichkeitsprüfungen werden die erledigten und vergüteten
Arbeiten der Erledigung durch eigene Mitarbeiter gegenübergestellt. Dadurch wird
festgestellt, was günstiger ist. Dabei fließt ein, dass wir als SVLFG deutschlandweit
vergleichsweise wenige Standorten haben und die Beratungsstellen der Dritten dichter
verteilt sind. Die SVLFG erstattet zudem nur tatsächlich geleistete Beratungen. Das
komplette „Arbeitgeberrisiko“ tragen die Vertragspartner.
In den Wirtschaftlichkeitsprüfungen sind die Zahlungen an die Vertragspartner
ausgewiesen. Eine Veröffentlichung kommt deshalb nicht in Betracht.
Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag
Hartmut Fanck
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
- Bereich Versicherung, Mitgliedschaft, Beitrag -
Weißensteinstraße 70-72
34131 Kassel
Tel./Mobil: +49 561 785-14512   +49 176-41655550
E-Mail: Hartmut.Fanck@svlfg.de 
Internet: www.SVLFG.de
Dienstgebäude: Frankfurter Straße 126, 34121 Kassel

Von: Jan Enders [mailto:jan.enders@outlook.de] 
Gesendet: Dienstag, 28. April 2020 08:38
An: Fanck, Hartmut <Hartmut.Fanck@svlfg.de>
Betreff: Re: SVLFG
 
Sehr geehrte Herr Fanck,
 
vielne Dank für Ihre Nachricht.
 
Ein Punkt meiner Bachelorarbeit beschäYigt sich dabei mit der Modernisierung der Organisa[onsstruktur,
wodurch Aufgaben durch die Bauernverbände übernommen wurden. Konkret geht es hierbei um die
Antragsaufnahme. Die entsprechende gesetzliche Grundlage (§ 8 SVLFGG) spricht auch von einer
WirtschaYlichkeitsprüfung, die Bestandteil des Zusammenarbeitsvertrages ist.
 
Meine Frage lautet daher: Wurden schon eine WirtschaYlichkeitsprüfungen durchgeführt? Wenn nein:
sind eine WirtschaYlichkeitsprüfungen in nächster Zeit geplant?
 
Vielen Dank im Voraus
 
Mit freundlichen Grüßen
 
 
Jan Enders 
 



 XXV 

Anhang 10: Übersicht über die Sondervermögen der LKK und der LUV sowie die Beitragssenkungen 

Quelle: Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (auf Nachfrage) 

Zeichenerklärung: 

GB Gartenbau HRS Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland 

SHH Schleswig-Holstein, Hamburg FOB Franken und Oberbayern 

NB Niedersachsen-Bremen NOS Niederbayern, Oberpfalz, Schwaben 

NRW Nordrhein-Westfalen BW Baden-Württemberg 

 MOD Mittel- und Ostdeutschland  

LKK 31.12.2012 Beitragssenkung 
2014 01.01.2015 Beitragssenkung 2015 01.01.2016 Beitragssenkung 

2016 01.01.2017 Beitragssenkung 
2017 LKK

GB 8.903.941,78 € 6,50% 6.653.941,78 € 6,50% 4.503.919,61 € 7,70% 2.264.124,62 € 7,65% GB
SHH 4.083.835,60 € 5,50% 2.263.835,60 € 2,50% 1.376.444,93 € 1,95% 686.165,17 € 1,76% SHH
NB 18.019.543,65 € 7,50% 11.469.543,65 € 5,00% 6.885.831,94 € 5,00% 2.316.390,57 € 2,36% NB
NRW 6.970.228,53 € 4,30% 4.260.228,53 € 2,00% 2.900.600,45 € 2,00% 1.541.737,14 € 2,07% NRW
HRS 7.861.570,75 € 4,00% 5.321.570,75 € 3,00% 3.373.169,20 € 3,23% 1.372.636,25 € 2,08% HRS
FOB 15.195.508,84 € 7,50% 8.685.508,84 € 5,50% 3.939.106,20 € 3,31% 1.313.634,27 € 1,61% FOB
NOS 9.172.907,12 € 5,00% 4.932.907,12 € 5,00% 2.449.386,63 € 1,64% 1.225.349,72 € 1,63% NOS
BW 9.706.592,81 € 6,00% 6.176.592,81 € 3,40% 4.102.396,56 € 3,52% 2.050.209,51 € 3,30% BW
MOD 5.596.463,24 € 4,27% 3.916.463,24 € 3,79% 2.235.710,38 € 2,40% 1.119.221,40 € 2,11% MOD
SUMME 85.510.592,32 € 53.680.592,32 € 31.766.565,90 € 13.889.468,65 €

LBG 31.12.2012 Beitragssenkung 
2014 01.01.2015 Beitragssenkung 2015 01.01.2016 Beitragssenkung 

2016 01.01.2017 Beitragssenkung 
2017 LBG

GB 27.632.532,03 € 5,00% 22.635.280,38 € 6,60% 15.907.255,82 € 7,45% 8.056.180,76 € 7,15% GB
SHH 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € SHH
NB 9.216.657,78 € 3,50% 6.132.901,65 € 3,50% 3.201.799,11 € 4,26% 0,00 € NB
NRW 13.223.755,86 € 5,00% 9.708.564,20 € 5,00% 6.354.222,60 € 5,00% 3.422.550,03 € 5,72% NRW
HRS 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € HRS
FOB 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € FOB
NOS 13.606.736,61 € 5,70% 9.749.437,00 € 4,64% 6.571.144,90 € 7,09% 2.308.116,82 € 3,68% NOS
BW 26.665.854,05 € 9,00% 20.160.502,89 € 8,58% 13.604.176,62 € 9,34% 7.144.030,34 € 10,10% BW
MOD 10.829.054,77 € 1,70% 8.551.352,73 € 1,75% 6.486.908,98 € 3,20% 3.442.916,62 € 3,70% MOD
SUMME 101.174.591,10 € 76.938.038,85 € 52.125.508,03 € 24.373.794,57 €
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Anhang 11: Berechnungsformel für den Nettobeitrag zur LBG FOB 2012 

Quelle: 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (auf Nachfrage) 
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Anhang 12: Auszug aus dem Beitragsrechner der LBG FOB 2012 

Quelle: 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (auf Nachfrage) 
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Anhang 13: Auszug aus dem Beitragsrechner 2013 

Quelle: 

Landvolk Niedersachsen Kreisbauernverband Land Hadeln e.V. (auf Nachfrage) 
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Anhang 14: Auszug aus dem Beitragsrechner 2012 

Quelle: 

Landvolk Niedersachsen Kreisbauernverband Land Hadeln e.V. (auf Nachfrage) 
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Anhang 15: Auszug aus dem Beitragsrechner der LBG NB 2012 
Quelle: 

Landvolk Niedersachsen Kreisbauernverband Land Hadeln e.V. (auf Nachfrage) 
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Anhang 16: Auszug aus dem Beitragsrechner 2014 
Quelle: 

Landvolk Niedersachsen Kreisbauernverband Land Hadeln e.V. (auf Nachfrage) 
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Anhang 17: Auszug aus dem Beitragsrechner 2015 
Quelle: 

Landvolk Niedersachsen Kreisbauernverband Land Hadeln e.V. (auf Nachfrage) 
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Anhang 18: Auszug aus dem Beitragsrechner 2016 
Quelle: 

Landvolk Niedersachsen Kreisbauernverband Land Hadeln e.V. (auf Nachfrage) 
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Anhang 19: Auszug aus dem Beitragsrechner 2017 
Quelle: 

Landvolk Niedersachsen Kreisbauernverband Land Hadeln e.V. (auf Nachfrage) 
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Anhang 20: Auszug aus dem Beitragsrechner 2018 
Quelle: 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau: Beitragsrechner LBG (Umlage 2018), verfügbar unter: https://cdn.svlfg.de/fiona8-

blobs/public/svlfgonpremiseproduction/4073640e473d1b6e/6bacce8f967c/bg_ber_rechner.xlsm [Zugriff am 05.05.2020] 

 



 LII 

 



 LIII 

 



 LIV 

Literaturverzeichnis 

Amelung, Volker Eric; Krauth, Christian; Mühlbacher, Alex; Thommen, Jean-
Paul: Effektivität. In: Gabler Wirtschaftslexikon. verfügbar unter: 
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/effektivitaet-33138#re-
ferences [Zugriff am 11.04.2020] 

Bahrs, Enno: Aktualisierung des Beitrag Maßstabs für die Unfallversicherung in 
der Landwirtschaft, im Forst sowie im Gartenbau – Gutachterliche 
Stellungnahme. Stuttgart Juli 2017, verfügbar unter: 
https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/82cc683db654fedc/6ebb84067a59/formular-gutachten-beitrags-
massstab-2017-lbg.pdf [Zugriff am 13.05.2020] 

Bahrs, Enno: Beitragsmaßstabs für die Krankenversicherung in der Landwirt- 
und Forstwirtschaft sowie im Gartenbau – Gutachterliche Stellung-
nahme. Stuttgart 2013, verfügbar unter: https://cdn.svlfg.de/fiona8-
blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/3c914112a7ca1282/8ec9d54f06a1/Gutachten-Beitragsma-
stab.pdf [Zugriff am 13.05.2020] 

Bahrs, Enno: Beitragsmaßstabs für die Unfallversicherung in der Landwirtschaft, 
im Forst sowie im Gartenbau – Gutachterliche Stellungnahme. Stutt-
gart 2013, verfügbar unter: https://cdn.svlfg.de/fiona8-
blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/2d2bcc84ce9e5d3b/2e7c382de8f3/gutachten-beitrag-bg.pdf [Zu-
griff am 13.05.2020] 

Bahrs, Enno: Möglichkeiten der Harmonisierung von Bemessungsgrundlagen für 
die Beitragsgestaltung in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung 
– Gutachterliche Stellungnahme. Stuttgart 09.07.2011, verfügbar un-
ter: https://www.yumpu.com/de/document/down-
load/31153893/d22f1-8510a-2ab3d-83ca5-ed04e-c0aaf-c4ecf-5fd7f 
[Zugriff am 13.05.2020] 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hrsg.): Entwurf eines Siebten Ge-
setzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und an-
derer Gesetze. 13.12.2019, verfügbar unter: 
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Gesetze/Re-
gierungsentwuerfe/reg-7-sgb-iv-aendg.pdf;jsessio-
nid=8EA0634B13864C3EF50F3A0667180C49?__blob=publication-
File&v=3 [Zugriff am 18.05.2020] 

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (Hrsg.): Daten und 
Fakten – Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft mit Fischerei und 
Wein- und Gartenbau. Berlin 2017, verfügbar unter: 
https://www.bmel-statistik.de/fileadmin/daten/DFB-0010000-
2017.pdf [Zugriff am 03.04.2020] 

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (Hrsg.): Statistisches 
Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der Bundesre-
publik Deutschland. 63. Jahrgang Bonn, Bundesanstalt für Landwirt-
schaft und Ernährung 2019, verfügbar unter: https://www.bmel-statis-
tik.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Jahrbuch/Agrarstatistisches-
Jahrbuch-2019.pdf [Zugriff am 02.04.2020] 



 LV 

Bundesrechnungshof (Hrsg.): Bericht an den Haushaltsausschuss des Deut-
schen Bundestages nach § 88 Abs. 2 BHO – Information über die 
Entwicklung des Einzelplans 10 (Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft) für die Beratungen zum Bundeshaushalt 2019. 
Bonn 20.09.2018, verfügbar unter: https://www.bundesrechnungs-
hof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/beratungsberichte/entwick-
lung-einzelplaene/2019/langfassungen/2018-bericht-information-
ueber-die-entwicklung-des-einzelplans-10-bundesministerium-fuer-
ernaehrung-und-landwirtschaft-fuer-die-haushaltsberatungen-2019-
pdf [15.05.2020] 

Der Bundesrat: Empfehlung der Ausschüsse – BR-Drs. 65/1/12. 20.02.2012, 
verfügbar unter: http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2012/0065-1-
12.pdf [Zugriff am 13.05.2020] 

Der Bundesrat: Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung der Organisation der 
landwirtschaftlichen Sozialversicherung – BR-Drs. 698/11. 
04.11.2011, verfügbar unter: http://dipbt.bundes-
tag.de/dip21/brd/2011/0698-11.pdf [Zugriff am 15.05.2020] 

Der Bundesrat: Plenarprotokoll des Bundesrats Nr. 893. 02.03.2012, verfügbar 
unter: http://dipbt.bundestag.de/dip21/brp/893.pdf#P.74 [Zugriff am 
31.03.2020] 

Der Deutsche Bundestag: Bericht nach § 99 der Bundeshaushaltsordnung 
über die Umsetzung und Weiterentwicklung der Organisationsreform 
in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung – BT-Drs. 16/6147. 
30.07.2007, verfügbar unter: http://dipbt.bundes-
tag.de/doc/btd/16/061/1606147.pdf [Zugriff am 14.04.2020] 

Der Deutsche Bundestag: Bericht über die Entwicklung der Verwaltungs- und 
Verfahrenskosten sowie der Organisation der Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau mit Stellungnahme der Bun-
desregierung – BT-Drs. 19/3383. 12.07.2018, verfügbar unter: 
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/033/1903383.pdf [Zugriff am 
16.05.2020] 

Der Deutsche Bundestag: Gesetzesentwurf des LSVMG – BT-Drs. 16/6520. 
24.09.2007, verfügbar unter: http://dip21.bundes-
tag.de/dip21/btd/16/065/1606520.pdf [Zugriff am 14.04.2020] 

Der Deutsche Bundestag: Plenarprotokoll des Deutschen Bundestags 17/158. 
09.02.2012, verfügbar unter: http://dipbt.bundes-
tag.de/dip21/btp/17/17158.pdf#P.18854 [Zugriff am 31.03.2020] 

Der Bundeswahlbeauftragte für die Sozialwahlen (Hrsg.): Schlussbericht über 
die Sozialwahlen 2011 – Kapitel A. 27.09.2012, verfügbar unter: 
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/2012-09-27-ab-
schlussbericht-sozialwahlen-2011-kapitel-a.pdf?__blob=publication-
File [Zugriff am 24.04.2020] 

Die Bundeswahlbeauftragte für die Sozialwahlen (Hrsg.): Schlussbericht der 
Bundeswahlbeauftragten für die Sozialwahlen zu den Sozialwahlen 
2017. verfügbar unter: 



 LVI 

http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen-
DinA4/a411-schlussbericht-sozialwahlen-2011.pdf?__blob=publica-
tionFile [Zugriff am 24.04.2020] 

Deutsche Rentenversicherung Bund (Hrsg.): Anerkennung von Beitragszeiten. 
Studientext Nr. 10 der Deutschen Rentenversicherung. 23. Auflage 
Berlin 2019, verfügbar unter: https://www.deutsche-rentenversiche-
rung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Fachliteratur_Kommentare_Ge-
setzestexte/Studientexte/Versicherungsrecht/10_anerken-
nung_von_beitragszeiten.pdf;jsessio-
nid=8B2164BC0492EC98B5DC2EEFFA2D1799.delivery1-9-replica-
tion?__blob=publicationFile&v=1 [Zugriff am 26.03.2020] 

Gewerkschaft der Sozialversicherung (Hrsg.): Stellungnahme der Gewerk-
schaft der Sozialversicherung (GdS) zu dem Entwurf eines Siebten 
Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und 
anderer Gesetze (7. SGB IV-ÄndG). Bonn 21. Oktober 2019, verfüg-
bar unter: https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-
Gesetze/Stellungnahmen/siebtes-gesetzt-aenderung-sgb-iv-
gds.pdf;jsessio-
nid=8EA0634B13864C3EF50F3A0667180C49?__blob=publication-
File&v=1 [Zugriff am 18.05.2020] 

Hauck, Karl; Noftz, Wolfgang; Oppermann, Dagmar (Hrsg.): § 187a SGB VII. 
Kommentar, verfügbar unter: https://www.sgbdigital.de/con-
tent/link/sgb_07_k_187a [Zugriff am 20.04.2020] 

Landwirtschaftliche Sozialversicherung Franken und Oberbayern (Hrsg.): 
Beitragsrechner 2012. auf Nachfrage bei der Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 

Landwirtschaftliche Sozialversicherung Niedersachsen-Bremen (Hrsg.): 
Beitragsrechner 2012. auf Nachfrage beim Landvolk Niedersachsen 
Kreisbauernverband Land Hadeln e.V. 

Pressedienst der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gar-
tenbau (Hrsg.): Sozialgericht Kassel bestätigt: Sozialwahl 2017 recht-
mäßig. 10.08.2018, verfügbar unter: https://cdn.svlfg.de/fiona8-
blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/a6daf6bfecff8b5b/6a32359e83ca/pm-sozialgericht-ks-
180810.pdf [Zugriff am 22.04.2020] 

proplanta (Hrsg.): Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft erhöht Grundbei-
träge. 09.09.2015, verfügbar unter: https://www.proplanta.de/agrar-
nachrichten/agrarwirtschaft/landwirtschaftliche-berufsgenossen-
schaft-erhoeht-grundbeitraege_article1441800353.html [Zugriff am 
16.05.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Ag-
rarsoziale Herausforderungen Update 2.0. verfügbar unter: 
https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/9374010fc92a1e27/986152d83d5a/broschuere-agrarsoziale-
herausforderungen-update-2-0.pdf [Zugriff am 16.05.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Auf 
einen Blick – Daten und Zahlen 2013. verfügbar unter: 
https://cdn.svlfg.de/fiona8-



 LVII 

blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/3becba93312e1ec4/940d3af1671f/03_auf_ei-
nen_blick_2013_web.pdf [Zugriff am 08.05.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Auf 
einen Blick – Daten und Zahlen 2014. verfügbar unter: 
https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/5c9d8fb67fccbd8b/d836afd43492/02_auf_ei-
nen_blick_2014_web.pdf [Zugriff am 08.05.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Auf 
einen Blick – Daten und Zahlen 2015. verfügbar unter: 
https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/42d32a12e6c1e300/6bf84934fe8c/01_auf_ei-
nen_blick_2015_web.pdf [Zugriff am 08.05.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Auf 
einen Blick – Daten und Zahlen 2016. verfügbar unter: 
https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/26b5bd9223c6064c/433ba781857a/00_auf_ei-
nen_blick_2016_web.pdf [Zugriff am 08.05.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Auf 
einen Blick – Daten und Zahlen 2017. verfügbar unter: 
https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/b0e28aa215403026/a14e135760d6/auf-einen-blick-2017.pdf 
[Zugriff am 08.05.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Auf 
einen Blick – Daten und Zahlen 2018. verfügbar unter: 
https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/ac55f513c5602c88/c53853d34c2e/auf-einen-blick-2018.pdf [Zu-
griff am 16.05.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Bei-
tragsrechner LBG (Umlage 2018). verfügbar unter: 
https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/4073640e473d1b6e/6bacce8f967c/bg_ber_rechner.xlsm [Zugriff 
am 13.05.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Bei-
tragsrechner 2013-2017. auf Nachfrage beim Landvolk Niedersach-
sen Kreisbauernverband Land Hadeln e.V. 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Bei-
tragstabelle landwirtschaftliche Unternehmer gültig ab 1. Januar 
2020. verfügbar unter: https://cdn.svlfg.de/fiona8-
blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/3ba03e95760860f6/9a641efefe29/beitrag-landwirtschaftliche-
unternehmer-lkk-2020.pdf [Zugriff am 09.05.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Ge-
schäfts- und Rechnungsergebnisse 2016 Teil 1: AdL. verfügbar unter: 
https://cdn.svlfg.de/fiona8-



 LVIII 

blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/8c7d70a69dbd9e24/0d4837b6a335/ja_2016_xls.xls [Zugriff am 
18.04.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Ge-
schäfts- und Rechnungsergebnisse 2018 Teil 1: AdL. verfügbar unter: 
https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/b92856f41b7b2642/52e295a7d79f/JA_2018.xls [Zugriff am 
18.04.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Ge-
schäftsergebnisse der Landwirtschaftlichen Krankenkasse über Leis-
tungsfälle und -tage von Kuren sowie Anträge auf Leistungen und Wi-
dersprüche zu Anträgen auf Leistungen für das Geschäftsjahr 2012 
(Vordruck KG5). S. 19-26, 29 f. und 33 ff., verfügbar unter: 
https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/3abf06d06a0f9245/0ce8c8e9d974/KG5_2012.pdf [Zugriff am 
11.04.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Ge-
schäftsergebnisse der Landwirtschaftlichen Krankenkasse über Leis-
tungsfälle und -tage von Kuren sowie Anträge auf Leistungen und Wi-
dersprüche zu Anträgen auf Leistungen für das Geschäftsjahr 2013 
(Vordruck KG5). verfügbar unter: https://cdn.svlfg.de/fiona8-
blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/bc0b4c14071a2c16/bc89a129d288/KG_5_2013_pdf.pdf [Zugriff 
am 15.04.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Ge-
schäftsergebnisse der Landwirtschaftlichen Krankenkasse über Leis-
tungsfälle und -tage von Kuren sowie Anträge auf Leistungen und Wi-
dersprüche zu Anträgen auf Leistungen für das Geschäftsjahr 2014 
(Vordruck KG5). verfügbar unter: https://cdn.svlfg.de/fiona8-
blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/47449a2babae8e58/05e208b518fd/KG_5_2014_pdf.pdf [Zugriff 
am 15.04.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Ge-
schäftsergebnisse der Landwirtschaftlichen Krankenkasse über Leis-
tungsfälle und -tage von Kuren sowie Anträge auf Leistungen und Wi-
dersprüche zu Anträgen auf Leistungen für das Geschäftsjahr 2015 
(Vordruck KG5). verfügbar unter: https://cdn.svlfg.de/fiona8-
blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/47ef29b296686c4e/c4af269fadd4/KG_5_2015_pdf.pdf [Zugriff 
am 15.04.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Ge-
schäftsergebnisse der Landwirtschaftlichen Krankenkasse über Leis-
tungsfälle und -tage von Kuren sowie Anträge auf Leistungen und Wi-
dersprüche zu Anträgen auf Leistungen für das Geschäftsjahr 2016 
(Vordruck KG5). verfügbar unter: https://cdn.svlfg.de/fiona8-
blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/cd84a9755f2279d2/fc3eb0ab1171/KG_5_2016_pdf.pdf [Zugriff 
am 15.04.2020] 



 LIX 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Ge-
schäftsergebnisse der Landwirtschaftlichen Krankenkasse über Leis-
tungsfälle und -tage von Kuren sowie Anträge auf Leistungen und Wi-
dersprüche zu Anträgen auf Leistungen für das Geschäftsjahr 2017 
(Vordruck KG5). verfügbar unter: https://cdn.svlfg.de/fiona8-
blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/ce581499f68e7cd0/ed238852e2c5/KG5_2017_pdf.pdf [Zugriff 
am 15.04.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Ge-
schäftsergebnisse der Landwirtschaftlichen Krankenkasse über Leis-
tungsfälle und -tage von Kuren sowie Anträge auf Leistungen und Wi-
dersprüche zu Anträgen auf Leistungen für das Geschäftsjahr 2018 
(Vordruck KG5). verfügbar unter: https://cdn.svlfg.de/fiona8-
blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/6c1a24c93eb5abb4/2ff48f40d5fb/KG5_2018.pdf [Zugriff am 
15.04.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Ge-
schäftsergebnisse der Landwirtschaftlichen Pflegekasse über An-
träge auf Feststellung der Pflegebedürftigkeit für das Geschäftsjahr 
2016 (Vordruck PG 4). verfügbar unter: https://cdn.svlfg.de/fiona8-
blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/b766e7537b2e08ac/eb07384a7e2b/PG4_2016_pdf.pdf [Zugriff 
am 11.04.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Ge-
schäftsergebnisse der Landwirtschaftlichen Pflegekasse über An-
träge auf Feststellung der Pflegebedürftigkeit für das Geschäftsjahr 
2019 (Vordruck PG 4). verfügbar unter: https://cdn.svlfg.de/fiona8-
blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/9bdbb3394e7efa29/3c6d7397039b/PG4_201900.pdf [Zugriff am 
11.04.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Liste 
Beratungsstellen Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen. verfügbar unter: 
https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/4f5fe19ac302586f/74cad1fc8d96/beratungsstellen-berlin-bran-
denburg-mecklenburg_vorpommern-sachsen_anhalt-sachsen-
thueringen.pdf [Zugriff am 18.04.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): LSV 
kompakt. Ausgabe 01/2020, verfügbar unter: https://cdn.svlfg.de/fi-
ona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/cf8fdc5f662dd4a0/2bc009d89376/lsv-kompakt-1_2020.pdf [Zu-
griff am 18.04.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): 
Rechnungsergebnisse der Landwirtschaftlichen Krankenkasse für 
das Geschäftsjahr 2013 (Vordruck KJ 1). verfügbar unter: 
https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/555bc3ea7ed5460e/703177f1dafa/KJ1_2013_pdf.pdf [Zugriff 
am 08.05.2020] 



 LX 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): 
Rechnungsergebnisse der Landwirtschaftlichen Krankenkasse für 
das Geschäftsjahr 2014 (Vordruck KJ 1). verfügbar unter: 
https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/60ab40125d703913/e26329744434/KJ1_2014_pdf.pdf [Zugriff 
am 04.05.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): 
Rechnungsergebnisse der Landwirtschaftlichen Krankenkasse für 
das Geschäftsjahr 2015 (Vordruck KJ 1). verfügbar unter: 
https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/534b1788775062f6/a3eabc0f423b/KJ1_2015_pdf.pdf [Zugriff 
am 04.05.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): 
Rechnungsergebnisse der Landwirtschaftlichen Krankenkasse für 
das Geschäftsjahr 2016 (Vordruck KJ 1). verfügbar unter:  
https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/bcd9b9d5825e9bed/87350d8eff01/KJ1_2016_pdf.pdf [Zugriff 
am 04.05.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): 
Rechnungsergebnisse der Landwirtschaftlichen Krankenkasse für 
das Geschäftsjahr 2017 (Vordruck KJ 1). verfügbar unter: 
https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/c12b2a9628bce8d4/30ec07ebbf67/KJ1_2017_pdf.pdf [Zugriff 
am 04.05.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): 
Rechnungsergebnisse der Landwirtschaftlichen Krankenkasse für 
das Geschäftsjahr 2018 (Vordruck KJ 1). verfügbar unter: 
https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/9c69d950ba2d892f/258e59a7ef85/kj1_2018.xlsx [Zugriff am 
04.05.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): 
Rechnungsergebnisse der Landwirtschaftlichen Unfallversicherung 
2018 (UJ 1). verfügbar unter:  https://cdn.svlfg.de/fiona8-
blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/61dd4c35b13f078f/48b171fad0d2/rechnungsergeb-
nis_uj12018.pdf [Zugriff am 24.04.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Stel-
lungnahme der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau vom 22.10.2019 zum Referentenentwurf eines Siebten 
Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und 
anderer Gesetze (7. SGB IV-ÄndG) vom 25.09.2019. Kassel 
22.10.2019, verfügbar unter: https://www.bmas.de/Shared-
Docs/Downloads/DE/PDF-Gesetze/Stellungnahmen/siebtes-gesetzt-
aenderung-sgb-iv-gkv-svlfg.pdf;jsessio-
nid=8EA0634B13864C3EF50F3A0667180C49?__blob=publication-
File&v=2 [Zugriff am 18.05.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Wi-
derspruchsverfahren in der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung 
2013 (SG 01). verfügbar unter: https://cdn.svlfg.de/fiona8-



 LXI 

blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/40d1b46f4eb91be6/59a0e557c061/sg01_2013_svlfg.pdf [Zugriff 
am 21.04.2020] 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (Hrsg.): Wi-
derspruchsverfahren in der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung 
2019 (SG 01). verfügbar unter: https://cdn.svlfg.de/fiona8-
blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/792cbcc0927e8662/f483da95a624/sg01_2019.pdf [Zugriff am 
21.04.2020] 

von der Malsburg, Emanuel Elsner: Die Finanzierung der landwirtschaftlichen 
Unfallversicherung in Deutschland – Eine inter- und intrasektorale 
Analyse. Juli 2008, Dissertationsschrift Göttingen, verfügbar unter: 
https://ediss.uni-goettingen.de/bitstream/handle/11858/00-1735-
0000-0006-B63C-E/elsner_v_malsburg.pdf?sequence=1 [Zugriff am 
30.04.2020] 

Wolbeck, Barbara; Möller, Heinz: Landwirtschaftliches Arbeits- und Sozial(versi-
cherungs)recht. 2. überarbeitete Auflage Hagen, Hagener Wissen-
schaftsverlag 2016 

Zindel, Gerhard: Die Alterssicherung der Landwirte nach dem Ende der Hofab-
gabeklausel. Soziale Sicherheit in der Landwirtschaft. 1/2 2019, ver-
fügbar unter: https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremise-
production/b7fb19cc45d194c8/ead893424ef2/sdl-2019.pdf [Zugriff 
am 16.05.2020] 

 
  



 LXII 

Rechtsprechungsverzeichnis 

Bundessozialgericht, Urteil vom 18. Januar 2011, Az. B 2 U 16/10 R, verfügbar 
unter: https://www.juris.de/perma?d=KSRE133151522 [Zugriff am 
05.04.2020] 

Bundessozialgericht, Urteil vom 06. Mai 2003, Az. B 2 U 37/02 R, verfügbar unter: 
https://www.juris.de/perma?d=KSRE034701522 [Zugriff am 
05.04.2020] 

Bundessozialgericht, Urteil vom 28. September 1999, Az. B 2 U 40/98 R, verfüg-
bar unter: https://www.juris.de/perma?d=KSRE024541522 [Zugriff am 
05.04.2020] 

Bundesverfassungsgericht, Beschluss des Ersten Senates vom 23. Mai 2018, 
Az. 1 BvR 97/14, 1 BvR 2392/14, verfügbar unter: https://www.bun-
desverfassungsgericht.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/2018/05/rs20180523_1bvr009714.pdf;jsessio-
nid=CE179249AE7254734112976D4059A003.2_cid370?__blob=publi
cationFile&v=3 [Zugriff am 14.05.2020] 

 
Rechtsquellenverzeichnis 

Das Elfte Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) – Soziale Pflegeversicherung – (Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 26. Mai 1994, BGBl. I S. 1014,1015), das 
zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 22. März 2020 (BGBl. I S. 
604) geändert worden ist, verfügbar unter: http://www.gesetze-im-inter-
net.de/sgb_11/SGB_11.pdf [Zugriff am 01.05.2020] 

Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) – Gesetzliche Krankenversiche-
rung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 
2477, 2482), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. März 
2020 (BGBl. I S. 604) geändert worden ist, verfügbar unter: 
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/SGB_5.pdf [Zugriff am 
01.05.2020] 

Das Siebte Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) – Gesetzliche Unfallversiche-
rung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 7. August 1996, BGBl. I S. 1254), 
das zuletzt durch Artikel 35 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2652) geändert worden ist, verfügbar unter: http://www.ge-
setze-im-internet.de/sgb_7/SGB_7.pdf [Zugriff am 14.05.2020] 

Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) – Gemeinsame Vorschriften für 
die Sozialversicherung – in der Fassung der Bekanntmachung vom 
12. November 2009 (BGBl. I S. 3710, 3973; 2011 I S. 363), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. März 2020 (BGBl. I S. 604) 
geändert worden ist, verfügbar unter: http://www.gesetze-im-inter-
net.de/sgb_4/SGB_4.pdf [Zugriff am 30.04.2020] 

Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte (ALG) vom 29. Juli 1994 (BGBl. 
I S. 1890, 1891), das zuletzt durch Artikel 9 u. Artikel 11 Absatz 2 Satz 
2 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 575) geändert worden 
ist, verfügbar unter: http://www.gesetze-im-internet.de/alg/ALG.pdf [Zu-
griff am 14.05.2020] 



 LXIII 

Gesetz zur Errichtung der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau (SVLFGG) vom 12. April 2012 (BGBl. I S. 579), das 
zuletzt durch Artikel 57 Absatz 20 des Gesetzes vom 12. Dezember 
2019 (BGBl. I S. 2652) geändert worden ist, verfügbar unter: 
http://www.gesetze-im-internet.de/svlfgg/SVLFGG.pdf [Zugriff am 
16.04.2020] 

Gesetz zur Stärkung der Chancen für Qualifizierung und für mehr Schutz in 
der Arbeitslosenversicherung (Qualifizierungschancengesetz) 
vom 18. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2651), verfügbar unter: https://em-
pus.de/wp-content/uploads/Qualifizierungschancengesetz-QCG-
01.01.2019.pdf [Zugriff am 14.05.2020] 

Gesetz zu Übergangsregelungen zur Errichtung der Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFÜG) vom 12. April 
2012 (BGBl. I S. 579, 581), verfügbar unter: http://www.gesetze-im-in-
ternet.de/svlf_g/SVLFÜG.pdf [Zugriff am 20.04.2020] 

Satzung der Landwirtschaftlichen Alterskasse Schleswig-Holstein/Hamburg 
vom 29. November 2009 in der Fassung des 4. Nachtrages vom 02. 
Dezember 2009 , verfügbar unter: https://docplayer.org/sto-
rage/77/74586074/1588449778/CkPimy5M1qQZrpMEzauV9g/745860
74.pdf [Zugriff am 01.05.2020] 

Satzung der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Franken und 
Oberbayern in der Fassung des 12. Nachtrages vom 26. Oktober 2011, 
verfügbar unter: https://kipdf.com/download/land-und-forstwirtschaftli-
chen_5ab2192d1723dd369cf817c1.html [Zugriff am 13.05.2020] 

Satzung der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Hessen/Rheinland-
Pfalz/Saarland vom 19. November 2008 in der Fassung des 3. Nach-
trages vom 27. Oktober 2011, verfügbar unter: 
https://docplayer.org/sto-
rage/73/68468516/1588450186/mKM5iwRKqor-
iaTmYFXoAA/68468516.pdf [Zugriff am 01.05.2020] 

Satzung der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Niedersachsen-
Bremen in der Fassung des 8. Nachtrages vom 08. Dezember 2011, 
verfügbar unter: https://www.yumpu.com/de/document/down-
load/10028235/d96ba-c41f8-deb10-45d0e-2ec71-8e31d-a12fe-c58e2 
[Zugriff am 08.05.2020] 

Satzung der Landwirtschaftlichen Krankenkasse Mittel- und Ostdeutschland 
in der Fassung des 11. Nachtrages vom 06. Dezember 2012, auf Nach-
frage beim Bauernverband Sachsen-Anhalt 

Satzung der Landwirtschaftlichen Krankenkasse Niedersachsen-Bremen in 
der Fassung des 7. Nachtrages vom 12. September 2012, verfügbar 
unter: https://docplayer.org/storage/33/16301542/1587644159/BR3Ko-
ZsUi50EoBXVM9lE6Q/16301542.pdf [Zugriff am 09.05.2020] 

Satzung der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
in der Fassung des 2. Nachtrages vom 22.03.2013, verfügbar unter: 
https://cdn.svlfg.de/fiona8-



 LXIV 

blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/05abafe8582397d6/291731bd1fae/satzung-2-nt.pdf [Zugriff am 
09.05.2020] 

Satzung der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
in der Fassung des 3. Nachtrages vom 20.11.2013, verfügbar unter: 
https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/35d314624ed250ee/cbb8e7f6b681/satzung-3-nt.pdf [Zugriff am 
09.05.2020] 

Satzung der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
in der Fassung des 6. Nachtrages vom 25.11.2014, verfügbar unter: 
https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/4fe1c02799834b62/e3cde1a8dd91/satzung-6-nt.pdf [Zugriff am 
09.05.2020] 

Satzung der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
in der Fassung des 9. Nachtrages vom 26.11.2015, verfügbar unter: 
https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/5b2392e416e7cd73/dc50ed968aba/satzung-9-nt.pdf [Zugriff am 
09.05.2020] 

Satzung der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
in der Fassung des 11. Nachtrages vom 10.11.2016, verfügbar unter: 
https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/66fcc0379e264af8/3eb21ec40f94/satzung-11-nt.pdf [Zugriff am 
09.05.2020] 

Satzung der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
in der Fassung des 17. Nachtrages vom 18.10.2017, verfügbar unter: 
https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/0827dd3ba8b4380d/02412132666b/satzung-17-nt.pdf [Zugriff am 
09.05.2020] 

Satzung der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
in der Fassung des 20. Nachtrages vom 14.11.2018, verfügbar unter: 
https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/586ba0d9e6a31e50/c3b5d0e2a2ff/satzung-20-nt.pdf [Zugriff am 
09.05.2020] 

Satzung der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
in der Fassung des 26. Nachtrages vom 15.11.2019, verfügbar unter: 
https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/4d467aa6500586bd/7480cdde7e86/satzung-26-nt.pdf [Zugriff am 
09.05.2020] 

Satzung der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
in der Fassung des 27. Nachtrages vom 15.11.2019, verfügbar unter: 
https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduc-
tion/f3acd02f812f26ed/b49797e96af1/satzung-27-nt.pdf [Zugriff am 
14.05.2020] 

Staatsvertrag über die Bestimmung aufsichtsführender Länder nach Artikel 
87 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland in der Fassung vom 01. Juni 1997, verfügbar unter: 



 LXV 

https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift_gesamt/5372/39460.pdf 
[Zugriff am 01.05.2020] 

Verordnung zur Ermittlung des Arbeitseinkommens aus der Land- und Forst-
wirtschaft für das Jahr 2013 vom 15. Oktober 2012 (BGBl. I S. 2142), 
verfügbar unter: http://www.gesetze-im-internet.de/aelv_2013/A-
ELV_2013.pdf [Zugriff am 09.05.2020] 

Verordnung zur Ermittlung des Arbeitseinkommens aus der Land- und Forst-
wirtschaft für das Jahr 2014 vom 14. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3867), 
verfügbar unter: http://www.gesetze-im-internet.de/aelv_2014/A-
ELV_2014.pdf [Zugriff am 09.05.2020] 

Verordnung zur Ermittlung des Arbeitseinkommens aus der Land- und Forst-
wirtschaft für das Jahr 2015 vom 09. Oktober 2014 (BGBl. I S. 1595), 
verfügbar unter: http://www.gesetze-im-internet.de/aelv_2015/A-
ELV_2015.pdf [Zugriff am 09.05.2020] 

Verordnung zur Ermittlung des Arbeitseinkommens aus der Land- und Forst-
wirtschaft für das Jahr 2016 vom 17. November 2015 (BGBl. I S. 
2002), verfügbar unter: http://www.gesetze-im-internet.de/a-
elv_2016/AELV_2016.pdf [Zugriff am 09.05.2020] 

Verordnung zur Ermittlung des Arbeitseinkommens aus der Land- und Forst-
wirtschaft für das Jahr 2017 vom 26. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2489), 
verfügbar unter: http://www.gesetze-im-internet.de/aelv_2017/A-
ELV_2017.pdf [Zugriff am 09.05.2020] 

Verordnung zur Ermittlung des Arbeitseinkommens aus der Land- und Forst-
wirtschaft für das Jahr 2018 vom 07. Juli 2017 (BGBl. I S. 2290), ver-
fügbar unter: http://www.gesetze-im-internet.de/aelv_2018/A-
ELV_2018.pdf [Zugriff am 09.05.2020] 

Verordnung zur Ermittlung des Arbeitseinkommens aus der Land- und Forst-
wirtschaft für das Jahr 2019 vom 19. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1762), 
verfügbar unter: http://www.gesetze-im-internet.de/aelv_2019/A-
ELV_2019.pdf [Zugriff am 09.05.2020] 

Verordnung zur Ermittlung des Arbeitseinkommens aus der Land- und Forst-
wirtschaft für das Jahr 2020 vom 29. November 2019 (BGBl. I S. 
1993), verfügbar unter: http://www.gesetze-im-internet.de/a-
elv_2020/AELV_2020.pdf [Zugriff am 09.05.2020] 

Zweites Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte (KVLG 1989) 
vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2477, 2557), das zuletzt durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 22. März 2020 (BGBl. I S. 604) geändert wor-
den ist, verfügbar unter: http://www.gesetze-im-inter-
net.de/kvlg_1989/KVLG_1989.pdf [Zugriff am 30.04.2020] 

 
  



 LXVI 

Eidesstattliche Versicherung 

Ich versichere hiermit an Eides Statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und 
ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus 
fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kennt-
lich gemacht. Die gedruckte und digitalisierte Version der Bachelorarbeit sind iden-
tisch. 

Die Arbeit oder Teile daraus wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner an-
deren Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht. 

Meißen, 29.05.2020  
 Jan Enders 


